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1 Grundlagen der Planaufstellung 

1.1 Planungsanlass 

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Wohnbauland möchte die Gemeinde Salem 

weitere Wohnbauflächen entwickeln. Ziel ist eine wohnbauliche Entwicklung für die orts-

ansässige Bevölkerung, um somit der lokalen Nachfrage gerecht zu werden. Dies bein-

haltet z.B. auch zurückziehende Salemer:innen oder in der Gemeinde arbeitende Men-

schen, denen die Möglichkeit der Ansiedlung geschaffen werden soll.  

Im Bereich des Kammberg am östlichen Ortsrand möchte die Gemeinde insgesamt 8 bis 

10 Wohnbaugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser entwickeln. Der Standort ist bei 

der Ermittlung des Wohnbauflächenpotenzials in der Gemeinde Salem als mögliches 

neues Baugebiet erfasst worden.  

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Fläche für die Landwirt-

schaft dargestellt. Wenngleich an die Ortslage angrenzend, so ist die Fläche planungs-

rechtlich dem Außenbereich zuzuordnen.  

Demzufolge hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Salem in Ihrer Sitzung am 

10.12.2025 die Aufstellung der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und des Be-

bauungsplanes Nr. 13 beschlossen.  

1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im Nordosten der Gemeinde Salem, nordwestlich der Straße 

Kammberg (K 1) und östlich der Straße Silberberg. Der Plangeltungsbereich des Bebau-

ungsplanes umfasst eine Fläche von rd. 1,69 ha.  

Der Plangeltungsbereich umfasst das Flurstück 146 der Flur 2 und Teile der Flurstücke 

35, 147, 148 und 149 der Flur 2 in der Gemarkung Salem.  

An den Geltungsbereich grenzen: 

▪ im Norden und Nordwesten: landwirtschaftliche Flächen, 

▪ im Osten: die Straße Kammberg und dahinterliegender Wohnbebauung,  

▪ im Südwesten: die Wohnbebauung der Straße Silberberg.  

Die genaue Abgrenzung des Plangeltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entneh-

men.  

1.3 Grundlage des Verfahrens 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 erfolgt in einem regulären Verfahren mit 

allen nach den §§ 3 und 4 BauGB erforderlichen Beteiligungsverfahren einschließlich 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 wird auch der Flächennutzungsplan der 

Gemeinde im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert.  
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1.4 Rechtsgrundlagen 

Dem Bebauungsplan Nr. 13 und der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes liegen 

zugrunde: 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I 

Nr. 348),  

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geän-

dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), 

▪ Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), 

▪ Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 05.07.2024 (GVOBl. 2024, 504), zuletzt geändert durch Artikel 5 

des Gesetzes vom 13.12.2024 (GVOBl. 2024, 875, 928), 

▪ Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG S-H) vom 

24.02.2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 

30.09.2024 (GVOBl. S. 734). 

2 Übergeordnete Planungen bestehende Rechtsverhältnisse  

2.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 

Fortschreibung Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2021  

In der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein aus dem Jahr 

2021 liegt die Gemeinde Salem innerhalb des „Ländlichen Raumes“ und im 10-km-Um-

kreis des Mittelzentrums Mölln.  

Das Gebiet wird außerdem als „Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung“ ausge-

wiesen. In diesen Entwicklungsräumen soll eine gezielte regionale Weiterentwicklung 

der Möglichkeiten für Tourismus und Erholung angestrebt werden. 

Zudem befindet sich das Plangebiet im „Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft“. 

Diese Vorbehaltsgebiete sollen der Entwicklung und Erhaltung ökologisch bedeutsamer 

Lebensräume sowie der Sicherung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts dienen. 

Nördlich des Gebiets, nicht das Plangebiet betreffend, ist eine Bundesstraße zu verord-

nen. Diese ist von Mölln nach Ratzeburg dargestellt. 
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Abb. 1: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein - Fortschreibung 2021 

Die ländlichen Räume sollen als eigenständige, gleichwertige und zukunftsfähige Le-

bensräume gestärkt werden. Gemeinden oder Gemeindeteile, die keine Schwerpunkte 

für den Wohnungsbau sind, sollen den örtlichen Bedarf decken. Dort können im Zeitraum 

2022 bis 2036 bezogen auf ihren Wohnungsbestand am 31. Dezember 2020 neue Woh-

nungen im Umfang von bis zu 10 Prozent gebaut werden (wohnbaulicher Entwicklungs-

rahmen). Es ist der Bestand an Dauerwohnungen zugrunde zu legen. 

Wohneinheiten, die in Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen, in Wohnheimen und 

durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen, werden zur Hälfte auf den 

wohnbaulichen Entwicklungsrahmen angerechnet.  

Die Mitteilung des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens bis zum Jahr 2036 erfolgt durch 

das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-

Holstein im Rahmen der Planungsanzeige gemäß Landesplanungsgesetz.  

Baulückenkartierung  

Gemäß den Vorgaben des Landesentwicklungsplanes sind dem wohnbaulichen Ent-

wicklungsrahmen die (planungsrechtlich) bestehenden Baupotenziale abzuziehen. Um 

aufzuzeigen, welche Flächen derzeit noch unbebaut sind und sich für eine Nachverdich-

tung eignen, wurde im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung ein Baulückenkartierung 

erarbeitet1.  

 
1  PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Salem, Bebauungsplan Nr. 13, Baulückenkar-

tierung, Stand: 12.05.2025 
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Abb. 2: Baulückenkartierung der Gemeinde Salem, Ortsteil Salem mit Stand vom 12.05.2025 

(PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH) 

 

Abb. 3: Baulückenkartierung der Gemeinde Salem, Ortsteil Dargow mit Stand vom 12.05.2025 

(PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH) 

Hinweis: Die vorgezeigten Abbildungen dient zunächst nur der Übersicht. Im Konkreten sei auf die Plan 

darstellungen der Baulückenkartierung verwiesen.  
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Im Rahmen dieser Untersuchung wurden zunächst unbebaute Grundstücke bzw. Grund-

stücksteile im Bereich rechtskräftiger Bebauungspläne oder sonstiger Satzungen sowie 

Baulücken im baulichen Zusammenhang gemäß § 34 BauGB aufgenommen.  

Hierauf basierend wurden die bestehenden Rahmenbedingungen, welche die Bebau-

barkeit einschränken könnten, analysiert und bewertet. So stehen beispielsweise ein-

zelne potenzielle Baulücken aufgrund der bestehenden privaten Nutzungen der Eigen-

tümer (z.B. aktive Nutzung als Garten) zunächst nicht für eine Bebauung zur Verfügung.  

Im Ergebnis der Baulückenkartierung stehen in der Gemeinde derzeit acht potenziell 

bebaubare Baulücken zur Verfügung, welche dem wohnbaulichen Entwicklungsrahmen 

gemäß Landesentwicklungsplan gegenzurechnen sind. Unter Berücksichtigung der 

städtebauliche Umgebung sowie der planungsrechtlichen Zulässigkeiten wären bei den 

potenziellen acht Baulücken ein Entwicklungspotenzial von rund 17 Wohnungen in der 

Ortslage Salem und drei Wohnungen in der Ortslage Dargow anzurechnen.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen 8 bis 10 Baugrundstücke für eine Ein-

zel-/ Doppelhausbebauung entwickelt werden. Unter Berücksichtigung des Bebauungs-

konzeptes wäre hieraus rund 16 Wohnungen potenziell denkbar.  

2.2 Regionalplan  

Regionalplan für den Planungsraum I (1998) 

Neben den im Landesentwicklungsplan festgelegten Planungszielen enthält der Regio-

nalplan ergänzende und konkretisierende Aussagen. Das Plangebiet liegt im Naturpark 

„Lauenburgische Seen“, der den gesamten Osten des Kreises Herzogtum Lauenburg 

umfasst, aber außerhalb der Kernzone.  

Zudem liegt die Gemeinde Salem und das Plangebiet in einem Gebiete mit besonderer 

Bedeutung für Tourismus und Erholung. Diese Gebiete umfassen Landschaftsteile, die 

sich aufgrund ihrer Struktur und Erschließung als Freizeit- und Erholungsgebiete eignen. 

In diesen Gebieten sollen die Voraussetzungen für die Erholungsnutzung, insbesondere 

die Landschaftsvielfalt und das landschaftstypische Erscheinungsbild, erhalten bleiben. 

Ebenfalls liegt das Gebiet in einem Bereich mit besonderer Bedeutung für Natur und 

Landschaft. Diese sollen ökologisch bedeutsame natürliche Lebensräume schützen, si-

chern und entwickeln. Das Gebiet geht nach Norden in das Naturschutzgebiet Salemer 

Moor mit angrenzenden Wäldern und Seen über.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die Darstellungen des Regionalplans den Planungszie-

len der Bauleitplanung nicht entgegenstehen. Da sich das geplante Wohngebiet am der-

zeitigen Rand der Ortslage entwickelt und eine ortsverträgliche Wohnbebauung vorge-

sehen ist, werden die Entwicklungsziele des Gebiets für den Tourismus und die land-

schaftsbezogene Erholung nicht erheblich beeinträchtigt.  
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Abb. 4: Auszug aus dem Regionalplan für den Planungsraum I (1998) 

2.3 Landschaftsrahmenplan  

Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III (Januar 2020) 

Für die Gemeinde Salem gilt der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III aus 

dem Jahr 2020. 

In der Karte 1 des Landschaftsrahmenplanes finden sich für das Plangebiet selbst zu-

nächst keine Aussagen. Angrenzend Flächen werden als Schwerpunktbereich der Ge-

biete mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutzgebiets- und Biotopverbundsys-

tem dar. Die Flächen nördlich des Plangebietes werden als Naturschutzgebiet gemäß § 

23 BNatSchG Abs. 1 i.V.m. §13 LNatSchG, Europäisches Vogelschutzgebiet und als 

Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) dargestellt.  

Das Plangebiet nicht betreffend, jedoch in der Umgebung befindet sich eine Waldfläche 

und kleinteilig Teile einer Verbundachse. Diese zieht sich von Ost nach West um die 

Ortslage Salem. Im Osten sind Teile der Waldfläche ebenfalls Europäisches Vogel-

schutzgebiet und als Europäisches Netz Natura 2000 gemäß § 32 BNatSchG i.V.m. § 

23 LNatSchG dargestellt. 

Die Karte 2 stellt dar, dass weite Teile des Kreises Herzogtum Lauenburg die Voraus-

setzungen für eine Unterschutzstellung nach § 26 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 15 

LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet erfüllen. Die Flächen sind weitestgehend de-

ckungsgleich mit den dargestellten Gebieten mit besonderer Erholungseignung.  

In Karte 3 sind Darstellungen enthalten, dass das Plangebiet, wie auch Teile der Orts-

lage Salem und Dargow, in einem Gebiet mit oberflächennahen Rohstoffen liegt. In der 

Umgebung, jedoch in größerer Entfernung, sind Waldflächen > 5 ha und klimasensitive 

Böden dargestellt. 
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2.4 NATURA 2000-Gebiete 

Der Plangeltungsbereich liegt zu Teilen im EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Gebiet“ 

DE2331-491, welches sich von Nord nach Ost um die Ortslage Salem erstreckt. Außer-

dem liegt das Gebiet zu Teilen im FFH-Gebiet „Salemer Moor und angrenzende Wälder 

und Seen“ DE2330-391.  

 

Abb. 5: Übersicht über die Natura 2000 Gebiete (rot – EU-Vogelschutzgebiet, grün – FFH-Gebiet)  

(Quelle: Umweltportal Schleswig-Holstein)   

2.5 Flächennutzungsplan  

Es gilt der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1965 und die dazugehörige Änderung 

aus 1975. Dieser wurde zwischenzeitlich vielfach für unterschiedliche Plangebiete geän-

dert.  

In der Ursprungsfassung des Flächennutzungsplanes war das Plangebiet zu Teilen als 

Dorfgebiet (MD) gemäß § 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO) dargestellt. Mit der 3. 

Änderung des Flächennutzungsplanes mit Rechtskraft vom 13.03.1976 erfolgte eine Än-

derung für das gesamte Plangebiet zur Wohnbaufläche (W). Diese Darstellung wurde 

mit der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Rechtskraft vom 23.06.1992 erneut 

zur Fläche für die Landwirtschaft geändert.  
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Abb. 6: Ausschnitt aus der Übersicht des Flächennutzungsplanes mit den zugehörigen Änderun-

gen der Gemeinde Salem 

(Quelle: LVermGeo)  

2.6 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Gemeinde stellt die Fläche als mögliche Richtung für eine künf-

tige Siedlungsentwicklung/Gewerbeentwicklung dar. Hierzu waren zunächst großflä-

chige Gewerbeentwicklungen dargestellt. Diese Darstellung zur Entwicklungsoption ei-

ner gewerblichen Entwicklung wurde durch Widerspruch der unteren Naturschutzbe-

hörde aufgehoben. Dementsprechend finden sich derzeit keine Aussagen über eine 

künftige Entwicklung der Flächen im Landschaftsplan.  

2.7 Bestehende Bebauungspläne oder sonstige Satzungen  

Das Plangebiet befindet sich außerhalb der Geltungsbereiche rechtskräftiger Bebau-

ungspläne und ist dem Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB zuzuordnen.  

Auch umgebend finden sich keine rechtskräftigen Bebauungspläne oder sonstige Sat-

zungen.  

3 Bestandssituation 

3.1 Bisherige Nutzung und Entwicklung 

Bebauungs- und Nutzungsstruktur  

Das Plangebiet erstreckt sich vom nördlichen Teil der Ortslage Salem in nordöstliche 

Richtung ausgehend von der Straße Kammberg. 
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Die Flächen im Plangeltungsbereich sind größtenteils unbebaut. Ausgenommen ist ein 

bereits vorhandenes Wohngebäude. Der nördliche Teil des Gebiets wird zeitweise als 

Pferdekoppel genutzt. 

Im Nordwesten grenzen landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet. Südöstlich ver-

läuft die Straße Kammberg mit parallel verlaufenden, gepflasterten Gehwegen und da-

hinterliegender Wohnbebauung. Im Norden wird die Straße von Gehölzstrukturen be-

gleitet. Im Süden und Osten ans Plangebiet angrenzend befindet sich weitere Wohnbe-

bauung mit Einfamilienhäusern.  

Die Gemeinde Salem ist durch (ehemals) landwirtschaftliche Hofstrukturen und vorwie-

gend durch Einfamilienhäuser geprägt. Ortstypisch sind die eingeschossige Bauweise, 

Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer sowie die braun-roten Fassaden und Dachein-

deckung.  

3.2 Verkehrliche Erschließung 

MIV - Motorisierter Individualverkehr 

Das Plangebiet liegt westlich der Straße Kammberg (K 1). Die Erschließung für das Plan-

gebiet soll über die diese ermöglicht werden. Der Kammberg geht in die Seestraße über, 

welcher Salem in südlicher Richtung mit dem Ortsteil Dargow verbindet. Die Seestraße 

erschließt nach Norden, über die L 203, Salem an Ratzeburg. 

Fuß- und Radwege 

Entlang der Straße Kammberg besteht ein einseitiger Fußweg auf der östlichen Stra-

ßenseite. Eigenständige Radwege bestehen innerhalb und angrenzend an das Plange-

biet nicht. Durch die geringe Verkehrslast der Straße Kammberg stellt die Straße eine 

gute Radwanderwegeverbindung in den angrenzenden Landschaftsraum dar.  

Ruhender Verkehr 

Das Plangebiet ist derzeit weitestgehend landwirtschaftlich genutzt. Stellplätze befinden 

sich daher nicht innerhalb des Plangebietes. Lediglich im Bereich der Bestandsbebau-

ung sind entsprechende private Stellplätze für die bestehende Wohnnutzung vorhanden.  

ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr 

Die nächsten Haltestellen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) befinden sich im 

Südwesten in etwa 175 bis 390 m an der Seestraße, gemessen von westlichster und 

östlichster Seite des Plangebiets. Die Haltestellen werden von der Linie 8792 und 8794 

angefahren. Mit den Linien des HVVs können u.a. die Ziele Mustin, Sterley und Ratze-

burg erreicht werden.  

Die ÖPNV-Erschließung genügt den Standards des aktuellen Regionalen Nahverkehrs-

planes des Kreises Herzogtum Lauenburg. 
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3.3 Natur und Umwelt 

3.3.1 Vegetationsbestand 

Das Plangebiet wird zum Großteil landwirtschaftlich als Dauergrünland genutzt. Weiter-

hin finden sich ein Einzelgrundstück mit Wohnbebauung sowie randliche Gehölzbe-

stände und ein Abschnitt der Straße Kammberg im Plangebiet. Angrenzend erstrecken 

sich weitere Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie westlich des Plangebietes weitere 

Grünlandflächen. 

Im südwestlichen Teil des Plangebietes ist ein Feldgehölz (HGy) vorhanden, das aus 

heimischen Gehölzarten aufgebaut ist. Im südlichen und mittleren Teil ist ein hoher 

Baumanteil gegeben, der nördliche Teil ist durch größere Sträucher geprägt. Eine Kraut-

schicht fehlt weitgehend bzw. ist durch die Beschattung durch die Gehölze nur sehr spär-

lich ausgeprägt. Das Feldgehölz befindet sich bis auf den nördlichen Teil auf einer steilen 

Böschung. In diesem Bereich ist der Bestand als artenreicher Steilhang und damit als 

gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 5 geschütztes Biotop einzuordnen. 

Nördlich des Feldgehölzes ist ein kleinflächiges Gebüsch (HBy) aus drei großen Hasel-

sträuchern vorhanden. Auch im Straßenrandbereich der Straße Kammberg sind kleine 

Gebüsche vorhanden. Der größte der Bestände, der sich im nordöstlichen Teil des Plan-

gebietes auf einer kleinen Böschung befindet, weist eine Größe von ca. 200 m² auf. Bei 

den anderen im Straßenrandbereich vorhandenen Gebüschen handelt es sich um sehr 

kleine, jeweils ca. 10 - 30 m² große Bestände, die meist nur einzelne Sträucher umfas-

sen.  

Auf der Nordseite der Straße Am Kammberg befindet sich im mittleren und nördlichen 

Teil (nördlich des Einzelgrundstücks mit der Haus-Nr. 9) eine Baumreihe (HRy) aus 

heimischen Laubbäumen unterschiedlichen Alters.  

Eine kleine Baumgruppe aus Einzelbäumen, die aus zwei eng nebeneinanderstehen-

den Hainbuchen mittleren Alters besteht, ist am nördlichen Rand des oben genannten 

Einzelgrundstücks vorhanden.  

Weitere Bäume befinden sich im Bereich der nach Südwesten an das Grundstück an-

grenzenden Obstwiese (ZOy). Hierbei handelt es sich um lediglich fünf Obstbäume un-

terschiedlichen Alters und unterdurchschnittlicher Ausprägung. Es überwiegen Halb-

stammformen, wobei die einzelnen Bäume einen starkem Kronenrückschnitt, sonstige 

ungünstige Wuchsformen oder einen hohen Totholzanteil aufweisen. Aufgrund dieser 

ungünstigen Ausprägung der Bäume und der geringen Anzahl erfüllt die Obstwiese nicht 

die Anforderungen für den gesetzlichen Biotopschutz als Streuobstwiese. Die Grünland-

vegetation der Fläche ist als mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland (GYy) einzu-

ordnen. Dasselbe gilt für die Grünlandvegetation der Fläche, die sich im rückwärtigen 

Bereich des oben beschriebenen Feldgehölzes erstreckt. 

Die übrigen im Plangebiet gelegenen Grünlandflächen, d.h. die große Fläche, die den 

mittleren und nordöstlichen Teil der Grünlandflächen umfasst und die kleine Parzelle im 

rückwärtigen Bereich des Einzelgrundstücks wiesen zum Zeitpunkt der Bestandsauf-

nahme alle Merkmale einer intensiven Beweidung und damit die typische Ausprägung 
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eines artenarmen Wirtschaftsgrünlandes (GAy) auf. Hierzu gehören eine sehr kurz 

gehaltene Grasnarbe, ein hoher Anteil beweidungsfester Arten und eine relativ arten-

arme Ausprägung.  

Da auch auf diesen augenscheinlich intensiv genutzten Flächen z.B. auf höher gelege-

nen Stellen und in Randbereichen kleinflächig Bereiche eingestreut waren, in denen die 

Deckung von Begleitarten höher als 5% war und eine scharfe Abgrenzung solcher Be-

reiche zu nachweislich artenarmen Teilflächen aufgrund fließender Übergänge und der 

intensiven Nutzung nicht ohne weiteres möglich war, wurden auch diese Grünlandflä-

chen zur Sicherheit insgesamt in den Biotoptyp mäßig artenreiches Wirtschaftsgrün-

land (GYy) eingeordnet. 

Das Relief der im Plangebiet gelegenen Grünlandflächen ist abgesehen von der kleinen, 

im rückwärtigen Bereich des Einzelgrundstücks gelegenen Parzelle vergleichsweise be-

wegt, ohne jedoch die für Steilhänge typischen Neigungen zu erreichen. Stärkere Nei-

gungen können im Bereich einiger der in der Umgebung gelegenen Grünlandflächen 

gegeben sein, was im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung aufgrund fehlender 

Betroffenheiten nicht näher untersucht wurde.  

In ungenutzten bzw. extensiv gepflegten Straßenrandbereichen haben sich Mischbe-

stände aus ruderalen Grasfluren (RHg) und ruderalen Staudenfluren (RHm) entwi-

ckelt.  

Direkt am westlichen Straßenrand befindet sich im Bankettbereich ein schmaler Streifen, 

der von arten- und strukturarmen Rasenflächen (SGr) bewachsen ist. 

Die Straße Kammberg gehört genau wie der direkt östlich benachbarte Fußweg zum 

Biotoptyp der voll versiegelten Straßen/Wege (SVs). 

Auf der Ostseite der Straße befinden sich auf der Höhe des Plangebietes ausschließlich 

Siedlungsbiotope. Es handelt sich vor allem um Einzelhausbebauung (SBe) mit über-

wiegend strukturarmen Gärten (SGz), die in der Regel von intensiv gepflegten Rasen-

flächen und/oder Koniferenbeständen geprägt werden. Im Einzelfall sind auch Gärten 

mit einfacher Struktur und geringem Laubholzanteil (SGo) vorhanden. 

Diese beiden Gartentypen finden sich auch westlich der Straße, hier im Bereich des 

Einzelgrundstücks mit der Haus-Nr. 9, das als Einzel-/Doppelhaus mit Hausgarten 

(SDe) einzuordnen ist. 

Für die naturschutzfachliche Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen werden fol-

gende, allgemein gebräuchliche naturschutzfachliche Kriterien herangezogen: 

▪ Grad der Naturnähe,  

▪ Vorkommen seltener Arten,  

▪ Gefährdung bzw. Seltenheit,  

▪ Vollkommenheit und  

▪ zeitliche Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit. 
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Im vor allem durch landwirtschaftliche Nutzflächen und in geringerem Umfang durch 

Siedlungs- und Verkehrsflächen geprägten Plangebiet sind keine besonders hochwerti-

gen Biotope vorhanden.  

Als hochwertigster Biotoptyp im Plangebiet ist das Feldgehölz im südlichen Teil einzu-

ordnen. Dieses stellt in den meisten Abschnitten aufgrund seines Standortes auf einer 

steilen Böschung einen artenreichen Steilhang und damit ein geschütztes Biotop dar. 

Als weitere Biotoptypen mittlerer Wertigkeit sind für das Plangebiet die auf der Nordseite 

der Straße Am Kammberg stehende Baumreihe und die im Einzelfall vorhandenen grö-

ßere Gebüsche zu nennen. 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kommen im Untersuchungsgebiet 

nicht vor. Aufgrund der speziellen Standortansprüche der Arten: Kriechender Schei-

berich (Apium repens) (Feuchtwiesen, Ufer), Schwimmendes Froschkraut (Luronium 

natans) (Gewässerpflanze), Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) (Süßwas-

serwatten), Firnisglänzendes Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus) (Moore, Nasswie-

sen, Gewässerufer) ist ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen. 

3.3.2 Topografie 

Das Relief im Plangebiet ist stark bewegt. Während das Gelände im Nordwesten an 

seinem höchsten Punkt 48,00 m ü.NHN erreicht, fällt es nach Norden, Süden und Wes-

ten ab. Es bildet sich durch eine Erhöhung nach Osten ein Plateau auf einer Höhe zwi-

schen 46,50 bis 47,00 m ü.NHN. Nach Süden fällt das Gelände bis 39,50 m ü.NHN. Im 

südlichsten Bereich ist der tiefste Punkt in einer Senke bei 38,50 m ü.. Die Verkehrsflä-

che steigt in ihrem Verlauf von 39,87 auf 47,19 m ü.NHN.  

3.3.3 Bodenschutz / Bodenversiegelungen 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich ein Teil der vollversiegelten Straße Kammberg, 

sowie ein bereits bestehendes Doppelhaus mit vollversiegelten Nebenanlagen.  

Laut geotechnischer Stellungnahme2 besteht der Boden gänzlich aus gewachsenen 

Sanden. Die Sande können als wasserdurchlässig angenommen werden. Die grobkör-

nigen bis schwach schluffige Sande sind zur Versickerung von Niederschlagswasser 

geeignet. Es konnten nach dem Bohrende keine Grundwasserstände festgestellt wer-

den. 

3.3.4 Altlasten 

Im Plangeltungsbereich sind bisher keine Altlasten bekannt. Es wird zunächst davon 

ausgegangen, dass keine Altlasten im Plangeltungsbereich vorhanden sind. 

 
2  Ingenieurbüro Höppner: Gemeinde Salem, Bebauungsplan Nr. 13, Geotechnische Stellungnahme, 

Stand: 21.10.2025 
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3.3.5 Natur- und Artenschutz 

Zur Beurteilung der Flora und Fauna im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde durch 

ein Artenschutzgutachten mit FFH-Verträglichkeitsstudie3 erarbeitet.  

Zur Ermittlung des potenziellen Bestands wurde eine faunistische Potenzialanalyse für 

die ausgewählten Arten(-gruppen) vorgenommen. Diese ist ein Verfahren zur Einschät-

zung der möglichen aktuellen faunistischen Besiedlung von Lebensräumen unter Be-

rücksichtigung der lokalen Besonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen Beein-

trächtigungen. Eigene Kartierungen wurden nicht durchgeführt. 

Es werden nicht alle Tiergruppen betrachtet, sondern insbesondere die in diesem Fall 

vor allem die artenschutzrechtlich bedeutsamen europäischen Vogelarten (Brut- und 

Rastvögel) und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Die hier potenziell vorkommenden Tierarten werden aus der Literatur und eigenen Kar-

tierungen in vergleichbaren Lebensräumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ih-

rer Vernetzung und des Bewuchses werden Rückschlüsse auf die potenziell vorkom-

mende Fauna gezogen. Außerdem erfolgte eine Abfrage des Artenkatasters Schleswig-

Holstein im Februar 2025. Zusätzlich wurden Rastvogeldaten der gängigen Beobach-

tungsportale wie Naturgucker und Ornitho ausgewertet sowie Monitoringdaten der Orni-

thologischen Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein und Hamburg abgefragt. 

Nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Tierarten  

Fledermäuse  

Gemäß der Verbreitungskarten des Landes können neun Fledermausarten im Bereich 

Salem vorkommen; davon wurden sechs Arten im weiteren Umfeld des Vorhabenortes 

nachgewiesen. Die stark waldgebundene Große Bartfledermaus wird als vereinzelte 

Durchzügler angenommen, da der Eingriffsraum zwischen einem größeren Waldgebiet 

und dem Salemer See liegt, der ein wichtiges Nahrungshabitat darstellen. Folgende Fle-

dermausarten kommen damit potenziell innerhalb des Wirkraums vor: Braunes Langohr, 

Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Mückenfledermaus, 

Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus.  

Die Flächeninanspruchnahme erfolgt im Bereich einer Streuobstwiese mit älteren, aber 

sehr schütteren Obstbäumen, hier werden maximal Tagesquartiere angenommen, für 

die anderen gehölzbewohnenden Arten sind Wochenstuben in der Lindenallee an der 

Straße nicht auszuschließen. 

Als nachtaktive und insektenfressende Tiere schlafen Fledermäuse tagsüber und nutzen 

dafür kleinste Spalten in Gehölzen oder Gebäuden als Quartier. In der der kalten Jah-

reszeit werden überwiegend frostfreie Fels- und Baumhöhlen oder feuchte Keller und 

Stollen genutzt. Die Dunkelheit insbesondere im Bereich des Quartierszugangs ist es-

sentiell. Viele Fledermausarten wie Breitflügel- und Mückenfledermaus haben sich auf 

 
3 BBS-Umwelt Biologen und Umweltplaner, Gemeinde Salem, Bebauungsplan Nr. 13 „Kammberg“, Fach-

beitrag Artenschutz und FFH-Verträglichkeitsstudie, Stand 12.02.2026 
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Gebäude als Quartiere spezialisiert, andere, wie der Abendsegler oder die Zwergfleder-

maus, sind opportunistischer und nutzen sowohl Gebäude als auch Höhlenbäume. 

Zur Nahrungsaufnahme suchen Fledermäuse z.B. Gehölzbestände, insektenreiches Of-

fenland und Gärten sowie Wasserflächen auf, wobei die verschiedenen Arten unter-

schiedliches Jagdverhalten aufweisen. Um zwischen Quartier und Jagdhabitat zu wech-

seln, nutzen viele Arten tradierte Flugrouten. Kleinfledermäuse fliegen und jagen dabei 

hauptsächlich strukturgebunden, z.B. entlang von Baumreihen und Saumstrukturen. 

Größere Arten jagen auch im Offenland und fliegen z.T. in größerer Höhe (Baumkronen-

höhe ca. 30 m) in ihre Jagdgebiete. Kronenbereiche von Gehölzen, Altholzbestände und 

Gewässer sind in der Regel besonders insektenreich und damit wichtige Nahrungshabi-

tate. Waldbewohnende Fledermäuse sind sehr lichtempfindlich, während andere Arten 

durch Lichtkegel angezogene Insekten aktiv bejagen, bis dieses kurzzeitige Überange-

bot an Nahrung aufgrund des Staubsaugereffekts nicht mehr vorhanden ist. 

Weitere nach Anhang IV der FFH-RL geschützte Säugetiere 

Gemäß MELUND (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des 

Landes Schleswig-Holstein) und Artenkatasters Schleswig-Holstein wurde der Fischotter 

(Lutra lutra) am Salemer See und Schaalseekanal sowie an den Gewässern des Sale-

mer Moores und Umgebung (z.B. Schwarze Kuhle, Plötschersee, Garrensee, Ruschen-

see) nachgewiesen. Die Art benötigt besonders störungsarme Versteck- und Wurfplätze 

an vom Menschen nicht genutzte und überformte Uferabschnitte. Dort werden natürliche 

Uferhöhlungen oder in selbst gegrabenen Erdhöhlen, deren Zugang meist unter Wasser 

liegt, genutzt. Im Bereich des Plangebietes ist die Art nicht zu erwarten, da geeignete 

Gewässer fehlen. Auch eine Wanderung durch das plante Plangebiet ist daher sehr un-

wahrscheinlich, da sich die Art auch bei ihren Wanderungen an Gewässerufern orien-

tiert. 

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) kann gemäß Verbreitungsgebiet (MELUND) 

vorkommen. Aufgrund fehlender Habitateignung und fehlender Nachweise im Artkatas-

ter Schleswig-Holstein wird ein Vorkommen der Haselmaus am Vorhabenort nicht ange-

nommen, sie könnte aber in den Knicks der Umgebung (Wirkraum) vorkommen. 

Für die weiteren in Schleswig-Holstein nachgewiesenen und nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie geschützte Säugetierarten (Biber, Schweinswal, Wolf, Nordische Birkenmaus) 

können residente Vorkommen aufgrund ihres aktuellen Verbreitungsgebietes, fehlenden 

Nachweisen aus dem Artkataster sowie ungeeigneter Habitatbedingungen ausgeschlos-

sen werden. 

Nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Amphibien und Reptilien 

Gemäß MELUND und Artkataster des Landesamt für Umwelt (LfU) können der Nördliche 

Kammmolch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Moorfrosch und Rotbauchunke 

als nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Amphibien aufgrund ihrer aktuellen 

Verbreitung potenziell im Wirkraum vorkommen. 

Im Untersuchungsgebiet ist ein Gewässer vorhanden, es wurde als Sonstiger Graben 

(FGy) kartiert. Es ist aufgrund von Beschattung und Wasserführung nicht als 
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Laichgewässer für die genannten, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Am-

phibienarten geeignet. Der Nachweis eines Laubfrosches nördlich des Untersuchungs-

gebietes ist nicht aktuell (Jahr 1933). Eine Eignung der dort verorteten Gewässer als 

Fortpflanzungsgewässer für diese Art ist ebenfalls nicht mehr gegeben. Möglicherweise 

sind jedoch Landlebensräume des Kammmolchs, der Rotbauchunke und des Moorfro-

sches, die im FFH–Gebiet vorkommen, im Wirkraum vorhanden. Diese sind im Bereich 

der Pferdekoppel (Flächeninanspruchnahme) aufgrund der intensiven Nutzung auszu-

schließen, können sich aber in den Gehölzen, in den Gärten und auf der Streuobstwiese 

(Flächeninanspruchnahme) befinden. 

Für die Zauneidechse ist aufgrund der generell eher sandigen Bodenverhältnisse ein 

Lebensraumpotenzial vorhanden. Vorkommen in der Umgebung sind laut Artkatasterda-

ten aktuell nur von der Seestraße in Salem bekannt (Einzeltier 2022), es existieren au-

ßerdem lediglich ein Altnachweis aus dem Jahr 1984 südlich der Schwarzen Kuhle und 

ein Altnachweis aus dem Jahr 1965 im Salemer Moor. Die Art ist daher aktuell im Unter-

suchungsgebiet nicht gänzlich auszuschließen. 

Weitere nach Anhang IV FFH-RL geschützte Arten 

Ein Vorkommen von nach Anhang IV der FFH-RL geschützten Insekten wie Nachtker-

zenschwärmer, Heldbock, Eremit, Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer, Eurasische 

Keulenjungfer Große Moosjungfer, Grüne Mosaikjungfer, Zierliche Moosjungfer und von 

nach Anhang IV der FFH-RL geschützten Süßwassermollusken wie Kleine Flussmu-

schel und Zierliche Tellerschnecke wird aufgrund ungeeigneter Lebensraumausstattung 

und/oder fehlender Nachweise im Artenkataster in den definierten Wirkräumen ausge-

schlossen. Zwei der genannten Arten, die Große Moosjungfer und der Breitflügel-Tauch-

käfer kommen bzw. kamen im FFH-Gebiet vor, sind jedoch im Untersuchungsraum nicht 

zu erwarten. 

Europäische Vogelarten 

Brutvögel 

Am Vorhabenort sind vor allem Gehölzhöhlen- und Nischenbrüter wie Blaumeise, Kohl-

meise und Gartenbaumläufer, Gehölzfreibrüter wie Amsel, Garten-, Klapper-, Mönchs-

grasmücke, Gelbspötter, Heckenbraunelle, Ringeltaube oder Zaunkönig und Brutvögel 

menschlicher Bauten wie Bachstelze, Grauschnäpper, Hausrotschwanz und Haussper-

ling zu erwarten. Im Wirkraum können bodennah brütende Vögel der Gras- und Stau-

denflur und gehölzgebundene Bodenbrüter wie Rotkehlchen und Schwarzkehlchen Re-

viere besetzen und weitere Arten das Gebiet als Teil ihres Nahrungsraums nutzen. Auf-

grund der kleinflächigen Gliederung der an das Plangebiet angrenzenden Grünlandflä-

chen und des hügeligen Reliefs ist als Offenlandbrüter höchstens der Wiesenpieper in 

den feuchten Senken anzunehmen. An den Gewässerrändern können auch häufige und 

ungefährdete Arten wie Stockente und Rohrammer brüten und die Teichralle als Nah-

rungsgast auftreten. 

Die Monitoring-Kartierung der Brutvögel in Vogelschutzgebieten 2013 - 2018 zeigt, dass 

für das Gebiet relevanten Arten nicht als Brutvögel im Wirkraum und näheren Umfeld 
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des Vorhabens auftreten. Dies ist aufgrund der vorhandenen Nutzungen und Biotopty-

pen auch weiterhin nicht zu erwarten. 

Auch die Monitoring-Kartierung der Brutvögel im EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Ge-

biet“ aus dem Jahr 2023 ergibt außer dem Star keine weiteren wertgebenden Arten (Ar-

ten Anhang I VSchRL und Rote Liste-Arten sowie weitere besondere Arten, keine voll-

ständige Arterfassung) im Untersuchungsraum. 

Nahrungsgäste / Ruhegäste / Rastvögel 

Das Vorhabengebiet dürfte aufgrund der überwiegend intensiven Nutzung als Pferde-

weide als Nahrungsfläche nur von untergeordneter Bedeutung sein und höchstens einen 

kleinen Teil des Nahrungsreviers ausmachen. Für Rastvögel, die offene und gut einseh-

bare Flächen benötigen, sind die Flächen aufgrund der kleinflächigen Gliederung (relativ 

dichtes Knicknetz) der an das Plangebiet angrenzenden Grünlandflächen und des hü-

geligen Reliefs nicht geeignet. Die Auswertung der Daten der Ornithologische Arbeits-

gemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. (OAG SH) aus den letzten 10 

Jahren im Zeitraum von Anfang November bis Ende März ergab keine Beobachtung von 

rastenden Schwänen, Gänsen oder Kranichen innerhalb des Untersuchungsgebietes. 

Die Daten der einschlägigen Naturbeobachtungsportale wie Naturgucker und Ornitho 

bestätigen diese Einschätzung. 

Die Berichte der OAG SH zeigen, dass die sich die hauptsächlich genutzten Nahrungs-

flächen von Sing- und Zwergschwänen im Schaalseegebiet weiter östlich bzw. nordöst-

lich (Bereich Kittlitz, Mustin) befinden. 

Die Abfrage beim LfU zum Sachstand der Kartierungen im SPA Schaalsee-Gebiet ergab, 

dass für dieses Gebiet keine Kartierungen/Berichte zu den Rastvögeln vorliegen. Das 

Monitoringprogramm für das UNESCO-Biosphärenreservat Schaalsee umfasst nur die 

Kontrolle der Kranichschlafplätze und Erfassung (Sichtbeobachtungen) der Wasservö-

gel in der Zeit von September bis April jeweils Mitte des Monats an bundesweit festge-

legten Zählterminen mit vorgegebenen Zählbögen und an ausgewählten Seen im Ge-

biet, nicht jedoch die Feldfluren. 

Weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen) 

Säugetiere 

Weitere häufige Säugetiere wie Igel, Spitzmäuse, Eichhörnchen oder Marder sind im 

Untersuchungsgebiet zu erwarten. Der Vorhabenort selber hat aufgrund der überwie-

gend intensiven Nutzung höchstens allgemeine Bedeutung für die genannten Arten. Der 

als Abschirmung zum FFH-Gebiet geplante Gehölzsaum führt zu einer Aufwertung des 

Gebiets für Kleinsäuger. 

Amphibien und Reptilien 

Im Bereich Salemer Moor wurden Grasfrosch, Erdkröte, Teichfrosch, Bergmolch und 

Teich-molch nachgewiesen. Laichgewässer für diese Arten existieren im Wirkraum nicht, 

es sind aber Landlebensräume in den feuchten Senken, Gehölzen, Gärten und auf der 

Streuobstwiese zu erwarten. Aufgrund des Fehlens von Laichgewässern und der 
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überwiegend intensiven Nutzung ist von einer höchstens allgemeinen Bedeutung des 

Untersuchungsgebietes für Amphibien auszugehen. 

An Reptilien kommen im Salemer Moor und seiner Umgebung Blindschleiche, Kreuzot-

ter, Ringelnatter und Waldeidechse vor. Im Wirkraum sind die Waldeidechse an trocke-

nen und sonnigen Säumen und gegebenenfalls die Ringelnatter in den feuchten Senken 

bzw. in Gewässernähe anzunehmen. Eine besondere Bedeutung des Untersuchungs-

gebiets für Reptilien ist aufgrund der überwiegend intensiven Nutzung nicht anzuneh-

men. 

Fische und Neunaugen 

Fische und Neunaugen sind in dem stark verlandeten und möglicherweise nur temporär 

wasserführenden Graben nördlich des Plangebietes nicht zu erwarten. 

Insekten 

Es wurde im Wirkraum an dem nördlich des Plangebiets liegenden Gewässer gemäß 

Artenkataster LfU14 Libellenarten: Hufeisenazurjungfer, Gemeine Becherjungfer, Gro-

ßes Granatauge, Große Pechlibelle, Blaugrüne Mosaikjungfer, Herbstmosaikjungfer, 

Große Königslibelle, Falkenlibelle, Glänzende Smaragdlibelle, Großer Blaupfeil, Blutrote 

Heidelibelle, Große Heidelibelle, Gemeine Heidelibelle und Schwarze Heidelibelle vor-

gefunden. Es handelt sich ausschließlich um häufige und ungefährdete Arten. Die Daten 

sind allerdings veraltet (aus dem Jahr 1995). Aktuell dürfte das weitgehend zugewach-

sene und wahrscheinlich zeitweise trockenfallende Gewässer für die meisten der ge-

nannten Arten nicht mehr geeignet sein. Insgesamt ist von einer nur allgemeinen Bedeu-

tung des Untersuchungsgebietes für Insekten auszugehen, da blüten- und totholzreiche 

Strukturen weitgehend fehlen.  

Weichtiere 

In den Bereichen Salemer Moor und Schaalsee existieren Nachweise der Bauchigen 

Windel-schnecke und der Sumpfwindelschnecke. Der Graben im Wirkraum ist mit 

seiner stark beschatteten Uferzone und dem Fehlen eines entsprechenden Bewuch-

ses nicht für Windelschnecken geeignet. Eine besondere Bedeutung des Untersu-

chungsraums für Mollusken ist nicht gegeben. 

3.3.6 Orts- und Landschaftsbild 

Gemäß Landschaftsplan Salem gehört das Plangebiet teilweise zur Ortslage Salem so-

wie im Osten zum Erlebnisraum Ausstrudelungs-Hohlformen nördlich Salem. Die Orts-

lage wird mit einer geringen bis mittleren natürlichen Attraktivität, der Osten mit einer 

hohen natürlichen Attraktivität bewertet. 

Der Plangeltungsbereich liegt am nördlichen Ortsrand. Der Ortsrand ist durch Gehölz-

strukturen und Baumgruppen in die Landschaft eingebunden. Das Gelände steigt nach 

Norden hin an. Die Bebauung und die Gehölzstrukturen entlang der Straße Kammberg 

(K 1) verringern die Einsehbarkeit des Plangebiets.  
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In der Gemeinde gibt es weitere einzelne Höfe, die gemeinsam mit den umgebenden 

landwirtschaftlich genutzten Flächen das Ortsbild prägen. Entlang der Gemeindestraßen 

reihen sich Wohnhäuser (Einfamilienhäuser) und landwirtschaftliche Gebäude aneinan-

der.  

3.3.7 Erholung 

Die Gemeinde Salem besitzt ein vielfältiges Freizeitangebot. So gibt es in der näheren 

Umgebung einen Bootsverleih und eine Minigolfanlage. Auch werden Reitunterricht 

Waldführungen und Tauchkurse angeboten.  

Des Weiteren gibt es Vereine und Verbände wie die Freiwilligen Feuerwehr und Jugend-

feuerwehr, den Sportfischerverein oder den Bürgerverein.  

Die Gemeinde organisiert in Kooperation mit verschiedenen Vereinen und Institutionen 

das Jahr über verschiedene Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Dazu gehören zum 

Beispiel Flohmärkte, Kinderfeste und Laternenumzug. Somit bietet die Gemeinde ein 

vielfältiges Freizeitangebot. 

Naherholungsmöglichkeiten für Radfahrer und Spaziergänger bieten die verkehrlich we-

nig belasteten Straßen und Wirtschaftswege in und um Salem. Auch gibt es die Möglich-

keit für unterschiedliche Radrundtouren.  

Übergeordnet bestehen in der Umgebung mit der Stadt Ratzeburg (ca. 7 km Entfernt) 

oder der Stadt Mölln (ca. 10 km Entfernt) noch eine Vielzahl weiterer Kultur und Freizeit-

angebote.  

3.4 Denkmalschutz 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich innerhalb und im Umfeld des Plangebie-

tes keine bekannten Kulturdenkmale.  

3.5 Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des künftigen Bauleitplanes befinden sich 

teils in privatem Eigentum sowie im Eigentum der Gemeinde.  

3.6 Ver- und Entsorgung  

Frischwasser 

Träger der zentralen Wasserversorgung der Gemeinde ist das Amt Lauenburgische 

Seen. 

Schmutzwasser 

Träger der zentralen Schmutzwasserentsorgung ist das Amt Lauenburgische Seen.  
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Strom und Gas 

Die Stromversorgung in der Gemeinde erfolgt durch die TraveNetz GmbH, die Gasver-

sorgung erfolgt durch die Vereinigten Stadtwerke GmbH und/oder andere Anbieter. 

Der Anschluss an die kabelgebundenen Mediennetze erfolgt durch private Anbieter.  

Niederschlagswasser 

Aufgrund der Bestandsnutzung als landwirtschaftliche Fläche wird das Niederschlags-

wasser derzeit gesamt versickert.  

Der Boden des Plangebietes wird als wasserdurchlässig angenommen. Die grobkörni-

gen bis schwach schluffige Sande sind zur Versickerung von Niederschlagswasser ge-

eignet.  

Im weiteren Verfahren wird ein Wasserwirtschaftlichen Fachbeitrag mit entsprechenden 

Aussagen zur vorhandenen und geplanten Niederschlagswasserbeseitigung erarbeitet. 

Die Inhalte werden im Laufe des Verfahrens ergänzt.  

Abfallbeseitigung  

Die Müllbeseitigung in der Gemeinde obliegt der Abfallwirtschaft Südholstein GmbH 

(AWSH). In diesem Zusammenhang gelten die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

des Kreises Herzogtum Lauenburg für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haus-

haltungen" und die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Abfallwirtschaft Südhol-

stein GmbH - AWSH - für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen 

als privaten Haushaltungen". 

3.7 Immissionsschutz 

Landwirtschaft 

Im Rahmen der Bauleitplanung wurde ein Geruchsgutachten4 erstellt um zukünftige Kon-

flikte zwischen landwirtschaftlicher Nutzung (im speziellen der Tierhaltung) und dem ge-

planten Wohngebiet zu vermeiden.  

Aktuell befinden sich keine gewerblich betriebenen und damit auch keine geruchsrele-

vanten Tierhaltungsanlagen in Salem. Alle früheren Tierhaltungsanlagen im Dorf sind 

aktuell nicht in Betrieb. Nach Aussage der Gemeinde besteht ausschließlich für die ehe-

malige Rinderhaltungsanlage am Kammberg Nr. 2 die Möglichkeit den Tierhaltungsbe-

trieb ohne eine Neugenehmigung wieder aufzunehmen. An den anderen Standorten 

wurden die Ställe zu anderen Nutzungen umgebaut. Auch die Güllebehälter sind nur 

noch zum Teil für die Zwischenlagerung von Gülle anderer Betriebe in Benutzung. Für 

den Standort am Kammberg 2 wurde im Gutachten davon ausgegangen, dass der Be-

trieb der Anlage mit einer Auslastung von 100 % betrieben wird. Als weitere Geruchs-

quellen in Salem können der Güllebehälter auf dem Hof im Dorotheenhofer Weg 7a 

(etwa 350 m westlich des Plangebietes) und eine Pferdehaltung (weniger als 10 Pferde, 

 
4 TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG, Gemeinde Salem, Bebauungsplan Nr. 13, Ausbreitungsrech-

nung und Beurteilung, Stand 10.10.2025 
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etwa 450 m südwestlich des Plangebietes) genannt werden. Auf Grund der großen Ent-

fernung zum Gebiet und der geringen zu erwartenden Geruchsemissionen kann jedoch 

auf eine Berücksichtigung in der Ausbreitungsrechnung verzichtet werden. Außerdem 

werden auf der Fläche westlich des Plangebietes im Winter Galloway-Rinder gehalten. 

Die Tiere werden ganzjährig im Freien gehalten. Die Geruchsemissionen bei dieser Hal-

tungsform sind äußerst gering und werden deshalb in den Berechnungen ebenfalls nicht 

berücksichtigt.  

Die Gesamtbelastung im Plangebiet liegt bei maximal 8 % der Jahresstunden. Als ma-

ximale Geruchsbelastung auf einer Beurteilungsfläche in der sich ein Wohngebäude be-

findet, wurde ein Wert von 0,03 ermittelt. Innerhalb des südlichen Plangeltungsbereiches 

(Beurteilungspunkt BUP_1 des Geruchsgutachtens) liegt die belästigungsrelevante 

Kenngrößen der Geruchsbelastung bei 0,02 (2,4 % der Jahresstunden). Werte oberhalb 

des Immissions(grenz)wertes von 0,10 (entsprechend 10 % der Jahresstunden) werden 

im gesamten Gebiet nicht erreicht. Damit ist der Immissionswert der TA Luft für Wohn-

gebiete im gesamten Plangebiet eingehalten bzw. deutlich unterschritten.  

Gewerbelärm 

Das Plangebiet ist von landwirtschaftlichen Flächen und Wohnbebauung umgeben. Da-

her sind Emissionen aus Gewerbebetrieben nicht anzunehmen.  

Verkehrslärm  

Ausgehend von der Straße Kammberg sind Lärmbelastungen durch den Verkehr gege-

ben. Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung ist nicht von einer Beeinträchtigung der 

geplanten Wohnnutzung auszugehen.  
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4 Planung 

4.1 Ziele und Zweck der Planung 

Ziel ist eine wohnbauliche Entwicklung für die ortsansässige Bevölkerung, um somit der 

lokalen Nachfrage gerecht zu werden. Dies beinhaltet z.B. auch zurückziehende Sale-

mer:innen oder in der Gemeinde arbeitende Menschen, denen die Möglichkeit der An-

siedlung geschaffen werden soll.  

Im Bereich des Kammberg am östlichen Ortsrand möchte die Gemeinde insgesamt 8 bis 

10 Wohnbaugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser entwickeln. Der Standort ist bei 

der Ermittlung des Wohnbauflächenpotenzials in der Gemeinde Salem als mögliches 

neues Baugebiet erfasst worden.  

Im Plangebiet sollen Wohngebäude entstehen, die sich in Bau- und Nutzungsstruktur 

der benachbarten Wohnbebauung angleichen. Der Bauleitplan soll einen Rahmen set-

zen, um die geplante Bebauung in die bestehenden Strukturen einzubinden. 

Das innerhalb des Plangebietes befindliche Bestandsgebäude wird in den Geltungsbe-

reich einbezogen, um eine einheitliche planungsrechtliche Grundlage für das gesamte 

Gebiet zu schaffen. 

4.2 Flächenbilanz 

Plangeltungsbereich gesamt   rd. 1,69 ha 

Allgemeines Wohngebiet  rd. 0,87 ha 

Straßenverkehrsfläche rd. 0,33 ha 

Private Grünflächen Zweckbestimmung Landschaftseingrünung  rd. 0,48 ha 

4.3 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept sieht die Errichtung von 8 bis 10 Einzel- und/oder Doppel-

hausgrundstücken entlang der bestehenden Straße Kammberg vor, die bereits überwie-

gend durch eine aufgelockerte Bebauung mit Einfamilienhäusern geprägt ist. Die ge-

plante Bebauung soll sich in Struktur und Maßstab harmonisch in das bestehende Um-

feld einfügen und die ortstypische Siedlungsform nachbilden.  

Besonderer Wert wird auf die Gestaltung des Übergangs zur offenen Landschaft gelegt. 

Ein großzügig bemessener Vorgartenbereich schafft Abstand zur Straße und trägt zur 

Durchgrünung bei. Darüber hinaus wird das Plangebiet im Norden und Osten durch ei-

nen breiten Grünstreifen gerahmt, der eine klare räumliche Fassung bietet und gleich-

zeitig als Puffer zur angrenzenden Landschaft dient. 

Zur weiteren landschaftlichen Einbindung sind der Erhalt der Feldhecke sowie der ent-

lang der Straße Kammberg bestehenden Bäume vorgesehen, die einen fließenden und 

naturnahen Übergang zwischen Siedlungsraum und Landschaft gewährleisten.  
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Das Plangebiet wird über die bereits vorhandene öffentliche Straße Kammberg erschlos-

sen. Die Anbindung an das bestehende Verkehrsnetz gewährleistet eine funktionale und 

wirtschaftliche Erschließung des Plangebietes und entspricht den städtebaulichen Ziel-

setzungen einer flächensparenden und integrierten Entwicklung. 

 

Abb. 7: Bebauungskonzept des Bebauungsplanes Nr. 13 (Stand: 29.12.2025)   

4.4 Natur- und Artenschutz 

4.4.1 Artenschutz 

Um die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt abschätzen zu können, wurde ein 

Artenschutzgutachten5 erarbeitet. 

 
5  BBS Umwelt GmbH: Gemeinde Salem, B-Plan Nr. 13, Fachbeitrag Artenschutz und FFH-Verträglichkeits-

studie, Stand: 12.02.2026 
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Im Ergebnis des Gutachtens wurden unterschiedliche Vermeidungs-, Minimierung und 

Ausgleichsmaßnahmen ermittelt. Diese werden als Hinweise Bestandteil des Bebau-

ungsplanes Nr. 13.  

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-01  

Bauzeitenregelung für baumbewohnende Fledermäuse (nur bei Fällung von Bäumen)  

▪ nur Tagesquartierpotenzial (≥ 0,2 m Stammdurchmesser):   

Fällung außerhalb der Sommerquartierzeit der Fledermäuse, d.h. Durchführung die-

ser Eingriffe zwischen 01. Dezember und 28./29. Februar.  

▪ Wochenstuben- und Winterquartierpotenzial (≥ 0,3 m Stammdurchmesser):   

Überprüfung auf das Vorhandensein von Höhlen durch Klettereinsatz. Falls keine 

Quartiereignung besteht, ist das Fällen zwischen 01.Dezember und 28.Februar mög-

lich. Falls eine Winterquartiernutzung möglich ist (entsprechende Höhlen vorhanden), 

weiter mit Schritt 2.)  

1) Falls dies nicht möglich ist, durch Klettereinsatz. Falls keine Eignung besteht, ist 

das Fällen zwischen 01.12. und 28.02. möglich Falls eine Eignung besteht (ent-

sprechende Höhlen vorhanden), ist zusätzlich CEF-Maßnahme (CEF-01) erfor-

derlich.  

2.)  Im Herbst (September / Oktober) vor dem Eingriff Kontrolle auf Besatz (ggf. mit-

tels Endoskopie).  

3)  Bei unbesiedelten Quartieren unmittelbares Verschließen des Quartieres, um ei-

nen Wiedereinflug vor der Baufeldfreimachung zu verhindern.  

4)  Bei besiedelten Quartieren ist eine abendliche Ausflugskontrolle durchführen, 

nach Ende des Ausflugs ist zu kontrollieren, ob noch Tiere im Quartier sind. Wenn 

keine Tiere mehr da sind, ist das Quartier umgehend zu verschließen. Anderen-

falls ist das Quartier mit einer Reuse auszustatten, die das Ausfliegen der Tiere 

erlaubt, aber einen erneuten Einflug verhindert. Es ist eine tägliche Kontrolle vor-

zunehmen, ob die Tiere das Quartier verlassen haben. Sind nach zwei Nächten 

immer noch Tiere im Quartier, so ist die Reuse abzubauen, die Tiere sind umzu-

siedeln. Zusätzlich ist eine CEF-Maßnahme (CEF-02) erforderlich.  

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-02  

Fledermausfreundlicher Bau:  

Zwischen Anfang März und Ende November sind Arbeiten unter Verwendung von künst-

lichem Licht zu vermeiden.  

Alternativ:   

Wenn Arbeiten zwischen März und Anfang Ende November durchgeführt werden, ist 

sicherzustellen, dass Gehölze sowie angrenzende Gebäude frei von jeglicher Beleuch-

tung bleiben, um Quartiere, Jagdgebiete und Flugrouten nicht zu entwerten. 
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Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-03  

Fledermausfreundlicher Beleuchtung:  

1. Bei der Auswahl des Leuchtmittels sind LED mit Farbtemperaturen von maximal 2700 

Kelvin, bestenfalls max. 2400 Kelvin zu verwenden. Zudem dürfen die Leuchtmittel 

keine hohen Blaulichtanteile abstrahlen und kein ultraviolettes Licht abgeben. Gege-

benenfalls sind Filter zu verwenden. Die genannten Eigenschaften treffen z.B. auf 

schmalbandige Amber-LED, warmweiße LED oder Natriumdampf-Nieder- und -Hoch-

drucklampen zu. 

2. Eine Abstrahlung in angrenzende Bereiche sowie in den oberen Halbraum ist durch 

Blenden zu verhindern. Die Anstrahlung soll nur von oben nach unten erfolgen und 

nur das zu beleuchtende Objekt treffen. Abstrahlungen auf Gehölzstrukturen sind 

auszuschließen. 

3. Es sind staubdichte Leuchtengehäuse mit einer Oberflächentemperatur von max. 

60°C zu verwenden. 

4. Die Beleuchtung ist auf die Dauer der tatsächlichen Nutzung zu beschränken. Über 

Bewegungssensoren, Zeitschaltuhr oder Dimmung kann eine bedarfsgerechte Be-

leuchtung sichergestellt werden. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-04  

Kartieren, ggf. Abfangen und Umsiedeln von Zauneidechsen: 

Falls die Kartierung einen Nachweis von Zauneidechsen ergibt, sind diese vor Baube-

ginn abzufangen und in ein geeignetes Habitat umzusiedeln, um Verletzungen oder Tö-

tungen zu vermeiden. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05  

Bauzeitenregelung Brutvögel:  

Eingriffe (wie Arbeiten zur Baufeldfreimachung, Gehölzrodungen, Abschieben und Ab-

graben von Boden, falls erforderlich) sind außerhalb der Brutperiode und dementspre-

chend zwischen Anfang Oktober und Ende Februar umzusetzen. Sollten keine vorberei-

tenden Eingriffe erforderlich sein, so ist die Bauphase vor Ende Februar zu beginnen 

und ohne Pause in der Brutzeit weiterzuführen, um die indirekte Tötung von Brutvögeln 

durch Aufgabe von Bruten zu vermeiden. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

CEF-Maßnahmen 

CEF-Maßnahme CEF-01  

Ersatz von Wochenstuben (nur bei Fällung von Bäumen)  

Für jeden gefällten/gerodeten Baum mit potenzieller oder nachgewiesener Wochenstube 

ohne Eignung als Winterquartier Anbringen von fünf Wochenstubenquartieren an einem 
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geeigneten Baum im Umfeld der überplanten Baums. Das Aufhängen von Fledermaus-

kästen ist vorgezogen (vor dem Fällen des Baumes) durchzuführen. 

CEF-Maßnahme CEF-02 

Ersatz von Winterquartieren (ggf. bei Fällung von Bäumen der Lindenallee) 

Für jeden gefällten/gerodeten Baum mit potenziellem oder nachgewiesenem Winter-

quartier Anbringen von drei Fledermausganzjahresquartieren (Fledermaushöhlen mit 

Dämmung, die auch als Überwinterungsquartier geeignet sind) und zwei Wochenstu-

benquartieren an geeigneten Bäumen im Umfeld des entfallenden Baums. Das Aufhän-

gen von Fledermauskästen ist vorgezogen (vor dem Fällen des Baumes) durchzuführen. 

4.4.2 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Für diese Arten besteht im Betrachtungsraum keine Lebensraumeignung, ein Vorkom-

men kann hier ausgeschlossen werden. Eine weitere Betrachtung wird somit nicht erfor-

derlich. 

4.4.3 Gesetzlich geschützte Biotope 

Im südwestlichen Teil des Plangebietes ist ein Feldgehölz (HGy) vorhanden, das aus 

heimischen Gehölzarten aufgebaut ist. Zu nennen sind hier Eiche, Spitz-Ahorn, Feld-

Ahorn, Traubenkirsche, Spätblühende Traubenkirsche, Zwetsche, Hasel, Holunder, 

Hunds-Rose etc. Im südlichen und mittleren Teil ist ein hoher Baumanteil gegeben, der 

nördliche Teil ist durch größere Sträucher geprägt. Eine Krautschicht fehlt weitgehend 

bzw. ist durch die Beschattung durch die Gehölze nur sehr spärlich ausgeprägt. Das 

Feldgehölz befindet sich bis auf den nördlichen Teil auf einer steilen Böschung. In die-

sem Bereich ist der Bestand als artenreicher Steilhang und damit als gemäß § 30 Abs. 

2 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 5 geschütztes Biotop einzuordnen. 

4.5 Ver- und Entsorgung 

Frischwasser 

Träger der zentralen Wasserversorgung der Gemeinde ist das Amt Lauenburgische 

Seen. 

Schmutzwasser 

Träger der zentralen Schmutzwasserentsorgung ist das Amt Lauenburgische Seen.  

Strom, Gas, Telekommunikation 

Die Stromversorgung erfolgt durch die TraveNetz GmbH, die Gasversorgung erfolgt 

durch die Vereinigten Stadtwerke GmbH. und/oder andere Anbieter. 
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Der Anschluss an die kabelgebundenen Mediennetze erfolgt durch private Anbieter.  

Löschwasser 

Die Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung ist gemäß § 2 des Gesetzes über 

den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutz-gesetz – 

BrSchG) sicherzustellen. Für den Plangeltungsbereich sind gemäß Arbeitsblatt W 405 

des DVGWs (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.) Löschwasser-

mengen durch die öffentliche Trinkwasserversorgung von 48 m³/h über eine Dauer von 

2 Stunden bereitzuhalten. 

Abfallbeseitigung  

Die Müllbeseitigung in der Gemeinde obliegt der Abfallwirtschaft Südholstein GmbH 

(AWSH). In diesem Zusammenhang gelten die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

des Kreises Herzogtum Lauenburg für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haus-

haltungen" und die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Abfallwirtschaft Südhol-

stein GmbH - AWSH - für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen 

als privaten Haushaltungen". 

4.6 Niederschlagswasserbeseitigung  

Bereits auf der Ebene der Bauleitplanung sind grundsätzliche Überlegungen zur geplan-

ten technischen Erschließung des Plangebietes zu erarbeiten. Hierzu gehört ein über-

schlägiger Nachweis zur Ableitung und ggf. Behandlung des Niederschlagwassers. 

Hierzu ist unter anderem durch Anwendung der wasserrechtlichen Anforderungen für 

den Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten (Erlass des Landes Schleswig-Hol-

stein vom 18.10.2019) eine Wasserbilanz aufzustellen, um die Auswirkungen der ge-

planten Bebauung auf den Wasserhaushalt abschätzen zu können.  

Bei Neubaugebieten ist grundsätzlich mit einer deutlichen Veränderung des natürlichen 

Wasserhaushalts zu rechnen. Infolge der Versiegelung von zuvor unbefestigten Flächen 

mit Gebäuden, Straßenflächen etc. nimmt in der Regel die Verdunstung sowie die Ver-

sickerung ab, während der Oberflächenabfluss stark zunimmt. Mit der Anwendung des 

Erlasses wird die Schädigung des natürlichen Wasserhaushalts bilanziert und somit auf-

gezeigt, welche Auswirkungen die geplanten Baumaßnahmen auf den Wasserhaushalt 

haben.  

Der Boden des Plangebietes wird als wasserdurchlässig angenommen. Die grobkörni-

gen bis schwach schluffige Sande sind zur Versickerung von Niederschlagswasser ge-

eignet.  

Im weiteren Verfahren wird ein Wasserwirtschaftlichen Fachbeitrag mit entsprechenden 

Aussagen zur vorhandenen und geplanten Niederschlagswasserbeseitigung erarbeitet. 

Die Inhalte werden im Laufe des Verfahrens ergänzt.  
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5 Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Zielsetzung der Planung werden die Bauflächen innerhalb des Plan-

gebietes als Allgemeine Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt und dienen 

damit vorwiegend dem Wohnen.  

Um übermäßige Störungen der Wohnnutzung zu vermeiden, werden die Nutzungen An-

lagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen, welche ansonsten gemäß 

§ 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässig wären, ausgeschlossen. Diese Nutzungen 

sind aufgrund Ihrer Ausdehnung und der Flächeninanspruchnahme sowie des hohen 

Verkehrsaufkommens an diesem Standort nicht verträglich. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,3 festgesetzt, um sich der Bebauungsdichte der 

angrenzenden Wohngrundstücke anzupassen und eine ortstypische Bebauung zu er-

möglichen. Ergänzend darf die zulässige Grundfläche durch Balkon, Erker, Vordächer 

und Terrassenüberdachungen um bis zu 10 % und bei unmittelbar an das Gebäude an-

schließende Terrassen um bis zu 20 % überschritten werden. Diese Festsetzung sichert 

die planerisch gewünschte städtebauliche Gebäudegröße und schafft gleichzeitig einen 

verträgliche Flexibilität in der Gestaltung der genannten, städtebaulich untergeordneten 

baulichen Anlagen.  

Höhe baulicher Anlagen / Zahl der Vollgeschosse   

Zusätzlich zur Festsetzung der zulässigen Grundflächen werden für die zu errichtenden 

Gebäude Höhenfestsetzungen getroffen, um das Maß der baulichen Nutzung auf eine 

städtebaulich verträgliche Größe zu begrenzen. 

Die Zahl der Vollgeschosse ist hierbei auf maximal ein Vollgeschoss begrenzt. Ergän-

zend zur Anzahl der Vollgeschosse ist eine maximale Gebäudehöhe zur Begrenzung 

der baulichen Höhenentwicklung festgesetzt.  

Unter Bezugnahme der vorgelagerten öffentlichen Verkehrsfläche ergibt sich eine Ge-

bäudehöhe von 8,5 m über der Bezugshöhe. Ergänzt wird diese Festsetzung durch die 

bauordnungsrechtliche Festsetzung der Traufhöhe mit 4,5 m über Bezugshöhe.  

Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen dürfen durch Lüftungsanlagen, Aufzugs-

bauten, Lichtkuppeln und sonstige technisch notwendige Dachaufbauten um maximal 

1,0 m überschritten werden. Der höchstzulässige Flächenanteil aller Überschreitungen 

wird zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes auf insgesamt 20 Prozent der zuge-

hörigen Dachfläche begrenzt.  

Um eine ausreichende Entscheidungsfreiheit für die späteren Bauherr:innen zu ermög-

lichen, wurde auf die Festsetzung von Firstrichtungen verzichtet. Die Ausrichtung der 

Baukörper ist somit völlig frei und kann sich je nach Ermessen der Bauherr:innen nach 

dem Geländegefälle, der Sonneneinstrahlung, der Aussicht etc. richten.  
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5.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines Wohngebietes mit einer ortstypi-

schen Einzel- und Doppelhausbebauung. Dementsprechend wird die Bauweise pla-

nungsrechtlich durch die Festsetzung dieser Bauweise geregelt.  

Zur Sicherung eines einheitlichen und ortsbildverträglichen Erscheinungsbildes erfolgt 

zudem die Festsetzung einer abweichenden Bauweise. Diese entspricht grundlegend 

einer offenen Bauweise mit der Abweichung, dass die längste Gebäudeseite bei Einzel-

häusern eine Länge von 15,0 m und bei Doppelhäusern 20,0 m nicht überschreiten darf, 

wobei ein Doppelhaus aus zwei Doppelhaushälften besteht.  

Die festgesetzten Baufelder werden im Bebauungsplan entlang der Straße Kammberg 

orientiert. Durch diese Anordnung wird der rückwärtige Gartenbereich weitestgehend 

von Bebauung freigehalten und eine Beeinträchtigung der angrenzenden Schutzgebiete 

vermieden. Gegenüber der vorgelagerten Verkehrsfläche wird zumeist ein Mindestab-

stand von 5,0 m festgesetzt. Hierdurch wird eine optimale Ausnutzung des Grundstü-

ckes ermöglicht und gleichzeitig der Vorgartenbereich durch das Abrücken der Bau-

grenze von einer Bebauung freigehalten und so der öffentlichen Straßenraum durch den 

private Grundstücksteil (Vorgarten) räumlich erweitert.  

5.3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen  

Mit der Beschränkung der Anzahl der Wohnungen pro Wohngebäude soll der städtebau-

lichen Zielsetzung zur Entwicklung eines kleinteiligen Wohngebietes in Form von Einzel- 

und Doppelhäusern Rechnung getragen werden. Innerhalb des Allgemeinen Wohnge-

bietes sind zunächst höchstens zwei Wohnungen je Einzelhaus zulässig. Bei Doppel-

häusern ist je Doppelhaushälfte je eine Wohnung zulässig.  

5.4 Garagen und gedeckte Stellplätze  

Das städtebauliche Konzept des Bauleitplanes sieht Wohngebiete mit großzügigen 

Grundstücksflächen vor. Diese offene, bauliche Struktur des Wohngebietes soll nicht 

durch verstreut verteilte Garagen und gedeckte Stellplätze (Carports) beeinträchtigt wer-

den. Aufgrund der Grundstückstiefe ist eine Steuerung der Anordnung der Garagen und 

gedeckten Stellplätze sinnvoll. 

Garagen und gedeckte Stellplätze (Carports) sind daher nur innerhalb der durch Bau-

grenzen definierten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Somit sind Garagen 

und Carports beispielsweise in den ruhigen, rückwärtigen Grundstücksbereichen ausge-

schlossen. Aufgrund der festgesetzten bebaubaren Flächen stehen ausreichend Flä-

chen für Garagen und Carports zur Verfügung. 

5.5 Grünflächen 

Der Plangeltungsbereich wird derzeit durch die landwirtschaftlich genutzte Fläche und 

die straßenbegleitende Baumreihe am Kammberg geprägt.  
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Zur gestalterischen Einbindung des Plangebiets in die umgebende Landschaft ist eine 

großzügige Landschaftseingrünung vorgesehen, die insbesondere den Übergang zur of-

fenen Landschaft im Norden, Nordosten und Nordwesten strukturiert. Diese Eingrünung 

erfolgt in Form einer freiwachsenden Hecke, die sich naturnah entwickelt und zur ökolo-

gischen Aufwertung beiträgt. Ergänzend wird die bestehende Feldhecke erhalten, 

wodurch eine räumliche Fassung des verbleibenden Plangebiets entsteht und gleichzei-

tig wertvolle Habitatstrukturen gesichert werden. Die Feldhecke stellt zudem ein land-

schaftsprägendes und ökologisch wertvolles Element dar, dessen Erhalt im Rahmen der 

Planung festgesetzt ist.  

5.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 

Zum Schutz der angrenzenden Natura 2000 Gebiete und dem Übergang zur freien Land-

schaft wird das Plangebiet durch eine 10,0 m breite freiwachsende Hecke eingerahmt. 

Diese Hecke wird planungsrechtlich als Maßnahmenfläche festgesetzt und ist entspred-

chend mit standortangepassten, gebietseigenen Baum- und Straucharten aus dem Vor-

kommensgebiet 1 „Norddeutsches Tiefland“ gemäß Pflanzliste des Bebauungsplanes 

anzupflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang innerhalb der nächsten Pflanzperi-

ode gleichartig zu ersetzen. 

Die Anpflanzung ist zum Schutz vor Verbiss während einer 3-jährigen Anwuchspflege 

einzuzäunen. Hierbei ist eine Durchgängigkeit für Kleinsäuger und Amphibien zu ge-

währleisten. 

Die Maßnahmenfläche ist langfristig gegenüber der angrenzenden Wohnnutzung durch 

einen Zaun abzugrenzen. Hierbei ist eine Durchgängigkeit für Kleinsäuger und Amphi-

bien zu gewährleisten.  

Innerhalb der Fläche sind baulichen Anlagen, Aufschüttungen und Abgrabungen, Anla-

gen zur Geländeabstützung als Stützmauern, Winkelstützmauern, Winkelelemente und 

Gabionen, etc. und Einfriedungen (mit Ausnahme der Artenschutzrechtlichen Vermei-

dungsmaßnahmen und der Einfriedung gegenüber der Wohnnutzung) nicht zulässig.  

Zur Sicherung und ökologischen Aufwertung der vorhandenen Feldhecke im westlichen 

Plangebiet wird ein 5 m breiter Schutz- und Pflegebereich als Maßnahmenfläche festge-

setzt. Diese Fläche dient dem Schutz, der Pflege sowie der Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft. Eine einmalige jährliche Mahd ist im Zeitraum von Mitte Juli bis 

Ende Februar vorzunehmen. Das dabei anfallende Mahdgut ist innerhalb von fünf Tagen 

vollständig zu entfernen, um eine Nährstoffanreicherung zu vermeiden und die Entwick-

lung artenreicher Gesellschaften zu fördern. 

Innerhalb der Maßnahmenfläche sind bauliche Anlagen, Geländeauf- und -abträge so-

wie Einrichtungen zur Geländeabstützung nicht zulässig. Gleiches gilt für Einfriedungen. 

Zur Förderung einer klimaangepassten, wassersensiblen und ortsbildverträglichen Ge-

staltung des Allgemeinen Wohngebietes (WA) werden Festsetzungen zur Oberflächen-

gestaltung, Begrünung und Bepflanzung getroffen. Wegeflächen, Stellplätze und 
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Zufahrten sind mit wasser- und luftdurchlässigen Belägen auszuführen, deren Abfluss-

beiwert unter 0,7 liegt. Hierzu zählen beispielsweise Pflaster mit mindestens 15 % Fu-

genanteil, Sickerpflaster, Rasenfugenpflaster oder Schotterrasen. Auch der Unterbau 

muss entsprechend durchlässig sein. Diese Maßnahme dient der Reduzierung von 

Oberflächenabfluss, der Förderung der natürlichen Versickerung sowie der Entlastung 

der Kanalisation und trägt zur Erhaltung des natürlichen Wasserhaushalts bei. Gleich-

zeitig wird die Überhitzung versiegelter Flächen vermieden und das Mikroklima im Wohn-

gebiet verbessert. 

5.7 Anpflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen 

Zur Erhaltung der bestehenden landschaftsbildprägender Strukturen wird die beste-

hende Feldhecke nachrichtlich übernommen und dauerhaft gesichert. Eine fachgerechte 

Pflege ist sicherzustellen. Bei Ausfall einzelner Gehölze ist innerhalb der folgenden 

Pflanzperiode ein gleichartiger Ersatz vorzunehmen, um die Kontinuität der ökologi-

schen Funktion zu gewährleisten. 

Die entlang der Straße vorhandenen Bäume bleiben ebenfalls bestehen, um das land-

schaftsbildprägende Element zu bewahren und die Kontinuität der grünen Infrastruktur 

zu gewährleisten. Die Bäume werden entsprechend zur Erhaltung festgesetzt.  

Zur ökologischen Aufwertung und Förderung der Biodiversität ist je volle 300 m² Grund-

stücksfläche mindestens ein standortgerechter, heimischer Obstbaum gemäß Pflanzliste 

des Bebauungsplanes zu pflanzen und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. Diese Fest-

setzung unterstützt die Durchgrünung des Quartiers, stärkt die ökologische Funktion der 

privaten Freiflächen und trägt zur Identität und Nutzbarkeit der Grundstücke bei. 

Die Vorgärten sind je Grundstück zu mindestens 50 % als Vegetationsflächen zu gestal-

ten und dauerhaft zu erhalten. Zulässige Bepflanzungen umfassen Rasen, Gräser, Stau-

den, Kletterpflanzen und Gehölze. Kombinationen mit natürlich vorkommenden minera-

lischen Materialien wie Kies oder Bruchstein sind bis zu einem Drittel der Vegetations-

fläche gestattet. Innerhalb dieser Flächen dürfen ausschließlich offenporige, wasser-

durchlässige Materialien verwendet werden – auch im Bodenaufbau. Wasserundurch-

lässige Sperrschichten wie Abdichtbahnen sind unzulässig, da sie die Versickerungsfä-

higkeit und Bodenökologie beeinträchtigen. Diese Regelung dient der Vermeidung von 

Schottergärten, der Förderung eines artenreichen und klimaresilienten Wohnumfelds so-

wie der Sicherung eines durchgrünten Straßenraums. Als Vorgarten gilt die Fläche zwi-

schen der erschließungsseitigen Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie. 

5.8 Nutzung der solaren Strahlungsenergie 

Innerhalb des Plangebietes sind die nutzbaren Dachflächen von Hauptgebäuden mit 

Flachdächern und flachgeneigten Dächern mit einer Dachneigung von bis zu 15 Grad 

sowie bei geneigten Dachformen die nach Westen, Südwesten, Süden und Südosten 

ausgerichteten Dachflächen zu mindestens 80 vom Hundert mit Photovoltaikmodulen 
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oder Solarwärmekollektoren zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie 

auszustatten (Solarmindestfläche).  

Die Flächen von notwendigen Belichtungen, Be- und Entlüftungsanlagen, Brandschutz-

einrichtungen, Attiken oder für technische Anlagen und deren erforderliche Unterhal-

tungswege sowie Flächen, die aufgrund einer wesentlichen Verschattung nicht für die 

Nutzung geeignet sind, sind von der Berechnung der nutzbaren Dachfläche gemäß 

Satz 1 ausgenommen.  

Der Flächenanteil berechnet sich durch die Gesamtfläche der überstellten Dachflächen 

inklusive der systembedingten Abstände zwischen den Modulen und Modulreiheninklu-

sive der erforderlichen Abstände zwischen den Reihen. 

Durch diese Maßnahmen sollen die baulichen Möglichkeiten der Nutzung solarer Strah-

lungsenergie planungsrechtlich gesichert und somit ein wichtiger Baustein einer klima-

gerechten baulichen Entwicklung gefestigt werden.  

6 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

6.1 Gestaltung baulicher Anlagen und Dachgestaltung 

Zur Wahrung eines einheitlichen und ortsbildverträglichen Erscheinungsbildes des Plan-

gebietes werden gestalterische Festsetzungen zur Farbgebung und Materialwahl der 

Fassaden getroffen. Die zulässigen Farbtöne orientieren sich an natürlichen, gedeckten 

Farben wie Rot, Rotbraun, Braun, Anthrazitgrau und Weiß sowie an den arteigenen Far-

ben der verwendeten Materialien (z. B. Holz). Diese Auswahl trägt zur harmonischen 

Einfügung der baulichen Anlagen in die Umgebung bei und unterstützt die angestrebte 

ruhige und hochwertige Gesamtwirkung des Wohngebietes. 

Glänzende und stark reflektierende Fassadenoberflächen sind ausgeschlossen, da sie 

zu visuellen Irritationen führen und das Erscheinungsbild des Quartiers stören können. 

Zugleich wird durch die Zulassung von nicht glänzenden Photovoltaik- und Sonnenkol-

lektoren sowie begrünter Fassaden eine zeitgemäße, nachhaltige und gestalterisch in-

tegrierte Nutzung moderner Technologien ermöglicht. 

Zur Vermeidung gestalterischer Dominanzen sind abweichende Farbtöne nur bis maxi-

mal 30 % der jeweiligen Fassadenseite zulässig. Diese Regelung erlaubt individuelle Ak-

zente, ohne das Gesamtbild zu beeinträchtigen. Garagen, Carports und Nebengebäude 

mit einer Grundfläche über 10,0 m² sind mit einer Dachbegrünung auszustatten, um zur 

Verbesserung des Mikroklimas, zur Rückhaltung von Regenwasser und zur Förderung 

der Biodiversität beizutragen. 

Des Weiteren werden gestalterische Festsetzungen zur Dachform und Dacheindeckung 

getroffen. Für Hauptgebäude sind ausschließlich Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- und 

Mansarddächer mit symmetrischen Dachflächen zulässig. Diese traditionellen Dachfor-

men fügen sich harmonisch in die vorhandene Bebauungsstruktur ein und tragen zur 

Wahrung des angestrebten Gebietscharakters bei. Sie unterstützen eine ruhige 
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Dachlandschaft und vermeiden gestalterische Brüche, die durch asymmetrische oder 

moderne Dachformen entstehen könnten. 

Für Nebengebäude und untergeordnete Bauteile sind ergänzend Flachdächer oder Pult-

dächer mit einer Neigung von bis zu 15° zulässig, da diese sich aufgrund ihrer geringeren 

baulichen Dominanz untergeordnet in die Gesamtgestaltung einfügen. Die Differenzie-

rung zwischen Haupt- und Nebengebäuden ermöglicht eine funktionale und gestalte-

risch abgestimmte Entwicklung des Wohngebiets. 

Die zulässigen Dacheindeckungen in roten bis rotbraunen und anthrazitgrauen Farbtö-

nen sowie als begrünte Dachflächen dienen der Einbindung in das landschaftliche Um-

feld und der Vermeidung optischer Störungen. Hochglänzende oder stark reflektierende 

Materialien sind ausgeschlossen, da sie zu Blendwirkungen und einer Beeinträchtigung 

des Ortsbildes führen können. Ausgenommen hiervon sind Photovoltaik- und Sonnen-

kollektoren, deren Integration in die Dachflächen aus Gründen der Nachhaltigkeit und 

Energieeffizienz ausdrücklich zugelassen wird. 

Für Garagen, Carports und Nebengebäude mit einer Grundfläche von über 10,0 m² gel-

ten die gestalterischen Anforderungen der Hauptgebäude, um eine konsistente und qua-

litätsvolle Gestaltung aller sichtbaren baulichen Anlagen im Plangebiet sicherzustellen. 

6.2 Einfriedung  

Ein wichtiger Baustein zur Entwicklung eines attraktiven Wohngebietes ist die gestalte-

rische Auseinandersetzung zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen und den öffent-

lich wahrnehmbaren Vorgartenbereichen der privaten Wohngrundstücke. Ziel des Be-

bauungsplanes ist es, diese Flächen von höheren Zäunen oder Mauern freizuhalten und 

so einen offenen und großzügigen öffentlichen wirksamen Bereich zu schaffen. Dement-

sprechend trifft der Bebauungsplan baugestalterische Festsetzungen zur Höhe und Ge-

staltung der Einfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche.  

Nicht zuletzt soll durch die Begrenzung der Höhe von Einfriedungen auf 1,2 m auch die 

Verkehrssicherheit durch die bessere Sichtbarkeit z.B. von Kindern, Kinderwagen oder 

Rollstuhlfahrern erhöht werden. Aufgrund der blickdichten Materialität von Mauern oder 

Wällen aus Natursteinen, Mauerziegeln oder Klinkern wird deren Höhe auf 0,8 m be-

grenzt.  

Die Bemessung der Einfriedungshöhen erfolgt einheitlich ab der Oberkante der vorgela-

gerten Verkehrsfläche an der zugewandten Straßenbegrenzungslinie. Diese Festlegung 

schafft Klarheit in der Anwendung und verhindert gestalterische Unstimmigkeiten durch 

nachträgliche Geländesprünge oder Aufschüttungen. 

6.3 Anzahl der erforderlichen Stellplätze 

Ziel des Bauleitplanes ist die Entwicklung eines großzügigen ortstypischen Wohngebie-

tes mit Einzel- und Doppelhäusern. Hierdurch soll insbesondere Wohnraum für junge 

Familien geschaffen werden. Aufgrund der eher ländlichen Lage ist davon auszugehen, 

dass die künftigen Bewohner:innen vielfach mehr als einen Pkw nutzen werden.  
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Damit die in den vorgelagerten Erschließungsstraßen geplanten öffentlichen Stellplätze 

nicht durch die Bewohner*innen der Wohngebiete dauerhaft besetzt werden, setzt der 

Bebauungsplan fest, dass für die erste Wohnung eines Gebäudes mindestens zwei Stell-

plätze nachzuweisen sind. Für die zweite Wohnung reduziert sich dieser Schlüssel auf 

einen Stellplatz je Wohnung.  

7 Nachrichtliche Übernahmen  

Das im Plangebiet liegende gesetzlich geschützte Biotop gemäß § 30 BNatSchG wird 

nachrichtlich übernommen. Die Schutzwirkung ergibt sich aus dem Fachrecht und ist 

bei allen Maßnahmen zu beachten. 

8 Hinweise 

Soweit sich aus anderen Fachgesetzen, Untersuchungs-, Genehmigungs- oder Abstim-

mungspflichten oder sonstige für die Umsetzung des Bebauungsplanes relevanten 

Sachverhalte ergeben, wird hierauf in Teil B des Bebauungsplanes im Anschluss an die 

textlichen Festsetzungen hingewiesen. 
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9 Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und 

in einem Umweltbericht nach Anlage 1 zu § 2 a in Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB 

beschrieben werden. 

Vorbemerkungen 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und 

in einem Umweltbericht nach Anlage 1 zu § 2 a in Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB 

beschrieben werden. 

Die Ergänzung und Vervollständigung des Umweltberichtes erfolgt im weiteren Verfah-

ren.  

9.1 Kurzbeschreibung der umweltrelevanten Planinhalte 

Die Gemeinde Salem verfolgt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 und der 

22. Änderung des Flächennutzungsplans das Ziel die planungsrechtlichen Grundlagen 

zur Entwicklung eines attraktiven Wohngebietes zu schaffen. Erforderlich ist die Aufstel-

lung, um der anhaltenden hohen Nachfrage nach Wohnbauland in der Gemeinde zu 

begegnen und ein Wohnraumangebot für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituati-

onen, insbesondere aber auch für junge Familien zu schaffen. 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 13 hat eine Fläche von 1,69 ha und wird der-

zeit überwiegend als Grünland genutzt. Innerhalb des Plangebiets befindet sich bereits 

ein Wohngebäude. Westlich des Plangebietes befindet sich ein artenreicher Steilhang 

mit einem geschützten Feldgehölz. Nördlich und östlich des Plangebietes befinden sich 

weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen, während im Süden Wohnbebauung die Be-

grenzung bildet.  

Der Plangeltungsbereich liegt zu Teilen im EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Gebiet“ 

DE2331-491, welches sich von Nord nach Ost um die Ortslage Salem erstreckt. Außer-

dem liegt das Gebiet zu Teilen im FFH-Gebiet „Salemer Moor und angrenzende Wälder 

und Seen“ DE2330-391.  

Zur Erhaltung prägender Strukturen wird die Feldhecke nachrichtlich übernommen und 

dauerhaft gesichert. Zusätzlich wird dieser mit einem Schutzstreifen geschützt. Darüber 

hinaus ist eine freiwachsende Feldhecke als Landschaftseingrünung und zum Schutz 

der angrenzenden Natura 2000 Gebiete anzulegen. Auf den Grundstücken selbst sind 

Obstbäume zu pflanzen und mindestens 50% der Vorgartenflächen als Vegetationsflä-

che zu gestalten.  

Mit Entwicklung der Wohngebietes wird sich das Plangebiet gegenüber dem Ausgangs-

zustand erheblich verändern. Es wird infolge der Überplanung Veränderungen bei den 

Bodenfunktionen, beim Wasserhaushalt und beim Kleinklima geben. Gleichfalls werden 
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sich die Ausgangsbedingungen für Flora und Fauna verändern und auch das Land-

schaftsbild wird sich wandeln.  

9.2 Planungsrelevante Ziele des Umwelt- und Naturschutzes aus 

Fachgesetzen und Fachplanungen 

9.2.1 Fachgesetzliche Grundlagen 

Schutzgut Gesetz/Verordnung Bedeutung für die Planung/ Be-

rücksichtigung  

 Baugesetzbuch - BauGB  

Alle  

Schutzgüter 

§ 1 Abs. 5 sowie § 1a BauGB: Bauleit-

pläne sollen u.a. dazu beitragen, eine 

menschenwürdige Umwelt zu sichern 

und die natürlichen Lebensgrundlagen 

zu schützen und zu entwickeln. Bei der 

Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. 

die Belange des Umweltschutzes und 

des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege gemäß § 1a BauGB zu 

berücksichtigen. 

→ wird berücksichtigt,  

Ermittlung und Bewertung der 

Belange im Rahmen der Um-

weltprüfung. Die Ergebnisse der 

Umweltprüfung werden im Um-

weltbericht, welcher einen ge-

sonderten Teil der Begründung 

bildet, beschrieben.  

→ Berücksichtigung durch Festset-

zungen und Hinweise im Bebau-

ungsplan 

Alle  

Schutzgüter 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Bei der Auf-

stellung von Bauleitplänen sind insbe-

sondere die Belange des Umweltschut-

zes einschließlich des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege zu berück-

sichtigen. 

→ Berücksichtigung im Rahmen 

der Konzeptentwicklung 

→ Berücksichtigung durch Festset-

zungen und Hinweise im Bebau-

ungsplan 

Alle  

Schutzgüter 

§ 1a Abs. 3 BauGB: Art und Umfang 

von Ausgleichsmaßnahmen sind auf 

der Grundlage des § 9 BauGB im Be-

bauungsplan festzusetzen. 

→ wird berücksichtigt,  

Erfassung der vorhandenen Bio-

tope/ Strukturen im Rahmen der 

Biotoptypenkartierung 

→ Ermittlung des Kompensations-

erfordernisses gemäß den Lan-

desvorschriften 

 Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG 

Landesnaturschutzgesetz - 

LNatSchG 

 

Alle  

Schutzgüter 

§§ 1, 2 BNatSchG: Natur und Land-

schaft sind auf Grund ihres eigenen 

Wertes und als Grundlage für Leben 

und Gesundheit des Menschen auch in 

Verantwortung für die zukünftigen Ge-

nerationen im besiedelten und unbesie-

delten Bereich so zu schützen, dass die 

biologische Vielfalt, die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

einschließlich der Regenerationsfähig-

keit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit 

→ wird berücksichtigt,  

Ermittlung und Bewertung der 

Belange im Rahmen der Um-

weltprüfung. Die Ergebnisse der 

Umweltprüfung werden im Um-

weltbericht, welcher einen ge-

sonderten Teil der Begründung 

bildet, beschrieben. 

→ Erfassung der vorhandenen Bio-

tope/ Strukturen im Rahmen der 

Biotoptypenkartierung 
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Schutzgut Gesetz/Verordnung Bedeutung für die Planung/ Be-

rücksichtigung  

der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigen-

art und Schönheit und der Erholungs-

wert von Natur und Landschaft auf 

Dauer gesichert sind; der Schutz um-

fasst auch die Pflege, die Entwicklung 

und, soweit erforderlich, die Wiederher-

stellung von Natur und Landschaft.  

→ Ermittlung des Kompensations-

erfordernisses gemäß den Lan-

desvorschriften 

Alle  

Schutzgüter 

§ 18 Abs. 1 BNatSchG: Wenn durch die 

Aufstellung eines Bebauungsplanes 

Eingriffe in Natur und Landschaft zu er-

warten sind, ist über die Vermeidung, 

den Ausgleich und den Ersatz nach 

den Vorschriften des Baugesetzbuchs 

zu entscheiden. 

→ wird berücksichtigt,  

Erfassung der vorhandenen Bio-

tope/ Strukturen im Rahmen der 

Biotoptypenkartierung 

→ Ermittlung des Kompensations-

erfordernisses gemäß den Lan-

desvorschriften 

Alle  

Schutzgüter 

§ 30 BNatSchG Abs. 2 i.V.m. § 21 Abs. 

1 Nr. 4 LNatSchG: Bestimmte Teile von 

Natur und Landschaft, die eine beson-

dere Bedeutung als Biotope haben, 

werden gesetzlich geschützt. Handlun-

gen, die zu einer Zerstörung oder einer 

sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 

von in § 30 Abs. 2 BNatSchG und in § 

21 Abs. 1 LNatSchG genannten Bio-

tope führen können, sind verboten. 

→ wird berücksichtigt,  

Erfassung der vorhandenen Bio-

tope/ Strukturen im Rahmen der 

Biotoptypenkartierung 

 

Alle  

Schutzgüter 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: Die Auswirkun-

gen des geplanten Vorhabens auf be-

sonders geschützte Arten sind im Hin-

blick auf die Zugriffsverbote nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 - 4 zu prüfen und ggf. er-

forderliche Maßnahmen vorzusehen. 

→ wird berücksichtigt,  

Erarbeitung eines Artenschutz-

rechtlichen Fachbeitrages zur 

Ermittlung der Auswirkungen der  

Planung 

→ Erarbeitung von Vermeidungs-, 

Minimierungs- und Ausgleichs-

maßnahmen und Übernahme 

der Maßnahmen in den Bebau-

ungsplan 

 Runderlass“ vom MELUR und Innen-

ministerium vom 09.12.2013  

„Verhältnis der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung zum Bau-

recht“ 

 

Pflanzen Grundlagen für die Anwendung der Ein-

griffs-regelung/Vorgabe von Berech-

nungsmodalitäten zur Ermittlung des 

erforderlichen Ausgleichs auf Ebene 

des Bebauungsplanes.  

→ wird berücksichtigt,  

Erfassung der vorhandenen Bio-

tope/ Strukturen im Rahmen der 

Biotoptypenkartierung 

→ Ermittlung des Kompensations-

erfordernisses gemäß den Lan-

desvorschriften 
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Schutzgut Gesetz/Verordnung Bedeutung für die Planung/ Be-

rücksichtigung  

 Bundes-Bodenschutzgesetz - 

BBodSchG 

 

Boden 

Wasser 

Kulturelles 

Erbe 

§ 1 BBodSchG: Die Funktionen des Bo-

dens sind nachhaltig zu sichern. Hierzu 

sind u.a. schädliche Bodenveränderun-

gen abzuwehren und Vorsorge gegen 

nachteilige Einwirkungen auf den Bo-

den zu treffen. Bei Einwirkungen auf 

den Boden sollen Beeinträchtigungen 

seiner natürlichen Funktionen sowie 

seiner Funktion als Archiv der Natur- 

und Kulturgeschichte so weit wie mög-

lich vermieden werden. 

→ wird berücksichtigt, 

Ermittlung des Eingriffes in den 

Boden und Berechnung des 

Ausgleicherfordernisses 

→ Reduzierung der Versiegelung 

auf das Mindestmaß 

 Landesbodenschutzgesetz - 

LBodSchG 

 

Boden 

Wasser 

Kulturelles 

Erbe 

§ 1 LBodSchG: Die Funktionen des Bo-

dens sind auf der Grundlage des Bun-

desbodenschutzgesetzes (BBodSchG), 

dieses Gesetzes sowie der aufgrund 

dieser Gesetze erlassenen Verordnun-

gen zu schützen, zu bewahren und wie-

derherzustellen. Beeinträchtigungen 

der natürlichen Funktionen des Bodens 

und seiner Funktion als Archiv der Na-

tur- und Kulturgeschichte sollen im 

Rahmen der Gesetze so weit wie mög-

lich vermieden und die Inanspruch-

nahme von Flächen auf das notwen-

dige Maß beschränkt werden. 

→ wird berücksichtigt, 

Ermittlung des Eingriffes in den 

Boden und Berechnung des 

Ausgleicherfordernisses 

→  Reduzierung der Versiegelung 

auf das Mindestmaß 

 Wasserhaushaltsgesetz WHG   

Boden 

Wasser 

§ 6 WHG: Die Gewässer sind als Be-

standteile des Naturhaushalts und als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu 

sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, 

dass sie dem Wohl der Allgemeinheit 

und im Einklang mit ihm auch dem Nut-

zen Einzelner dienen, vermeidbare Be-

einträchtigungen ihrer ökologischen 

Funktionen und der direkt von ihnen 

abhängenden Landökosysteme und 

Feuchtgebiete im Hinblick auf deren 

Wasserhaushalt unterbleiben und damit 

insgesamt eine nachhaltige Entwick-

lung gewährleistet wird. Jedermann ist 

verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen 

Einwirkungen auf ein Gewässer ver-

bunden sein können, die nach den Um-

ständen erforderliche Sorgfalt anzu-

wenden, um eine Verunreinigung des 

→ wird berücksichtigt, 

Ermittlung des Eingriffes in den 

Boden und den Wasserhaus-

halt/Grundwasser und Berech-

nung des Ausgleicherfordernis-

ses 

→  Reduzierung der Versiegelung 

auf das Mindestmaß 

→  Berechnung nach A-RW 1 
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Schutzgut Gesetz/Verordnung Bedeutung für die Planung/ Be-

rücksichtigung  

Wassers oder eine sonstige nachteilige 

Veränderung seiner Eigenschaften zu 

verhüten, eine mit Rücksicht auf den 

Wasserhaushalt gebotene sparsame 

Verwendung des Wassers zu erzielen, 

die Leistungsfähigkeit des Wasser-

haushalts zu erhalten und eine Vergrö-

ßerung und Beschleunigung des Was-

serabflusses zu vermeiden. 

 Landeswassergesetz - LWG  

Wasser Gemäß LWG ist sicherzustellen, dass 

oberirdische Gewässer, das Grundwas-

ser und Küstengewässer in ihrem öko-

logischen Zustand geschützt und ver-

bessert werden. Die Nutzung des Was-

sers soll so erfolgen, dass sie dauerhaft 

mit dem natürlichen Wasserkreislauf 

vereinbar ist – also Wasser sparen, 

Verschmutzung vermeiden und den 

Wasserhaushalt erhalten. 

→  wird berücksichtigt, 
im Rahmen des Bauleitplanver-

fahrens werden Gutachten zur 

Niederschlagswasserbeseitigung 

sowie ein Konzept zur Wasser-

versorgung und -Entsorgung er-

stellt.  

→ Oberflächengewässer sind hier-

bei nicht geplant 

Wasser § 42 Wasserschutzgebiete: In Wasser-

schutzgebieten sind jegliche Handlun-

gen zu unterlassen, die den Schutz des 

Grundwassers gefährden könnten. 

→  nicht planungsrelevant, 

Wasserschutzgebiete sind nicht 

betroffen 

Wasser § 74 und 75 LWG: In Überschwem-

mungsgebieten sind  

- Gegenstände und Ablagerungen so-

wie bauliche und sonstige Anlagen, 

die den Wasserabfluss behindern, zu 

beseitigen, 

- Grundstücke so bewirtschaften, wie 

es zum schadlosen Abfluss des 

Hochwassers, insbesondere zur Ver-

hütung von Bodenabschwemmungen 

oder zur Vermeidung des Abschwem-

mens von Düngemitteln oder Pflan-

zenbehandlungsmitteln, erforderlich 

ist,  

- Vertiefungen einebnen und  

- Düngemittel oder Pflanzenschutzmit-

tel nicht oder nur in bestimmtem Um-

fang anzuwenden. 

→  nicht planungsrelevant, 

Überschwemmungsgebiete sind 

nicht betroffen 

 Oberflächengewässerverordnung - 

OGewV  

 

Wasser Die Oberflächengewässerverordnung 

(OGewV) ist eine deutsche Verord-

nung, die auf der Grundlage des Was-

serhaushaltsgesetzes (WHG) erlassen 

wurde. Sie dient der Umsetzung der 

→  nicht planungsrelevant, 

Oberflächengewässer sind nicht 

betroffen 
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Schutzgut Gesetz/Verordnung Bedeutung für die Planung/ Be-

rücksichtigung  

EU-Wasserrahmenrichtlinie 

(2000/60/EG).  

Ziel ist es, den guten ökologischen Zu-

stand bzw. das gute ökologische Po-

tenzial bei erheblich veränderten oder 

künstlichen Gewässern zu erreichen. 

Dazu gehört der Schutz der Lebensge-

meinschaften (Fische, Makro-

zoobenthos, Phytoplankton etc.) und 

der natürlichen hydromorphologischen 

Bedingungen (z. B. Strömungsverhält-

nisse, Uferstruktur). 

 Grundwasserverordnung - GrwV   

Wasser Die Ziele der Grundwasserverordnung 

(GrwV) sind darauf ausgerichtet, das 

Grundwasser in Deutschland nachhal-

tig zu schützen. Sie basiert auf der EU-

Wasserrahmenrichtlinie und konkreti-

siert nationale Anforderungen. Ziel ist 

der Schutz des Grundwassers vor Ver-

unreinigungen insbesondere bei land-

wirtschaftlicher Nutzung und Industrie-

einleitungen.  

→  wird berücksichtigt, 

im Rahmen des Bauleitplanver-

fahrens werden zur Nieder-

schlagswasserbeseitigung sowie 

ein Konzept zur Wasserversor-

gung und -Entsorgung erstellt.  

 Wasserrahmenrichtlinie in Verbin-

dung insbesondere mit §§ 27 ff. und 

§ 47 WHG  

 

Wasser Prüfung insbesondere einer möglichen 

Betroffenheit des Verschlechterungs-

verbots, des Verbesserungsgebots und 

des Trendumkehrgebots sowie der Ver-

änderung der Wasserhaushaltsbilanz 

und Abschätzung der Intensität des 

Eingriffs. 

→  wird berücksichtigt,  

Berechnung nach A-RW 1 

 Wasserrahmenrichtlinie in Verbin-

dung mit dem A-RW 1-Erlass  

 

Wasser Prüfung der Veränderung der Wasser-

haushaltsbilanz und Abschätzung der 

Intensität des Eingriffs. 

→  wird berücksichtigt,  

Berechnung nach A-RW 1 

 Bundes-Klimaschutzgesetz - KSG  

Klima  

Mensch 

§ 13 Abs. 1 KSG: Die Träger öffentli-

cher Aufgaben haben bei ihren Planun-

gen und Entscheidungen den Zweck 

dieses Gesetzes und die zu seiner Er-

füllung festgelegten Ziele zu berück-

sichtigen. Die Kompetenzen der Län-

der, Gemeinden und Gemeindever-

bände, das Berücksichtigungsgebot in-

nerhalb ihrer jeweiligen Verantwor-

tungsbereiche auszugestalten, bleiben 

→  wird vorsorglich berücksichtigt, 

soweit neben § 1a Abs. 5 

BauGB relevant;  
die bundes- und landesrechtli-

chen Vorgaben zum Klimaschutz 

werden berücksichtigt und, so-

weit es sich um bereits für die 

Ebene der Bauleitplanung bin-

dende Anforderungen handelt, 

beachtet. 
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Schutzgut Gesetz/Verordnung Bedeutung für die Planung/ Be-

rücksichtigung  

unberührt. Bei der Planung, Auswahl 

und Durchführung von Investitionen 

und bei der Beschaffung auf Bundes-

ebene ist für die Vermeidung oder Ver-

ursachung von Treibhausgasemissio-

nen ein CO2-Preis, mindestens der 

nach § 10 Absatz 2 Brennstoff-Emissi-

onshandelsgesetz gültige Mindestpreis 

oder Festpreis zugrunde zu legen. 

 Energiewende- und Klimaschutzge-

setz Schleswig-Holstein - EWKG 

 

Klima  

Mensch 

§ 3 Abs. 1 EWKG: Die Gesamtsumme 

der Treibhausgasemissionen in Schles-

wig-Holstein, die sich aus den Emissio-

nen der Sektoren Energiewirtschaft, In-

dustrie, Gebäude, Verkehr, Abfallwirt-

schaft und Landwirtschaft zusammen-

setzen, soll so weiter verringert werden, 

dass das Land Schleswig-Holstein min-

destens seinen Beitrag zu den in § 3 

Absatz 1 des Bundes-Klimaschutzge-

setzes festgelegten Klimaschutzzielen 

des Bundes leistet. Schleswig-Holstein 

wird seine Treibhausgasemissionen bis 

zum Jahr 2040 so weit mindern, dass 

der erforderliche Minderungsbeitrag 

von Schleswig-Holstein zur Netto-Treib-

hausgasneutralität auf Bundesebene 

gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 des Bun-

des-Klimaschutzgesetzes bereits bis 

2040 erreicht wird. Die mit den Sektor-

zielen für 2030 im Bundes-Klimaschutz-

gesetz verbundenen Prozentualen Min-

derungsraten in den Sektoren gegen-

über dem Durchschnitt der Jahre 2017 

bis 2019 sollen auch in Schleswig-Hol-

stein erreicht und möglichst übertroffen 

werden. Eine gegenseitige Verrech-

nung im Falle des Über- und Unter-

schreitens der sektorenbezogenen Min-

derungsziele ist zulässig 

→  wird im Rahmen der planeri-

schen Abwägung berücksichtigt.  

 Bundesimmissionsschutzgesetz -  

BImSchG 

 

Mensch 

Tiere 

 

§ 1 BImSchG: Zweck dieses Gesetzes 

ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 

den Boden, das Wasser, die Atmo-

sphäre sowie Kultur- und sonstige 

Sachgüter vor schädlichen Umweltein-

wirkungen zu schützen und dem Ent-

stehen schädlicher Umwelteinwirkun-

gen vorzubeugen. 

→ wird berücksichtigt, 

das Plangebiet befindet sich an-

grenzend an eine ruhige Orts-

lage, welche zudem nur gering 

durch Verkehr belastet ist.  

 Störungsrelevanten Nutzungen, 

Lärmbelastungen durch Ver-

kehrslärm oder anderweitige 
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Schutzgut Gesetz/Verordnung Bedeutung für die Planung/ Be-

rücksichtigung  

relevante Umwelteinwirkungen 

aus der Umgebung wirken daher 

nicht auf das Plangebiet ein.  

 Auch innerhalb des Plangebie-

tes sind keine entsprechend re-

levanten Nutzungen zu erwar-

ten. 

 § 3 BImSchG: zu den Immissionen zäh-

len Luftverunreinigungen, Geräusche, 

Erschütterungen, Licht, Wärme und 

Strahlen sowie ähnliche Umwelteinwir-

kungen.  

→  wird berücksichtigt, 

Im Rahmen der Aufstellung wur-

den ein Geruchsgutachten erar-

beitet.  

 Es sind keine relevanten Beein-

trächtigungen durch Geruch zu 

erwarten.  

→ das Plangebiet befindet sich an-

grenzend an eine ruhige Orts-

lage, welche zudem nur gering 

durch Verkehr belastet ist.  

 Störungsrelevanten Nutzungen, 

Lärmbelastungen durch Ver-

kehrslärm oder anderweitige re-

levante Umwelteinwirkungen aus 

der Umgebung wirken daher 

nicht auf das Plangebiet ein.  

 Auch innerhalb des Plangebie-

tes sind keine entsprechend re-

levanten Nutzungen zu erwar-

ten. 

 § 50 BImSchG: Bei raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen sind die 

für eine bestimmte Nutzung vorgesehe-

nen Flächen einander so zuzuordnen, 

dass schädliche Umwelteinwirkungen 

auf die ausschließlich oder überwie-

gend dem Wohnen dienenden Gebiete 

sowie auf sonstige schutzbedürftige 

Gebiete, insbesondere öffentlich ge-

nutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, 

Freizeitgebiete und unter dem Ge-

sichtspunkt des Naturschutzes beson-

ders wertvolle oder besonders empfind-

liche Gebiete und öffentlich genutzte 

Gebiete so weit wie möglich vermieden 

werden. 

→  wird berücksichtigt, 

Im Rahmen der Aufstellung wur-

den ein Geruchsgutachten erar-

beitet.  

 Es sind keine relevanten Beein-

trächtigungen durch Geruch zu 

erwarten.  

→ das Plangebiet befindet sich an-

grenzend an eine ruhige Orts-

lage, welche zudem nur gering 

durch Verkehr belastet ist.  

 Störungsrelevanten Nutzungen, 

Lärmbelastungen durch Ver-

kehrslärm oder anderweitige re-

levante Umwelteinwirkungen aus 

der Umgebung wirken daher 

nicht auf das Plangebiet ein.  

 Auch innerhalb des Plangebie-

tes sind keine entsprechend re-

levanten Nutzungen zu erwarten 
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Schutzgut Gesetz/Verordnung Bedeutung für die Planung/ Be-

rücksichtigung  

 DIN 18005 „Schallschutz im Städte-

bau“  

i. V. mit der TA Lärm  

 

Mensch Sicherung der allgemeinen Anforderun-

gen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse innerhalb und außerhalb des 

Plangebiets gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 

BauGB als Bezug zum Gewerbe- und 

Verkehrslärm. 

→  wird berücksichtigt, 

das Plangebiet befindet sich an-

grenzend an eine ruhige Orts-

lage, welche zudem nur gering 

durch Verkehr belastet ist.  

 Störungsrelevanten Nutzungen, 

Lärmbelastungen durch Ver-

kehrslärm oder anderweitige re-

levante Umwelteinwirkungen aus 

der Umgebung wirken daher 

nicht auf das Plangebiet ein.  

 Auch innerhalb des Plangebie-

tes sind keine entsprechend re-

levanten Nutzungen zu erwarten 

 RLS-90 i. V. mit der 16.BImSchV  

Mensch Sicherung der allgemeinen Anforderun-

gen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 

BauGB als Bezug zum Gewerbe- und 

Verkehrslärm. 

→  wird berücksichtigt, 

das Plangebiet befindet sich an-

grenzend an eine ruhige Orts-

lage, welche zudem nur gering 

durch Verkehr belastet ist.  

 Störungsrelevanten Nutzungen, 

Lärmbelastungen durch Ver-

kehrslärm oder anderweitige re-

levante Umwelteinwirkungen aus 

der Umgebung wirken daher 

nicht auf das Plangebiet ein.  

 Auch innerhalb des Plangebie-

tes sind keine entsprechend re-

levanten Nutzungen zu erwarten 

 TA Lärm   

Mensch Sicherung der allgemeinen Anforderun-

gen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 

BauGB als Bezug zum Gewerbelärm 

und Verkehrslärm. 

→  wird berücksichtigt, 

das Plangebiet befindet sich an-

grenzend an eine ruhige Orts-

lage, welche zudem nur gering 

durch Verkehr belastet ist.  

 Störungsrelevanten Nutzungen, 

Lärmbelastungen durch Ver-

kehrslärm oder anderweitige re-

levante Umwelteinwirkungen aus 

der Umgebung wirken daher 

nicht auf das Plangebiet ein.  

 Auch innerhalb des Plangebie-

tes sind keine entsprechend re-

levanten Nutzungen zu erwarten 
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Schutzgut Gesetz/Verordnung Bedeutung für die Planung/ Be-

rücksichtigung  

 TA Luft   

Mensch Sicherung der allgemeinen Anforderun-

gen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse innerhalb und außerhalb des 

Plangebiets  

→  wird berücksichtigt, 

das Plangebiet befindet sich an-

grenzend an eine ruhige Orts-

lage, welche zudem nur gering 

durch Verkehr belastet ist.  

 Störungsrelevanten Nutzungen, 

Lärmbelastungen durch Ver-

kehrslärm oder anderweitige re-

levante Umwelteinwirkungen aus 

der Umgebung wirken daher 

nicht auf das Plangebiet ein.  

 Auch innerhalb des Plangebie-

tes sind keine entsprechend re-

levanten Nutzungen zu erwarten 

 Landeswaldgesetz - LWaldG  

Pflanzen  § 1 Schutz und dauerhafte Erhaltung 

des Waldes in seiner Gesamtheit und in 

seiner Lebens- und Funktionsfähigkeit  

→  nicht planungsrelevant, 

Waldflächen sind nicht betroffen 

 § 24 Waldabstand: Einhaltung eines 

Schutzabstandes von mind. 30m zum 

Wald durch Vorhaben im Sinne des § 

29 BauGB. Gemäß Abs. 2 LWaldG ist 

der 30 m Waldabstand in Bebauungs-

plänen oder den Satzungen nachricht-

lich gemäß § 24 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 

und 3 des BauGB aufzunehmen. 

→  nicht planungsrelevant,  

Waldflächen sind nicht betroffen 

 Denkmalschutzgesetz - DSchG  

Kulturelles 

Erbe 

§ 8 Abs. 1 DSchG: Denkmale sind un-

abhängig davon, ob sie in der Denk-

malliste erfasst sind oder nicht, gesetz-

lich geschützt. 

§§ 12 bis 15 DSchG: genehmigungs-

pflichtige Maßnahmen (hier vor allem 

Erdarbeiten), Verfahren bei genehmi-

gungspflichtigen Maßnahmen, Kosten-

pflicht bei Eingriffen und Funde. Beach-

tung ggf. auftretender Kulturdenkmale. 

→ nicht planungsrelevant,  

Denkmale sind nicht betroffen 

 Luftverkehrsgesetz - LuftVG  

Mensch § 12 Abs.3 Nr.1a Bauschutzbereich des 

Flughafens Lübeck-Blankensee 

→  nicht planungsrelevant 

 § 18a Genehmigung von Bauwerken in 

der Umgebung von Flughäfen 

→  nicht planungsrelevant  
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9.2.2 Fachplanerische Grundlagen 

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 

In der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein aus dem Jahr 

2021 liegt die Gemeinde Salem innerhalb des „Ländlichen Raumes“ und im 10-km-Um-

kreis des Mittelzentrums Mölln.  

Das Gebiet wird außerdem als „Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung“ ausge-

wiesen. In diesen Entwicklungsräumen soll eine gezielte regionale Weiterentwicklung 

der Möglichkeiten für Tourismus und Erholung angestrebt werden. 

Zudem befindet sich das Plangebiet im „Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft“. 

Diese Vorbehaltsgebiete sollen der Entwicklung und Erhaltung ökologisch bedeutsamer 

Lebensräume sowie der Sicherung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts dienen. 

Nördlich des Gebiets, nicht das Plangebiet betreffend, ist eine Bundesstraße zu verord-

nen. Diese ist von Mölln nach Ratzeburg dargestellt. 

Die ländlichen Räume sollen als eigenständige, gleichwertige und zukunftsfähige Le-

bensräume gestärkt werden. Gemeinden oder Gemeindeteile, die keine Schwerpunkte 

für den Wohnungsbau sind, sollen den örtlichen Bedarf decken. Dort können im Zeitraum 

2022 bis 2036 bezogen auf ihren Wohnungsbestand am 31. Dezember 2020 neue Woh-

nungen im Umfang von bis zu 10 Prozent gebaut werden (wohnbaulicher Entwicklungs-

rahmen). Es ist der Bestand an Dauerwohnungen zugrunde zu legen. 

Wohneinheiten, die in Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen, in Wohnheimen und 

durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen, werden zur Hälfte auf den 

wohnbaulichen Entwicklungsrahmen angerechnet.  

Die Mitteilung des wohnbaulichen Entwicklungsrahmens bis zum Jahr 2036 erfolgt durch 

das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-

Holstein im Rahmen der Planungsanzeige gemäß Landesplanungsgesetz.  

Baulückenkartierung  

Gemäß den Vorgaben des Landesentwicklungsplanes sind dem wohnbaulichen Ent-

wicklungsrahmen die (planungsrechtlich) bestehenden Baupotenziale abzuziehen. Um 

aufzuzeigen, welche Flächen derzeit noch unbebaut sind und sich für eine Nachverdich-

tung eignen, wurde im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung ein Baulückenkartierung 

erarbeitet6.  

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden zunächst unbebaute Grundstücke bzw. Grund-

stücksteile im Bereich rechtskräftiger Bebauungspläne oder sonstiger Satzungen sowie 

Baulücken im baulichen Zusammenhang gemäß § 34 BauGB aufgenommen.  

Hierauf basierend wurden die bestehenden Rahmenbedingungen, welche die Bebau-

barkeit einschränken könnten, analysiert und bewertet. So stehen beispielsweise 

 
6  PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Salem, Bebauungsplan Nr. 13, Baulückenkar-

tierung, Stand: 12.05.2025 
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einzelne potenzielle Baulücken aufgrund der bestehenden privaten Nutzungen der Ei-

gentümer (z.B. aktive Nutzung als Garten) zunächst nicht für eine Bebauung zur Verfü-

gung.  

Im Ergebnis der Baulückenkartierung stehen in der Gemeinde derzeit acht potenziell 

bebaubare Baulücken zur Verfügung, welche dem wohnbaulichen Entwicklungsrahmen 

gemäß Landesentwicklungsplan gegenzurechnen sind. Unter Berücksichtigung der 

städtebauliche Umgebung sowie der planungsrechtlichen Zulässigkeiten wären bei den 

potenziellen acht Baulücken ein Entwicklungspotenzial von rund 17 Wohnungen in der 

Ortslage Salem und drei Wohnungen in der Ortslage Dargow anzurechnen.  

Mit der Aufstellung des Bauleitplanes sollen 8 bis 10 Baugrundstücke für eine Einzel-/ 

Doppelhausbebauung entwickelt werden. Unter Berücksichtigung des Bebauungskon-

zeptes wäre hieraus planungsrechtlich bis zu 16 Wohnungen potenziell denkbar, wobei 

in der Umsetzung nicht davon auszugehen ist, dass alle Grundstücke mit zwei Wohnun-

gen innerhalb eines Gebäudes errichtet werden.  

Regionalplan für den Planungsraum I (1998) 

Neben den im Landesentwicklungsplan festgelegten Planungszielen enthält der Regio-

nalplan ergänzende und konkretisierende Aussagen. Das Plangebiet liegt im Naturpark 

„Lauenburgische Seen“, der den gesamten Osten des Kreises Herzogtum Lauenburg 

umfasst, aber außerhalb der Kernzone.  

Zudem liegt die Gemeinde Salem und das Plangebiet in einem Gebiete mit besonderer 

Bedeutung für Tourismus und Erholung. Diese Gebiete umfassen Landschaftsteile, die 

sich aufgrund ihrer Struktur und Erschließung als Freizeit- und Erholungsgebiete eignen. 

In diesen Gebieten sollen die Voraussetzungen für die Erholungsnutzung, insbesondere 

die Landschaftsvielfalt und das landschaftstypische Erscheinungsbild, erhalten bleiben. 

Ebenfalls liegt das Gebiet in einem Bereich mit besonderer Bedeutung für Natur und 

Landschaft. Diese sollen ökologisch bedeutsame natürliche Lebensräume schützen, si-

chern und entwickeln. Das Gebiet geht nach Norden in das Naturschutzgebiet Salemer 

Moor mit angrenzenden Wäldern und Seen über.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die Darstellungen des Regionalplans den Planungszie-

len der Bauleitplanung nicht entgegenstehen. Da sich das geplante Wohngebiet am der-

zeitigen Rand der Ortslage entwickelt und eine ortsverträgliche Wohnbebauung vorge-

sehen ist, werden die Entwicklungsziele des Gebiets für den Tourismus und die land-

schaftsbezogene Erholung nicht erheblich beeinträchtigt.  

Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III (Januar 2020) 

Für die Gemeinde Salem gilt der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III aus 

dem Jahr 2020. 

In der Karte 1 des Landschaftsrahmenplanes finden sich für das Plangebiet selbst zu-

nächst keine Aussagen. Angrenzend Flächen werden als Schwerpunktbereich der Ge-

biete mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutzgebiets- und Biotopverbundsys-

tem dar. Die Flächen nördlich des Plangebietes werden als Naturschutzgebiet gemäß § 



Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Salem 

52 

23 BNatSchG Abs. 1 i.V.m. §13 LNatSchG, Europäisches Vogelschutzgebiet und als 

Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) dargestellt.  

Das Plangebiet nicht betreffend, jedoch in der Umgebung befindet sich eine Waldfläche 

und kleinteilig Teile einer Verbundachse. Diese zieht sich von Ost nach West um die 

Ortslage Salem. Im Osten sind Teile der Waldfläche ebenfalls Europäisches Vogel-

schutzgebiet und als Europäisches Netz Natura 2000 gemäß § 32 BNatSchG i.V.m. § 

23 LNatSchG dargestellt. 

Die Karte 2 stellt dar, dass weite Teile des Kreises Herzogtum Lauenburg die Voraus-

setzungen für eine Unterschutzstellung nach § 26 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 15 

LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet erfüllen. Die Flächen sind weitestgehend de-

ckungsgleich mit den dargestellten Gebieten mit besonderer Erholungseignung.  

In Karte 3 sind Darstellungen enthalten, dass das Plangebiet, wie auch Teile der Orts-

lage Salem und Dargow, in einem Gebiet mit oberflächennahen Rohstoffen liegt. In der 

Umgebung, jedoch in größerer Entfernung, sind Waldflächen > 5 ha und klimasensitive 

Böden dargestellt. 

NATURA 2000-Gebiete 

Der Plangeltungsbereich liegt zu Teilen im EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Gebiet“ 

DE2331-491, welches sich von Nord nach Ost um die Ortslage Salem erstreckt. Außer-

dem liegt das Gebiet zu Teilen im FFH-Gebiet „Salemer Moor und angrenzende Wälder 

und Seen“ DE2330-391.  

Flächennutzungsplan  

Es gilt der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1965 und die dazugehörige Änderung 

aus 1975. Dieser wurde zwischenzeitlich vielfach für unterschiedliche Plangebiete geän-

dert.  

In der Ursprungsfassung des Flächennutzungsplanes war das Plangebiet zu Teilen als 

Dorfgebiet (MD) gemäß § 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO) dargestellt. Mit der 3. 

Änderung des Flächennutzungsplanes mit Rechtskraft vom 13.03.1976 erfolgte eine Än-

derung für das gesamte Plangebiet zur Wohnbaufläche (W). Diese Darstellung wurde 

mit der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Rechtskraft vom 23.06.1992 erneut 

zur Fläche für die Landwirtschaft geändert.  

Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Gemeinde stellt die Fläche als mögliche Richtung für eine künf-

tige Siedlungsentwicklung/Gewerbeentwicklung dar. Hierzu waren zunächst großflä-

chige Gewerbeentwicklungen dargestellt. Diese Darstellung zur Entwicklungsoption ei-

ner gewerblichen Entwicklung wurde durch Widerspruch der unteren Naturschutzbe-

hörde aufgehoben. Dementsprechend finden sich derzeit keine Aussagen über eine 

künftige Entwicklung der Flächen im Landschaftsplan.  
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Bestehende Bebauungspläne oder sonstige Satzungen  

Das Plangebiet des Bebauungsplanes befindet sich außerhalb der Geltungsbereiche 

rechtskräftiger Bebauungspläne und ist dem Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB 

zuzuordnen.  

Auch umgebend finden sich keine rechtskräftigen Bebauungspläne oder sonstige Sat-

zungen.  

9.3 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Vorbemerkungen:  

Die Darlegung der Umweltauswirkungen der Planung erfolgt schutzgutbezogen auf 

Grundlage der in Anlage 1 zum Baugesetzbuch genannten Kriterien.  

Der Gliederungspunkt a) Ausgangssituation umfasst neben der Darlegung und Bewer-

tung des Zustandes des betreffenden Schutzgutes zum Zeitpunkt der Einleitung des Be-

bauungsplanverfahrens jeweils auch die Darstellung der möglichen Entwicklung bei 

Nichtdurchführung der Planung.  

Im Rahmen der Bestandsbeschreibung und -bewertung werden ebenfalls Vorbelastun-

gen berücksichtigt, ggf. werden Wechselwirkungen mit betrachtet. 

Unter Gliederungspunkt b) Entwicklung bei Durchführung der Planung wird jeweils 

die planbedingte Veränderung des Zustandes des betreffenden Schutzgutes ermittelt 

und bewertet. Dies erfolgt mittels einer Beschreibung der erheblichen Umweltauswirkun-

gen. Grundsätzlich betrachtet, führt nicht jeder Wirkfaktor zu einer erheblich nachteiligen 

Umweltauswirkung. Es ist davon auszugehen, dass dies abhängig ist von der Bedeutung 

und der Empfindlichkeit des betroffenen Schutzgutes/Bereiches und andererseits von 

der Intensität des negativen Wirkfaktors. 

Im Rahmen der schutzgutbezogenen Ermittlung der Auswirkungen der Planung wird, 

sofern vorahnden, auch auf bestehende Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

eingegangen.  

Es wird unterschieden zwischen der voraussichtlichen Veränderung gegenüber dem Be-

stand (Eingriffsermittlung nach dem BNatSchG) und dem zu erwartenden Zustand bei 

Nichtdurchführung der Planung. Bei der Eingriffs- und Ausgleichsermittlung werden die 

in der Planung vorgesehen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

bzw. von sonstigen Beeinträchtigungen berücksichtigt.  

Unter Gliederungspunkt c) Maßnahmen zum Ausgleich wird jeweils dargelegt, wie der 

unter b) ermittelte Ausgleichsbedarf durch geeignete Maßnahmen innerhalb und außer-

halb des Plangebietes ausglichen wird. 

Soweit die Umsetzung der Planung den Abriss von Gebäuden voraussetzt, sind dabei 

die einschlägigen artenschutzfachlichen Schutzbestimmungen und -fristen zu beachten. 

Der bei den Abrissarbeiten anfallenden Bauschutt ist nach den abfallrechtlich zu beach-

tenden Bestimmungen zu beseitigen bzw. für die Widerverwertung zu recyceln. Da auf 

der Ebene der Bauleitplanung diesbezüglich keine konkreten Vorgaben gemacht werden 
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können, können auch keine detaillierten Angaben zum Umgang mit den Abrissmateria-

lien gemacht werden. Bei der Planung des Bebauungsplanes Nr. 13 der Gemeinde Sa-

lem kommt es nicht zu Abrissarbeiten. 

Bei der Errichtung der geplanten baulichen Anlagen können z.B. durch den Bau erfor-

derlicher Lager- oder Aufstellflächen, die nach Fertigstellung des jeweiligen Bauvorha-

bens wieder zurückzubauen sind, oder durch sonstige baubegleitende Maßnahmen 

auch baubedingte Beeinträchtigungen und Störungen einzelner Schutzgüter auftreten. 

Hier greifen die Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebene, so dass eventu-

elle Umweltauswirkungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden, mi-

nimiert und ggf. auch ausgeglichen werden können. Qualifizierte und quantifizierbare 

Angaben zu solchen noch nicht genauer bekannten Maßnahmen während der Bauphase 

und deren Auswirkungen auf die Umwelt können auf der Ebene der Bauleitplanung nicht 

hinreichend getroffen und demensprechend auch nicht bilanziert werden. 

9.3.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

a) Ausgangssituation 

Das Schutzgut „Fläche“ kann als Umwelt- oder Nachhaltigkeitsindikator für die Boden-

versiegelung bzw. die Inanspruchnahme von unbebauten Freiflächen verstanden wer-

den. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine rd. 1,69 ha große Fläche, die zum Großteil 

landwirtschaftlich genutzt wird. Zusätzlich zu der Grünlandfläche schließt der Geltungs-

bereich ein Bestandsgebäude mit zugehörigem Garten sowie einen Teil der asphaltier-

ten Straße Kammberg ein.  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Fläche wird sich voraussichtlich unter unveränderten Nutzungsvoraussetzungen wie 

bislang weiterentwickeln.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Durch die Planung eines Wohngebietes kommt es zu einer Überprägung der landwirt-

schaftlichen Fläche. Die Flächenverteilung des Bebauungsplanes stellt sich zukünftig 

wie folgt dar:  

Plangeltungsbereich gesamt   rd. 1,69 ha 

Allgemeines Wohngebiet  rd. 0,87 ha 

Straßenverkehrsfläche rd. 0,33 ha 

Private Grünflächen Zweckbestimmung Landschaftseingrünung  rd. 0,48 ha 

Die Bauleitplanung bereitet planungsrechtlich eine mögliche Versiegelung von bisher 

unversiegelter Fläche vor. Insgesamt lassen sich dadurch erheblich nachteilige 



PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

55 

Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche feststellen, die unter Vorsorgegesichtspunkten 

zu beachten bzw. auszugleichen sind. 

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeinträch-

tigung zu vermeiden. 

Die Erschließung des Plangeltungsbereiches erfolgt über die bereits im Bestand beste-

hende Straße Kammberg, die derzeit nur einseitig bebaut ist, so dass hieraus keine wei-

tere Versiegelung der Fläche erforderlich wird und der Bestand besser genutzt wird.   

Die Grundflächenzahlen für das Allgemeine Wohngebiet bleiben innerhalb der Ober-

grenze nach § 17 BauNVO, wodurch die Versiegelung durch die Gebäude und Neben-

anlagen begrenzt wird. 

Tab. 1:  Vermeidungsmaßnahmen Schutzgut Fläche 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ flächensparendes Bauen ▪ sparsamer Umgang mit Boden 

Minimierungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Nutzung der vorhandenen Ver-

kehrserschließung  

▪ Reduzierung der Flächenversiegelung 

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Durch die Umnutzung der Fläche für die Landwirtschaft hin zu einer Fläche für ein Wohn-

gebiet sind erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche zu erwarten. 

Der Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen erfolgt in Zusammenhang mit dem 

Schutzgut Boden. 

9.3.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

a) Ausgangssituation 

Das Relief im Plangebiet ist stark bewegt. Während das Gelände im Nordwesten an 

seinem höchsten Punkt 48,00 m ü.NHN erreicht, fällt es nach Norden, Süden und Wes-

ten ab. Es bildet sich durch eine Erhöhung nach Osten ein Plateau auf einer Höhe zwi-

schen 46,50 bis 47,00 m ü.NHN. Nach Süden fällt das Gelände bis 39,50 m ü.NHN. Im 

südlichsten Bereich ist der tiefste Punkt in einer Senke bei 38,50 m ü.. Die Verkehrsflä-

che steigt in ihrem Verlauf von 39,87 auf 47,19 m ü.NHN.  

Gemäß den Angaben im Geoportal der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Roh-

stoffe kommen im Plangebiet überwiegend Braunerden und gering verbreitet Bänderpa-

rabraunerden aus Geschiebedecksand über fluvioglazialem Sand oder aus Sandersand, 

gering verbreitet Kolluvisole über Geschiebedecksand oder Niedernoortorf vor. Das 

Plangebiet weist eine sehr geringe bodenfunktionale Gesamtleistung auf, während 
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nordwestlich ein starkfeuchter Bereich eine mittlere bodenfunktionale Gesamtleistung 

hat. Die Sickerwasserrate ist ebenfalls sehr gering. So ist das Wasserrückhaltevermö-

gen, gemessen an der Feldkapazität, im nördlichen Bereich des Plangebietes mittel und 

im südlichen Bereich gering bis sehr gering. Ebenso sind die Nährstoffverfügbarkeit und 

die natürliche Ertragsfähigkeit im nördlichen Bereich sehr gering bis mittel, im südlichen 

Bereich gering und um den Graben herum sehr gering bis gering. 

Laut geotechnischer Stellungnahme7 besteht der Boden gänzlich aus gewachsenen 

Sanden. Die Sande können als wasserdurchlässig angenommen werden. Die grobkör-

nigen bis schwach schluffige Sande sind zur Versickerung von Niederschlagswasser 

geeignet. Es konnten nach dem Bohrende keine Grundwasserstände festgestellt wer-

den. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Böden werden sich voraussichtlich unter unveränderten Nutzungsvoraussetzungen 

wie bislang weiterentwickeln.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Aufgrund der Planung des Wohngebietes wird es erheblich nachteilige Auswirkungen 

durch Abgrabung, Überbauung und Versiegelung auf die Bodenfunktionen im Plangebiet 

geben. 

Grundsätzlich sind baustellenbedingte und vorhabenbedingte Auswirkungen und Ein-

griffe zu unterscheiden. 

Bauphase 

Während der Bauphase werden durch das Befahren der Flächen mit Baufahrzeugen 

Bodenverdichtungen mit Störungen des Bodengefüges und Bodenwasserhaushaltes er-

folgen und durch die notwendigen Erdarbeiten Beeinträchtigungen der Bodenstruktur bis 

hin zur Abtragung/Auffüllung. Die Bodeneigenschaften werden dadurch auf den betroffe-

nen Flächen mindestens während der Bauphase erheblich verändert. Diese Eingriffe 

sind auf Ebene der Bauleitplanung nicht quantifizierbar, können jedoch durch tiefgrün-

dige Bodenlockerungen nach Beendigung der Baumaßnahmen minimiert werden. 

Durch die Bodenarbeiten kann es möglicherweise auch zu einer Vermischung von Bo-

denschichten kommen.  

Die Inhaber:in der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück ist nach § 7 Bundes-Bo-

denschutzgesetz (BBodSchG) dazu verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schäd-

licher Bodenveränderungen nach § 2 Abs. 3 BBodSchG zu treffen. Bei Baumaßnahmen 

sind Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen zum Schutz des Bodens gemäß DIN 19639 

und 19731 zu berücksichtigen. Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung bau-

licher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche aus-

gehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder 

 
7  Ingenieurbüro Höppner: Gemeinde Salem, Bebauungsplan Nr. 13, Geotechnische Stellungnahme, Stand: 

21.10.2025 
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Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB). Die Vorschriften der BBodSchVO sind zwin-

gend zu befolgen. 

Die Schadstoffbelastung durch die Emissionen des Baubetriebes wird sich nach dem 

Stand der Technik bei modernen Baumaschinen im üblichen Rahmen halten und daher 

keine merklich nachteiligen Veränderungen im Umfeld der Baustellen hervorrufen. 

Schadstoffeinträge durch Unfälle sind in ihrer Menge nicht abzuschätzen. Möglich sind 

im Wesentlichen Treib-, Kühl- und Schmiermittelverluste der Baumaschinen, deren Aus-

wirkungen jedoch durch einen sach- und fachgerechten Betrieb vermieden werden kön-

nen.  

Zur Minimierung der Auswirkungen sind nach Beendigung der Bauphase die im Zuge 

der Arbeiten befahrenen unversiegelten Böden wieder tiefgründig aufzulockern, um irre-

versiblen Bodenverdichtungen entgegenzuwirken und die Versickerung von Nieder-

schlagswasser auf den Grünflächen weiterhin im Rahmen der bodenbedingten Leis-

tungsfähigkeit zu ermöglichen.  

Nutzungsbedingte Entwicklung 

Nutzungsbedingt werden unvermeidbare Eingriffe in das Schutzgut Boden erfolgen für 

Vollversiegelungen, Teilversiegelungen sowie Bodenauf- und -abtrag. Die Nutzungs-

funktion des Bodens wird sich im Zuge der Umsetzung der Planung ändern, da die be-

stehende Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft überprägt wird.  

Unter Berücksichtigung der geplanten Grundflächenzahl (GRZ) innerhalb des Allgemei-

nen Wohngebietes von 0,3 sowie der jeweiligen zulässigen Überschreitung von 50 % 

können zukünftig rd. 4.000 m² für die Wohnnutzung überbaut und versiegelt werden.  

Es entstehen keine neuen Verkehrsflächen für die Erschließung des Wohngebiets.  

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeinträch-

tigung von Boden und Grundwasser zu vermeiden. Zur Vermeidung bzw. Minimierung 

der Eingriffe in das Schutzgut Boden sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Tab. 2:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Schutzgut Boden 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ In der Phase der Bauausführung ist 

die fachliche Betreuung durch eine 

bodenkundliche Baubegleitung nach 

DIN 19639 und 19731 erforderlich 

▪ schonender Umgang mit anfallendem Boden 

▪ Verhinderung schädlicher Bodenveränderungen 

bei Baumaßnahmen 

▪ Gewährleistung einer abfallrechtlich ordnungsge-

mäßen Entsorgung/ Verwertung von Aushub so-

wie Einbringung von Bodenmaterial 

▪ Die Vorschriften der BBodSchVO  

(§§ 3-8) sind zwingend zu befolgen. 

▪ Vermeidung von Verunreinigungen und Stoffein-

trägen  

▪ keine Vermischungen von Boden 

▪ Schutz des Oberbodens 
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▪ Lagerung von Oberboden:  

Mutterboden ist in nutzbarem Zu-

stand zu erhalten und vor Vernich-

tung oder Vergeudung zu schützen 

(§ 202 BauGB). 

▪ Schutz des Oberbodens 

▪ flächensparendes Bauen durch Fest-

setzung der Grundflächenzahl von 

0,3  

▪ sparsamer Umgang mit Boden 

▪ Festsetzung zum Erhalt von Bäu-

men, Sträuchern und sonstiger Be-

pflanzung  

▪ Erhalt der vorhandenen Begrünung und  

Schutz vor weiterer Versiegelung  

Minimierungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzung zur Dachbegrünung 

und Maßnahmenflächen inkl. Begrü-

nung 

▪ Ersatzstandort für die Pflanzen- und Tierwelt 

▪ Retentionsfunktion 

▪ Festsetzungen zur Anpflanzung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstiger 

Bepflanzung 

▪ Ersatzstandort für die Pflanzen- und Tierwelt 

▪ Stärkung der Verdunstung von Niederschlags-

wasser  

▪ Ausschuss von Schottergärten und 

einer unverhältnismäßigen Versiege-

lung von Vorgärten   

▪ Minimierung der Versiegelung 

▪ nach Beendigung der Bauphase sind 

die im Zuge der Arbeiten befahrenen 

unversiegelten Böden wieder tief-

gründig aufzulockern.  

▪ Verminderung irreversibler Bodenverdichtungen  

▪ Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktio-

nen  

▪ Erhaltung der Versickerung von Niederschlags-

wasser auf den Grünflächen im Rahmen der bo-

denbedingten Leistungsfähigkeit. 

▪ Festsetzung wasser- und luftdurch-

lässiger Beläge auf Wegeflächen, 

Stellplätzen und Stellplatzanlagen 

▪ Erhaltung der Versickerung von Niederschlags-

wasser auf den Grünflächen im Rahmen der bo-

denbedingten Leistungsfähigkeit. 

Eingriffsbilanz 

Die unvermeidbaren Eingriffe in den Boden sind durch geeignete Kompensationsmaß-

nahmen auszugleichen.  

Nach der Ermittlung und Bewertung von erheblichen Beeinträchtigungen durch die ge-

planten Eingriffe sind unter Anwendung der Anlage „Hinweise zur Anwendung der na-

turschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ des Runder-

lasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ im Plan-

geltungsbereich des Bauleitverfahrens bezüglich des Schutzgutes Boden, Flächen mit 

allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz betroffen, da die Neuversiegelung überwie-

gend auf landwirtschaftlicher Nutzfläche und Siedlungsfläche stattfindet. Aufgrund der 
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naturraumtypischen Bodenart und der Lage außerhalb des landesweiten Biotopver-

bunds gemäß § 21 BNatSchG sind im Plangeltungsbereich nur Flächen mit allgemeiner 

Bedeutung für den Naturschutz betroffen.  

Der Ausgleich von Boden kann über eine Bodenentsiegelung und Wiederherstellung der 

natürlichen Bodenfunktionen vorgenommen werden. Ist dies nicht möglich, kann im Ver-

hältnis 1:0,5 für Vollversiegelung und 1:0,3 für wasserdurchlässige Flächenarten ausge-

glichen werden, in dem eine landwirtschaftliche Fläche aus der Nutzung genommen und 

bspw. zu einem naturnahen Biotop entwickelt wird. Bei der Entwicklung höherwertiger 

Flächen oder einer Extensivierung der Nutzung erhöhen sich die Verhältniszahlen. Eine 

Ermäßigung des ermittelten Flächenbedarfs kann unter besonderen Bedingungen vor-

genommen werden. 

Die zuvor ermittelte Neuversiegelung von Flächen, die in Folge der Umsetzung der Pla-

nung zu erwarten ist, wird in nachfolgender Tabelle dargestellt und entsprechend mit 

einem Ausgleichsfaktor verrechnet, um das Ausgleichserfordernis (m²) zu ermitteln.  

Tab. 3: Berechnung Kompensationserfordernis für Eingriffe in das Schutzgut Boden 

 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 13 geht ein Ausgleichserfordernis von 

1.772 m2 einher, das durch Eingriffe in den Boden hervorgerufen wird. 

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Die mögliche Anrechnungswert für die Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung und 

Pflege innerhalb des Plangebietes, wie die Anlage der freiwachsenden Hecke als Land-

schaftseingrünung, wird im weiteren Verfahren mit den zuständigen Fachbehörden ab-

gestimmt. Der erforderliche weitere Ausgleich wird voraussichtlich über eine externe 

Ausgleichsmaßnahme erfolgen.  

Flächenart 
Flächen-

größe (m²) 

zulässige 

Versiegelung 

Versiege-

lung im  

Bestand 

(m²) 

Eingriffs-

größe (m²) 

Kompensa-

tionsfaktor 

Ausgleichs-

erfordernis 

(m²) 

WA  

GRZ 0,3 

zzgl.  

Überschreitung 

8.750 0,45 395 3.543 0,5 1.772 

Straßenverkehrs-

fläche  

(Bestand) 

3.284 1,0 3.284 0 0,5 0 

Grünfläche 4.831 0 0 0 0 0 

Geltungsbereich  16.865      

Neuversiegelung 3.543 m²   

Ausgleichsbedarf gesamt 1.772 m² 



Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Salem 

60 

9.3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

a) Ausgangssituation 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Plangebiets befindet sich kein Oberflächengewässer. Der Salemer See 

befindet sich von südlichsten Punkt des Plangebiets ca. 250 m im Süden. 

Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserkörper Trave-Südost (ST17), welches hin-

sichtlich seines chemischen Zustands als gefährdet gilt. 

Im Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein sind langfristig Grundwasserstände tie-

fer als 2,0 m unter Flur verzeichnet. Es konnten bei den Bohrungen der Baugrundunter-

suchung8 am Bohrende (in 5 m Tiefe) keine Grundwasserstände festgestellt werden. 

Das nächstgelegene Trinkwassergewinnungsgebiet „WW Sterley“ liegt südlich des 

Plangebietes in einer Entfernung von rd. 1,8 km.  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Der Wasserhaushalt bliebe voraussichtlich unter unveränderten Nutzungsvoraussetzun-

gen wie bislang erhalten.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bauphase 

Während der Bauphase werden durch das Befahren der Flächen mit Baufahrzeugen 

Bodenverdichtungen mit Störungen des Bodengefüges und Bodenwasserhaushaltes er-

folgen und durch die notwendigen Erdarbeiten Beeinträchtigungen der Bodenstruktur bis 

hin zur Abtragung/Auffüllung. Die Bodeneigenschaften werden dadurch auf den betroffe-

nen Flächen mindestens während der Bauphase erheblich verändert. Diese Eingriffe 

sind auf Ebene der Bauleitplanung nicht quantifizierbar, können jedoch durch tiefgrün-

dige Bodenlockerungen nach Beendigung der Baumaßnahmen minimiert werden. 

Die Schadstoffbelastung durch die Emissionen des Baubetriebes wird sich nach dem 

Stand der Technik bei modernen Baumaschinen im üblichen Rahmen halten und daher 

keine merklich nachteiligen Veränderungen im Umfeld der Baustellen hervorrufen. 

Schadstoffeinträge durch Unfälle sind in ihrer Menge nicht abzuschätzen. Möglich sind 

im Wesentlichen Treib-, Kühl- und Schmiermittelverluste der Baumaschinen, deren Aus-

wirkungen jedoch durch einen sach- und fachgerechten Betrieb vermieden werden kön-

nen.  

Zur Minimierung der Auswirkungen sind nach Beendigung der Bauphase die im Zuge 

der Arbeiten befahrenen unversiegelten Böden wieder tiefgründig aufzulockern, um irre-

versiblen Bodenverdichtungen entgegenzuwirken und die Versickerung von 

 
8 Ingenieurbüro Höppner: Gemeinde Salem, Bebauungsplan Nr. 13, Geotechnische Stellungnahme, Stand: 

21.10.2025 



PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

61 

Niederschlagswasser auf den Grünflächen weiterhin im Rahmen der bodenbedingten 

Leistungsfähigkeit zu ermöglichen.  

Nutzungsbedingte Entwicklung 

Oberflächengewässer  

Innerhalb des Plangebiets befindet sich kein Oberflächengewässer. Der Salemer See 

befindet sich von südlichsten Punkt des Plangebiets ca. 250 m im Süden. Auswirkungen 

sind nicht zu erwarten.  

Grundwasser  

Aufgrund der Planung des Wohngebietes mit der zugehörigen inneren Erschließung der 

Wohngrundstücke wird es zu einer Veränderung der Grundwasserneubildungsrate kom-

men.  

Durch entsprechende Festsetzungen wie Versickerung von Dach- und Oberflächenwas-

ser auf den Grundstücken oder Dachbegrünung soll dem entgegengesteuert werden. 

Schmutzwasser 

Das anfallende Schmutzwasser aus dem Baugebiet wird an die vorhandene SW-Leitung 

in der Straße Kammberg angeschlossen. 

Schmutzwasser wird in der Folge behandelt und schadlos abgeführt. 

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeinträch-

tigung von Boden und Grundwasser zu vermeiden. Zur Vermeidung bzw. Minimierung 

der Eingriffe in das Schutzgut Wasser sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Tab. 4:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Schutzgut Wasser 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Versickerung des Niederschlags-

wassers 

▪ Vermeidung von erheblichen Auswirkungen auf 

die Grundwasserneubildungsrate 

▪ Grundwasserhaltungen für die Bau-

zeit stellen eine Benutzung des 

Grundwassers gem. Wasserhaus-

haltsgesetz dar und sind daher gem. 

WHG erlaubnispflichtig. Ein entspre-

chender Antrag ist mindestens einen 

Monat vor Beginn der Arbeiten ein-

zureichen. 

▪ Sicherung erforderlicher Maßnahmen und Ver-

meidung nachteiliger Auswirkungen und zum 

Schutz des Grundwassers 

Minimierungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzung zur Dachbegrünung  ▪ Ersatzstandort für die Pflanzen- und Tierwelt 

▪ Retentionsfunktion 
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▪ Versickerung des Niederschlags-

wassers  

▪ Reduzierung des Wasserabflusses  

▪ Verbesserung der Verdunstung  

▪ Versickerungsfähige  

Oberflächenmaterialien 

▪ Reduzierung des Wasserabflusses  

▪ Verbesserung der Verdunstung 

▪ nach Beendigung der Bauphase sind 

die im Zuge der Arbeiten befahrenen 

unversiegelten Böden wieder tief-

gründig aufzulockern.  

▪ Verminderung irreversibler Bodenverdichtungen  

▪ Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktio-

nen  

▪ Erhaltung der Versickerung von Niederschlags-

wasser auf den Grünflächen im Rahmen der bo-

denbedingten Leistungsfähigkeit. 

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

sind keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf das 

Schutzgut Wasser erforderlich. 

9.3.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

a) Ausgangssituation 

Das Plangebiet hat im Vergleich zu dicht bebauten und vegetationsarmen Gebieten ein 

relativ ausgeglichenes Lokalklima. Dazu tragen in höherem Maß auch die angrenzenden 

landwirtschaftlichen Flächen sowie die Waldflächen im weiteren Umfeld des Plangebie-

tes bei. 

Das maritime Klima in Schleswig-Holstein wird in hohem Maße durch die Lage zwischen 

Nord- und Ostsee geprägt und ist als gemäßigt temperiertes, ozeanisch bestimmtes 

Klima zu bezeichnen. Es zeichnet sich durch geringe Tag-/Nachtunterschiede aus, da 

Nord- und Ostsee aufgrund ihrer großen Wassermassen als Temperaturpuffer wirken. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei anhaltender Grünlandnutzung würden sich die Schutzgüter voraussichtlich unter un-

veränderten Nutzungsvoraussetzungen wie bislang weiterentwickeln.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bauphase 

Im Plangeltungsbereich ist in der Bauphase voraussichtlich mit einer erhöhten Lärm-, 

Staub- und Abgasentwicklung zu rechnen. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine 

temporäre Wirkung. 

Nutzungsbedingte Entwicklung 

Durch die Herstellung voll- und teilversiegelter Flächen verändert sich das Kleinklima 

(Verringerung der Luftfeuchte, Erwärmung über versiegelten Flächen, Verringerung der 

Kaltluftentstehung).  
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Der Luftaustausch zwischen der angrenzenden Ackerfläche und dem Plangebiet wird 

durch Wohngebäude und die Anpflanzung von Sträuchern als Eingrünung teilweise be-

hindert. Aufgrund der Regelungen für nicht überbaubare Grundstücksflächen z.B. zu 

Vorgärten, die mindestens 50% Vegetationsfläche aufweisen müssen, wird die Ver-

schlechterung des Mikroklimas und der Luft im Plangebiet jedoch minimiert.  

Bezüglich der Eingriffe durch die Planungen auf das Schutzgut Luft sind nur allgemeine 

Auswirkungen zu erwarten. Zum Schutz des Plangebietes vor Luftschadstoffen und Ge-

ruchsimmissionen sind keine Festsetzungen erforderlich. 

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Die Festsetzungen zur Dachbegrünung, zur Begrünung der Grünflächen und der Be-

grenzung der überbaubaren Grundstücksflächen reduzieren eine Aufheizung des Plan-

gebietes und dessen Umgebung.  

Dachbegrünungen und Gehölzpflanzungen, die Schadstoffe und Staub binden können, 

die Luft befeuchten und durch Wasserverdunstung abkühlen, tragen zudem zur Redu-

zierung von Luftschadstoffen bei.  

Im Plangebiet ist die Installation und Nutzung von Anlagen zur Nutzung der solaren 

Strahlungsenergie festgesetzt. Die vorgegebenen Dachformen bietet gute Vorausset-

zungen zur Nutzung von Solarthermie- und/oder Photovoltaikanlagen. Die Förderung 

der Nutzung solarer Energie entspricht den allgemeinen Zielsetzungen des Landes und 

stützt die Planung zur Energieversorgung des Wohngebietes. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Planung aufgrund der geringen und all-

gemeinen Bedeutung des Gebietes für die Klimafunktionen keine erheblichen Auswir-

kungen auf das Großklima haben werden.  

Tab. 5:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen der Schutzgüter Klima und Luft 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzung zur Nutzung nicht  

überbauter Flächen 

▪ Ersatzstandort für die Pflanzen- und Tierwelt 

▪ Retentionsfunktion 

▪ Schutz der Bestandsgrünstrukturen ▪ Langfristige Sicherung der Gehölzstrukturen zur 

Verdunstung und Kaltluftentstehung 

Minimierungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzung zur Dachbegrünung  ▪ Ersatzstandort für die Pflanzen- und Tierwelt 

▪ Retentionsfunktion 

▪ Festsetzung einer  

Landschaftseingrünung.  

▪ Langfristige Sicherung der Eingrünung zur Ver-

dunstung und Kaltluftentstehung  

▪ Festsetzung zur Nutzung solarer 

Strahlungsenergie  

▪ Reduzierung der Nutzung fossiler Energieträger  
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c) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich  

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

sind keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf die 

Schutzgüter Klima und Luft erforderlich. 

9.3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen  

a) Ausgangssituation 

Das Plangebiet wird zum Großteil landwirtschaftlich als Dauergrünland genutzt. Weiter-

hin befinden sich ein Einzelgrundstück mit Wohnbebauung sowie randliche Gehölzbe-

stände und ein Abschnitt der Straße Kammberg im Plangebiet. Angrenzend erstrecken 

sich weitere Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie westlich des Plangebietes weitere 

Grünlandflächen. 

Im südwestlichen Teil des Plangebietes ist ein Feldgehölz (HGy) vorhanden, das aus 

heimischen Gehölzarten aufgebaut ist. Zu nennen sind hier Eiche, Spitz-Ahorn, Feld-

Ahorn, Traubenkirsche, Spätblühende Traubenkirsche, Zwetsche, Hasel, Holunder, 

Hunds-Rose etc. Im südlichen und mittleren Teil ist ein hoher Baumanteil gegeben, der 

nördliche Teil ist durch größere Sträucher geprägt. Eine Krautschicht fehlt weitgehend 

bzw. ist durch die Beschattung durch die Gehölze nur sehr spärlich ausgeprägt. Das 

Feldgehölz befindet sich bis auf den nördlichen Teil auf einer steilen Böschung. In die-

sem Bereich ist der Bestand als artenreicher Steilhang und damit als gemäß § 30 Abs. 

2 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 5 geschütztes Biotop einzuordnen. 

Nördlich des Feldgehölzes ist ein kleinflächiges Gebüsch (HBy) aus drei großen Hasel-

sträuchern vorhanden. Auch im Straßenrandbereich der Straße Kammberg sind kleine 

Gebüsche vorhanden. Der größte der Bestände, der sich im nordöstlichen Teil des Plan-

gebietes auf einer kleinen Böschung befindet, weist eine Größe von ca. 200 m² auf. Ty-

pische Arten sind hier vor allem Hasel und Schlehe, weiterhin kommt das Pfaffenhütchen 

vor. Bei den anderen im Straßenrandbereich vorhandenen Gebüschen handelt es sich 

um sehr kleine, jeweils ca. 10 - 30 m² große Bestände, die meist nur einzelne Sträucher 

umfassen. Dabei handelt es sich überwiegend um Haseln, vereinzelt ist auch etwas 

Schlehen-Aufwuchs vorhanden.  

Auf der Nordseite der Straße Am Kammberg befindet sich im mittleren und nördlichen 

Teil (nördlich des Einzelgrundstücks mit der Haus-Nr. 9) eine Baumreihe (HRy) aus 

heimischen Laubbäumen unterschiedlichen Alters. Mit Ausnahme des südlichsten Bau-

mes, bei dem es sich um einen Spitz-Ahorn handelt, besteht die Baumreihe aus Linden.  

Eine kleine Baumgruppe aus Einzelbäumen, die aus zwei eng nebeneinanderstehen-

den Hainbuchen mittleren Alters besteht, ist am nördlichen Rand des oben genannten 

Einzelgrundstücks vorhanden.  

Weitere Bäume befinden sich im Bereich der nach Südwesten an das Grundstück an-

grenzenden Obstwiese (ZOy). Hierbei handelt es sich um lediglich fünf Obstbäume un-

terschiedlichen Alters und unterdurchschnittlicher Ausprägung. Es überwiegen Halb-

stammformen, wobei die einzelnen Bäume einen starkem Kronenrückschnitt, sonstige 
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ungünstige Wuchsformen oder einen hohen Totholzanteil aufweisen. Aufgrund dieser 

ungünstigen Ausprägung der Bäume und der geringen Anzahl erfüllt die Obstwiese nicht 

die Anforderungen für den gesetzlichen Biotopschutz als Streuobstwiese. Die hier vor-

handene Grünlandvegetation der offensichtlich zeitweise beweideten Fläche weist vor 

allem weit verbreitete Arten wie z.B. Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata), Wiesen-

Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Wie-

sen-Löwenzahn (Taraxacum Sect. Ruderalia), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), 

Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa), Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobaea), Wei-

cher Storchschnabel (Geranium molle), Vogel-Miere (Stellaria media) und Brennnessel 

(Urtica dioica) auf. Die Grünlandvegetation der Fläche ist als mäßig artenreiches Wirt-

schaftsgrünland (GYy) einzuordnen. Dasselbe gilt für die Grünlandvegetation der Flä-

che, die sich im rückwärtigen Bereich des oben beschriebenen Feldgehölzes erstreckt. 

Die übrigen im Plangebiet gelegenen Grünlandflächen, d.h. die große Fläche, die den 

mittleren und nordöstlichen Teil der Grünlandflächen umfasst und die kleine Parzelle im 

rückwärtigen Bereich des Einzelgrundstücks wiesen zum Zeitpunkt der Bestandsauf-

nahme alle Merkmale einer intensiven Beweidung und damit die typische Ausprägung 

eines artenarmen Wirtschaftsgrünlandes (GAy) auf. Hierzu gehören eine sehr kurz ge-

haltene Grasnarbe, ein hoher Anteil beweidungsfester Arten, insbesondere des Deut-

schen Weidelgrases (Lolium perenne), und eine relativ artenarme Ausprägung. Neben 

dem Weidelgras und weiteren typischen Grünlandgräsern wie z.B. Kriechende Quecke 

(Elymus repens), Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Wolliges Honiggras 

(Holcus lanatus) waren teilweise Beweidungszeiger wie Stumpfblättriger Ampfer (Rumex 

obtusifolius) und Gewöhnliche Kratzdistel (Cirsium vulgare) sowie Acker-Wildkräuter und 

Ruderalarten wie z.B. Hirtentäschelkraut (Capsella bursa-pastoris), Vogel-Miere (Stella-

ria media) und Kanadischer Katzenschweif (Erigeron canadensis) vertreten.   

Da auch auf diesen augenscheinlich intensiv genutzten Flächen z.B. auf höher gelege-

nen Stellen und in Randbereichen kleinflächig Bereiche eingestreut waren, in denen die 

Deckung von Begleitarten wie z.B. Rotes Straußgras (Agrostis capillaris) und Herbst-

Löwenzahn (Leontodon autumnalis) höher als 5% war und eine scharfe Abgrenzung sol-

cher Bereiche zu nachweislich artenarmen Teilflächen aufgrund fließender Übergänge 

und der intensiven Nutzung nicht ohne weiteres möglich war, wurden auch diese Grün-

landflächen zur Sicherheit insgesamt in den Biotoptyp mäßig artenreiches Wirt-

schaftsgrünland (GYy) eingeordnet. 

Das Relief der im Plangebiet gelegenen Grünlandflächen ist abgesehen von der kleinen, 

im rückwärtigen Bereich des Einzelgrundstücks gelegenen Parzelle vergleichsweise be-

wegt, ohne jedoch die für Steilhänge typischen Neigungen zu erreichen. Stärkere Nei-

gungen können im Bereich einiger der in der Umgebung gelegenen Grünlandflächen 

gegeben sein, was im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung aufgrund fehlender 

Betroffenheiten nicht näher untersucht wurde.  

In ungenutzten bzw. extensiv gepflegten Straßenrandbereichen haben sich Mischbe-

stände aus ruderalen Grasfluren (RHg) und ruderalen Staudenfluren (RHm) entwi-

ckelt. Typische Arten für solche Bestände sind vor allem konkurrenzkräftige Gräser und 

Wildstauden, darunter Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata), Kriechende Quecke 



Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Salem 

66 

(Elymus repens), Gewöhnlicher Beifuß (Artemisia vulgaris), Giersch (Aegopodium po-

dagraria), Weiße Lichtnelke (Silene alba), Stechender Hohlzahn (Galeopsis tetrahit), 

Weißer Gänsefuß (Chenopodium album), Weiße Taubnessel (Lamium album) u.a. 

Direkt am westlichen Straßenrand befindet sich im Bankettbereich ein schmaler Streifen, 

der von arten- und strukturarmen Rasenflächen (SGr) bewachsen ist. 

Die Straße Kammberg gehört genau wie der direkt östlich benachbarte Fußweg zum 

Biotoptyp der voll versiegelten Straßen/Wege (SVs). 

Auf der Ostseite der Straße befinden sich auf der Höhe des Plangebietes ausschließlich 

Siedlungsbiotope. Es handelt sich vor allem um Einzelhausbebauung (SBe) mit über-

wiegend strukturarmen Gärten (SGz), die in der Regel von intensiv gepflegten Rasen-

flächen und/oder Koniferenbeständen geprägt werden. Im Einzelfall sind auch Gärten 

mit einfacher Struktur und geringem Laubholzanteil (SGo) vorhanden. 

Diese beiden Gartentypen finden sich auch westlich der Straße, hier im Bereich des 

Einzelgrundstücks mit der Haus-Nr. 9, das als Einzel-/Doppelhaus mit Hausgarten 

(SDe) einzuordnen ist. 

Für die naturschutzfachliche Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen werden fol-

gende, allgemein gebräuchliche naturschutzfachliche Kriterien herangezogen: 

▪ Grad der Naturnähe,  

▪ Vorkommen seltener Arten,  

▪ Gefährdung bzw. Seltenheit,  

▪ Vollkommenheit und  

▪ zeitliche Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit. 

Anhand dieser Kriterien erfolgt eine Einstufung der im Untersuchungsgebiet festgestell-

ten Biotoptypen. Für die Einstufung wird eine Skala zu Grunde gelegt, die sechs Wert-

stufen von 0 „ohne Biotopwert“ bis 5 „sehr hoher Biotopwert“ umfasst. 

Tab. 6: Bewertung der Biotoptypen 

Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus  

5 

sehr hoher Biotopwert: 
sehr wertvolle, naturnahe Biotoptypen, 
Reste der ehemaligen Naturlandschaft 
mit vielen seltenen oder gefährdeten 
Arten 

im Plangebiet und in seiner näheren 
Umgebung nicht vorhanden 

 

4 

hoher Biotopwert: 
naturnahe Biotoptypen mit wertvoller 
Rückzugsfunktion, extensiv oder nicht 
mehr genutzt; Gebiet mit lokal heraus-
ragender Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz 

• Feldgehölz  

• Artenreicher Steilhang  
 

 
 

 
 
gem. § 30 (2) 
BNatSchG i.V.m. § 21 
(1) Nr. 5 LNatSchG 
geschützt 
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Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus  

3 

mittlerer Biotopwert: 
relativ extensiv genutzte Biotoptypen 
innerhalb intensiv genutzter Räume 
mit reicher Strukturierung, hoher Ar-
tenzahl und einer, besonders in Ge-
bieten mit hohem Anteil von Arten der 
Wertstufe 4, hohen Rückzugs- 
und/oder Vernetzungsfunktion; Gebiet 
mit lokaler Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz 

• Baumreihe aus heimischen Laub-
bäumen 

• Einzelbäume mittleren Alters 

• Gebüsche aus heimischen Gehölz-
arten (größere Bestände) 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 

niedriger Biotopwert: 
Nutzflächen oder Biotoptypen mit ge-
ringer Artenvielfalt, die Bewirtschaf-
tungsintensität überlagert die natürli-
chen Standorteigenschaften, Vorkom-
men nur noch weniger standortspezifi-
scher Arten; Lebensraum für euryöke 
Arten 
 

• Mäßig artenreiches Wirtschafts-
grünland 

• Sonstige Obstwiese 

• Kleinstgebüsche aus Einzelsträu-
chern 

• ruderale Grasflur (kleinflächige/ li-
neare Bestände) 

• ruderale Staudenflur frischer 
Standorte (kleinflächige/ lineare 
Bestände)  

 

1 

sehr niedriger Biotopwert: 
Biotoptypen ohne Rückzugsfunktion, 
intensiv genutzt, mit überall schnell er-
setzbaren Strukturen; fast vegetati-
onsfreie Flächen, extrem artenarm 
bzw. lediglich für einige wenige eu-
ryöke Arten von Bedeutung  

• Strukturarme oder einfach struktu-
rierte Gärten 

• intensiv gepflegte Rasenflächen 
(strukturarm und artenarm bis mä-
ßig artenreich) 

 

 

0 
ohne Biotopwert: 

überbaute oder vollständig versiegelte 
Flächen  

• vollversiegelte Verkehrsfläche 
(Straße/Weg) 

 

 

 

Im vor allem durch landwirtschaftliche Nutzflächen und in geringerem Umfang durch 

Siedlungs- und Verkehrsflächen geprägten Plangebiet sind keine besonders hochwerti-

gen Biotope vorhanden.  

Als hochwertigster Biotoptyp im Plangebiet ist das Feldgehölz im südlichen Teil einzu-

ordnen. Dieses stellt in den meisten Abschnitten aufgrund seines Standortes auf einer 

steilen Böschung einen artenreichen Steilhang und damit ein geschütztes Biotop dar. 

Als weitere Biotoptypen mittlerer Wertigkeit sind für das Plangebiet die auf der Nordseite 

der Straße Am Kammberg stehende Baumreihe und die im Einzelfall vorhandenen grö-

ßere Gebüsche zu nennen. 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kommen im Untersuchungsgebiet 

nicht vor. Aufgrund der speziellen Standortansprüche der Arten: Kriechender Schei-

berich (Apium repens) (Feuchtwiesen, Ufer), Schwimmendes Froschkraut (Luronium 

natans) (Gewässerpflanze), Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) (Süßwas-

serwatten), Firnisglänzendes Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus) (Moore, Nasswie-

sen, Gewässerufer) ist ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei anhaltender Grünlandnutzung und unter Berücksichtigung einer weiterhin regelmä-

ßigen Pflege würde sich die Pflanzenwelt voraussichtlich unter unveränderten Nutzungs-

voraussetzungen wie bislang weiterentwickeln.  
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b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Durch Umgestaltung des Plangeltungsbereiches kommt es zu einem Verlust der beste-

henden Biotopstypen.  

Bauphase 

Zu den baubedingten Wirkfaktoren gehören u. a. die für den Baubetrieb benötigten, tem-

porären baulichen Anlagen wie Lagerflachen oder Baustelleneinrichtungsflächen. Durch 

Überbauung, Bodenverdichtung und Entfernung von Vegetation geht zumindest zeit-

weise Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren. Die Lage von Baustelleneinrich-

tungsflächen ist noch nicht festgelegt. Die temporäre Flächeninanspruchnahme durch 

den Baubetrieb nimmt die dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch die Bebauung je-

doch lediglich vorweg. 

Die Schadstoffbelastung durch die Emissionen des Baubetriebes wird sich nach dem 

Stand der Technik bei modernen Baumaschinen im üblichen Rahmen halten und daher 

keine merklich nachteiligen Veränderungen an der Vegetation im Umfeld der Baustellen 

hervorrufen. 

Schadstoffeinträge durch Unfälle sind in ihrer Menge nicht abzuschätzen. Möglich sind 

im Wesentlichen Treib-, Kühl- und Schmiermittelverluste der Baumaschinen, deren Aus-

wirkungen jedoch durch einen sach- und fachgerechten Betrieb vermieden werden kön-

nen.  

Bei Baumaßnahmen in der Nähe von Feldgehölzen und Bäumen sind die Gehölze wäh-

rend der Baudurchführung vor Beeinträchtigungen gemäß DIN 18920 zu schützen 

(Schutzabgrenzungen, Baumschutz, je nach Bedarf). Kronentraufbereiche sind nicht zu 

befahren, Bodenmassen und anderes Baumaterial darf in den Kronentraufbereichen 

nicht gelagert werden. Gehölzschnitte und andere erforderliche Maßnahmen der Baum-

pflege erfolgen nach den Empfehlungen der ZTV-Baumpflege. 

Zur Minimierung der Auswirkungen sind nach Beendigung der Bauphase die im Zuge 

der Arbeiten befahrenen unversiegelten Böden wieder tiefgründig aufzulockern und ge-

mäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu entwickeln.  

Nutzungsbedingte Entwicklung 

Bei der Durchführung der Planung kommt es großflächig zu einem Verlust der vorhan-

denen Biotoptypen innerhalb des Plangeltungsbereiches. Hiervon betroffen ist insbeson-

dere mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland.  

Die entlang der Straße Kammberg bestehende Baumreihe bleibt erhalten und wird pla-

nungsrechtlich gesichert.  

Feldhecken weisen grundsätzlich eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung auf und 

unterliegen dem gesetzlichen Schutz nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 

Nr. 4 LNatSchG. Der Bebauungsplan sieht den Erhalt des an der südlichen Plangebiets-

grenze befindlichen Feldhecke vor. Zur Sicherung der Funktion der Feldhecke wird in-

nerhalb der Grünfläche ein 5,0 m breiter Schutzstreifen festgesetzt. Dieses Schutzberei-

ches ist von gärtnerischer oder sonstiger Nutzung sowie von baulichen Anlagen, 
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Aufschüttungen und Abgrabungen freizuhalten und als naturnaher, feldrainartiger Wild-

krautstreifen zu entwickeln, 1 x jährlich, frühestens ab dem 15. Juli des Jahres, zu mähen 

(inkl. Abfuhr des Mähgutes) auf Dauer zu erhalten. Der Schutzstreifen ist zusätzlich ab-

zuzäunen (Höhe des Zaunes ≤ 1,50 m). Hierbei ist eine Durchgängigkeit für Kleinsäuger 

und Amphibien zu gewährleisten. Die geplante Bebauung weist zudem einen Abstand 

von 10,0 m gegenüber der geplanten freiwachsenden Hecke auf.  

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Bei Baumaßnahmen in der Nähe von Bäumen sind die Bäume während der Baudurch-

führung vor Beeinträchtigungen gemäß DIN 18920 zu schützen (Schutzabgrenzungen, 

Baumschutz, je nach Bedarf). Kronentraufbereiche sind nicht zu befahren, Bodenmas-

sen und anderes Baumaterial darf in den Kronentraufbereichen nicht gelagert werden. 

Gehölzschnitte und andere erforderliche Maßnahmen der Baumpflege erfolgen nach 

den Empfehlungen der ZTV-Baumpflege. 

Landschaftseingrünung 

An der nördlichen und östlichen Grenze des Plangebietes wird zur Eingrünung ein Ge-

hölzstreifen festgesetzt. Dieser soll als freiwachsende Hecke mit einer Breite von 10,0 m 

mit standortangepassten und gebietseigenen Baum- und Straucharten aus dem Vor-

kommensgebiet 1 „Norddeutsches Tiefland“ gemäß Pflanzliste des Bebauungsplanes 

bepflanzt werden. Die Anpflanzung wird zum Schutz vor Verbiss während einer 3-jähri-

gen Anwuchspflege eingezäunt. Zum Schutz der Maßnahmenfläche ist diese langfristig 

gegenüber der angrenzenden Wohnnutzung durch einen Zaun abzugrenzen.  

Innerhalb der Fläche sind baulichen Anlagen, Aufschüttungen und Abgrabungen, Anla-

gen zur Geländeabstützung als Stützmauern, Winkelstützmauern, Winkelelemente und 

Gabionen, etc. und Einfriedungen (mit Ausnahme der Artenschutzrechtlichen Vermei-

dungsmaßnahmen und der Einfriedung gegenüber der Wohnnutzung) nicht zulässig. 

Begrünung 

Zur Eingrünung des Plangebiet ist je 300 m² Grundstücksfläche mindestens ein stand-

ortheimischer Obstbaum gemäß Pflanzliste zu pflanzen. Somit wird eine gleichmäßige 

Mindestpflanzung von Bäumen in den Gärten über das ganze Plangebiet sichergestellt.  

Straßenbäume 

Zur Sicherung einer straßenbegleitenden Eingrünung und der gestalterischen Aufwer-

tung des öffentlich wahrnehmbaren Straßenraumes werden die entlang der Straße 

Kammberg vorhandenen Bäume planungsrechtlich zum Erhalt festgesetzt.  

Vorgartenflächen 

Zum Schutz des Artenreichtums und des Mikroklimas ist es Ziel des Bebauungsplanes 

die Bepflanzung und Begrünung der Vorgartenflächen zu steuern.  

Das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung in den Vorgärten 

ist hierbei ein wichtiger Baustein zum Schutz des Klimas und stellt hieraus auch eine 

Anpassungsmaßnahme an die Folgen des Klimawandels dar.  
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Dabei ist zu ergänzen, dass Vorgärten auch zur Auflockerung und Gestaltung des Orts- 

und Straßenbildes in Baugebieten erforderlich sind. Pflanzen senken Temperaturen 

durch Beschattung und Verdunstungskälte, filtern Staub und Lärm, nehmen Kohlendi-

oxyd auf, spenden Sauerstoff, verbessern den Wasserhaushalt und dienen somit der 

Gesundheit aller Bürger:innen.  

Auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird daher festgesetzt, dass die Vorgärten 

je Grundstück zu mindestens 50 % als Vegetationsflächen (z. B. Rasen, Gräser, Stau-

den, Kletterpflanzen, Gehölze) anzulegen und dauerhaft zu erhalten sind. Kombinatio-

nen mit natürlich vorkommenden mineralischen Feststoffen (z. B. Kies, Bruchsteine, 

Bruchsteinmauer) sind bis zu einem Drittel der Vegetationsflächen zulässig. In den Ve-

getationsflächen ist nur die Verwendung von offenporigen, wasserdurchlässigen Materi-

alien zulässig. Dies gilt auch innerhalb des Bodenaufbaus. Wasserundurchlässige 

Sperrschichten wie z. B. Abdichtbahnen sind unzulässig. Als Vorgarten gilt die Fläche 

zwischen der erschließungsseitigen Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie. Aus-

genommen von dieser Festsetzung sind die bauordnungsrechtlich erforderlichen Flä-

chen für Stellplätze sowie deren Zufahrten.  

Tab. 7:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Bei Baumaßnahmen in der Nähe 

von Bäumen sind die Bäume wäh-

rend der Baudurchführung vor Be-

einträchtigungen gemäß DIN 18920 

zu schützen (Schutzabgrenzungen, 

Baumschutz, je nach Bedarf). Kro-

nentraufbereiche sind nicht zu be-

fahren, Bodenmassen und anderes 

Baumaterial darf in den Kronentrauf-

bereichen nicht gelagert werden. 

Gehölzschnitte und andere erforder-

liche Maßnahmen der Baumpflege 

erfolgen nach den Empfehlungen 

der ZTV-Baumpflege. 

▪ Schutz nachteiliger Auswirkungen auf den Einzel-

baum- und Gehölzbestand  

▪ Festsetzung des Gehölzbestandes  ▪ Langfristiger Erhalt  

Minimierungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzung einer  

Landschaftseingrünung 

▪ Ersatzstandort für die Pflanzen- und Tierwelt 

▪ Festsetzung einer Mindesteingrü-

nung von Baugrundstücken  

▪ Ersatzstandort für die Pflanzen- und Tierwelt 
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Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzung einer Mindestbepflan-

zung der Vorgartenflächen  

▪ Ersatzstandort für die Pflanzen- und Tierwelt 

▪ Erhalt einer Mindestfläche, welche nicht versie-

gelt werden darf 

Eingriffsbilanz 

Nach der Ermittlung und Bewertung von erheblichen Beeinträchtigungen durch die ge-

planten Eingriffe sind unter Anwendung der Anlage „Hinweise zur Anwendung der na-

turschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ des Runder-

lasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ im Plan-

geltungsbereich Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz betroffen. 

Die Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut 

Pflanzen werden multifunktional mit den Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachtei-

liger Auswirkungen auf das Schutzgut Boden bilanziert.  

Die innerhalb des Plangebietes befindlichen hochwertigeren Biotopbestände des arten-

reiche Steilhanges und das Feldgehölz, welche nach § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m § 21 

Abs. 1 Nr. 5 LNatSchG geschützt sind, bleiben erhalten und werden zudem planungs-

rechtlich gesichert.  

c) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich  

Durch die Umnutzung der Fläche für die Landwirtschaft hin zu einer Fläche für ein Wohn-

gebiet sind erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und biologi-

sche Vielfalt zu erwarten. Der Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen erfolgt in 

Zusammenhang mit dem Schutzgut Boden. 

9.3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

a) Ausgangssituation 

Zur Beurteilung der Flora und Fauna im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde durch 

ein Artenschutzgutachten mit FFH-Verträglichkeitsstudie9 erarbeitet.  

Zur Ermittlung des potenziellen Bestands wurde eine faunistische Potenzialanalyse für 

die ausgewählten Arten(-gruppen) vorgenommen. Diese ist ein Verfahren zur Einschät-

zung der möglichen aktuellen faunistischen Besiedlung von Lebensräumen unter Be-

rücksichtigung der lokalen Besonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen Beein-

trächtigungen. Eigene Kartierungen wurden nicht durchgeführt. 

Es werden nicht alle Tiergruppen betrachtet, sondern insbesondere die in diesem Fall 

vor allem die artenschutzrechtlich bedeutsamen europäischen Vogelarten (Brut- und 

Rastvögel) und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

 
9 BBS-Umwelt Biologen und Umweltplaner, Gemeinde Salem, Bebauungsplan Nr. 13 „Kammberg“, Fach-

beitrag Artenschutz und FFH-Verträglichkeitsstudie, Stand 12.02.2026 
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Die hier potenziell vorkommenden Tierarten werden aus der Literatur und eigenen Kar-

tierungen in vergleichbaren Lebensräumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ih-

rer Vernetzung und des Bewuchses werden Rückschlüsse auf die potenziell vorkom-

mende Fauna gezogen. Außerdem erfolgte eine Abfrage des Artenkatasters Schleswig-

Holstein im Februar 2025. Zusätzlich wurden Rastvogeldaten der gängigen Beobach-

tungsportale wie Naturgucker und Ornitho ausgewertet sowie Monitoringdaten der Orni-

thologischen Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein und Hamburg abgefragt. 

Nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Tierarten  

Fledermäuse  

Gemäß der Verbreitungskarten des Landes können neun Fledermausarten im Bereich 

Salem vorkommen; davon wurden sechs Arten im weiteren Umfeld des Vorhabenortes 

nachgewiesen. Die stark waldgebundene Große Bartfledermaus wird als vereinzelte 

Durchzügler angenommen, da der Eingriffsraum zwischen einem größeren Waldgebiet 

und dem Salemer See liegt, der ein wichtiges Nahrungshabitat darstellen. Folgende Fle-

dermausarten kommen damit potenziell innerhalb des Wirkraums vor: Braunes Langohr, 

Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Mückenfledermaus, 

Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus.  

Die Flächeninanspruchnahme erfolgt im Bereich einer Streuobstwiese mit älteren, aber 

sehr schütteren Obstbäumen, hier werden maximal Tagesquartiere angenommen, für 

die anderen gehölzbewohnenden Arten sind Wochenstuben in der Lindenallee an der 

Straße nicht auszuschließen. 

Als nachtaktive und insektenfressende Tiere schlafen Fledermäuse tagsüber und nutzen 

dafür kleinste Spalten in Gehölzen oder Gebäuden als Quartier. In der der kalten Jah-

reszeit werden überwiegend frostfreie Fels- und Baumhöhlen oder feuchte Keller und 

Stollen genutzt. Die Dunkelheit insbesondere im Bereich des Quartierszugangs ist es-

sentiell. Viele Fledermausarten wie Breitflügel- und Mückenfledermaus haben sich auf 

Gebäude als Quartiere spezialisiert, andere, wie der Abendsegler oder die Zwergfleder-

maus, sind opportunistischer und nutzen sowohl Gebäude als auch Höhlenbäume. 

Zur Nahrungsaufnahme suchen Fledermäuse z.B. Gehölzbestände, insektenreiches Of-

fenland und Gärten sowie Wasserflächen auf, wobei die verschiedenen Arten unter-

schiedliches Jagdverhalten aufweisen. Um zwischen Quartier und Jagdhabitat zu wech-

seln, nutzen viele Arten tradierte Flugrouten. Kleinfledermäuse fliegen und jagen dabei 

hauptsächlich strukturgebunden, z.B. entlang von Baumreihen und Saumstrukturen. 

Größere Arten jagen auch im Offenland und fliegen z.T. in größerer Höhe (Baumkronen-

höhe ca. 30 m) in ihre Jagdgebiete. Kronenbereiche von Gehölzen, Altholzbestände und 

Gewässer sind in der Regel besonders insektenreich und damit wichtige Nahrungshabi-

tate. Waldbewohnende Fledermäuse sind sehr lichtempfindlich, während andere Arten 

durch Lichtkegel angezogene Insekten aktiv bejagen, bis dieses kurzzeitige Überange-

bot an Nahrung aufgrund des Staubsaugereffekts nicht mehr vorhanden ist. 
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Weitere nach Anhang IV der FFH-RL geschützte Säugetiere 

Gemäß MELUND (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des 

Landes Schleswig-Holstein) und Artenkatasters Schleswig-Holstein wurde der Fischotter 

(Lutra lutra) am Salemer See und Schaalseekanal sowie an den Gewässern des Sale-

mer Moores und Umgebung (z.B. Schwarze Kuhle, Plötschersee, Garrensee, Ruschen-

see) nachgewiesen. Die Art benötigt besonders störungsarme Versteck- und Wurfplätze 

an vom Menschen nicht genutzte und überformte Uferabschnitte. Dort werden natürliche 

Uferhöhlungen oder in selbst gegrabenen Erdhöhlen, deren Zugang meist unter Wasser 

liegt, genutzt. Im Bereich des Plangebietes ist die Art nicht zu erwarten, da geeignete 

Gewässer fehlen. Auch eine Wanderung durch das plante Plangebiet ist daher sehr un-

wahrscheinlich, da sich die Art auch bei ihren Wanderungen an Gewässerufern orien-

tiert. 

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) kann gemäß Verbreitungsgebiet (MELUND) 

vorkommen. Aufgrund fehlender Habitateignung und fehlender Nachweise im Artkatas-

ter Schleswig-Holstein wird ein Vorkommen der Haselmaus am Vorhabenort nicht ange-

nommen, sie könnte aber in den Knicks der Umgebung (Wirkraum) vorkommen. 

Für die weiteren in Schleswig-Holstein nachgewiesenen und nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie geschützte Säugetierarten (Biber, Schweinswal, Wolf, Nordische Birkenmaus) 

können residente Vorkommen aufgrund ihres aktuellen Verbreitungsgebietes, fehlenden 

Nachweisen aus dem Artkataster sowie ungeeigneter Habitatbedingungen ausgeschlos-

sen werden. 

Nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Amphibien und Reptilien 

Gemäß MELUND und Artkataster des Landesamt für Umwelt (LfU) können der Nördliche 

Kammmolch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Moorfrosch und Rotbauchunke 

als nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Amphibien aufgrund ihrer aktuellen 

Verbreitung potenziell im Wirkraum vorkommen. 

Im Untersuchungsgebiet ist ein Gewässer vorhanden, es wurde als Sonstiger Graben 

(FGy) kartiert. Es ist aufgrund von Beschattung und Wasserführung nicht als Laichge-

wässer für die genannten, nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Amphibien-

arten geeignet. Der Nachweis eines Laubfrosches nördlich des Untersuchungsgebietes 

ist nicht aktuell (Jahr 1933). Eine Eignung der dort verorteten Gewässer als Fortpflan-

zungsgewässer für diese Art ist ebenfalls nicht mehr gegeben. Möglicherweise sind je-

doch Landlebensräume des Kammmolchs, der Rotbauchunke und des Moorfrosches, 

die im FFH–Gebiet vorkommen, im Wirkraum vorhanden. Diese sind im Bereich der 

Pferdekoppel (Flächeninanspruchnahme) aufgrund der intensiven Nutzung auszuschlie-

ßen, können sich aber in den Gehölzen, in den Gärten und auf der Streuobstwiese (Flä-

cheninanspruchnahme) befinden. 

Für die Zauneidechse ist aufgrund der generell eher sandigen Bodenverhältnisse ein 

Lebensraumpotenzial vorhanden. Vorkommen in der Umgebung sind laut Artkatasterda-

ten aktuell nur von der Seestraße in Salem bekannt (Einzeltier 2022), es existieren au-

ßerdem lediglich ein Altnachweis aus dem Jahr 1984 südlich der Schwarzen Kuhle und 
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ein Altnachweis aus dem Jahr 1965 im Salemer Moor. Die Art ist daher aktuell im Unter-

suchungsgebiet nicht gänzlich auszuschließen. 

Weitere nach Anhang IV FFH-RL geschützte Arten 

Ein Vorkommen von nach Anhang IV der FFH-RL geschützten Insekten wie Nachtker-

zenschwärmer, Heldbock, Eremit, Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer, Eurasische 

Keulenjungfer Große Moosjungfer, Grüne Mosaikjungfer, Zierliche Moosjungfer und von 

nach Anhang IV der FFH-RL geschützten Süßwassermollusken wie Kleine Flussmu-

schel und Zierliche Tellerschnecke wird aufgrund ungeeigneter Lebensraumausstattung 

und/oder fehlender Nachweise im Artenkataster in den definierten Wirkräumen ausge-

schlossen. Zwei der genannten Arten, die Große Moosjungfer und der Breitflügel-Tauch-

käfer kommen bzw. kamen im FFH-Gebiet vor, sind jedoch im Untersuchungsraum nicht 

zu erwarten. 

Europäische Vogelarten 

Brutvögel 

Am Vorhabenort sind vor allem Gehölzhöhlen- und Nischenbrüter wie Blaumeise, Kohl-

meise und Gartenbaumläufer, Gehölzfreibrüter wie Amsel, Garten-, Klapper-, Mönchs-

grasmücke, Gelbspötter, Heckenbraunelle, Ringeltaube oder Zaunkönig und Brutvögel 

menschlicher Bauten wie Bachstelze, Grauschnäpper, Hausrotschwanz und Haussper-

ling zu erwarten. Im Wirkraum können bodennah brütende Vögel der Gras- und Stau-

denflur und gehölzgebundene Bodenbrüter wie Rotkehlchen und Schwarzkehlchen Re-

viere besetzen und weitere Arten das Gebiet als Teil ihres Nahrungsraums nutzen. Auf-

grund der kleinflächigen Gliederung der an das Plangebiet angrenzenden Grünlandflä-

chen und des hügeligen Reliefs ist als Offenlandbrüter höchstens der Wiesenpieper in 

den feuchten Senken anzunehmen. An den Gewässerrändern können auch häufige und 

ungefährdete Arten wie Stockente und Rohrammer brüten und die Teichralle als Nah-

rungsgast auftreten. 

Die Monitoring-Kartierung der Brutvögel in Vogelschutzgebieten 2013 - 2018 zeigt, dass 

für das Gebiet relevanten Arten nicht als Brutvögel im Wirkraum und näheren Umfeld 

des Vorhabens auftreten. Dies ist aufgrund der vorhandenen Nutzungen und Biotopty-

pen auch weiterhin nicht zu erwarten. 

Auch die Monitoring-Kartierung der Brutvögel im EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Ge-

biet“ aus dem Jahr 2023 ergibt außer dem Star keine weiteren wertgebenden Arten (Ar-

ten Anhang I VSchRL und Rote Liste-Arten sowie weitere besondere Arten, keine voll-

ständige Arterfassung) im Untersuchungsraum. 

Nahrungsgäste / Ruhegäste / Rastvögel 

Das Vorhabengebiet dürfte aufgrund der überwiegend intensiven Nutzung als Pferde-

weide als Nahrungsfläche nur von untergeordneter Bedeutung sein und höchstens einen 

kleinen Teil des Nahrungsreviers ausmachen. Für Rastvögel, die offene und gut einseh-

bare Flächen benötigen, sind die Flächen aufgrund der kleinflächigen Gliederung (relativ 

dichtes Knicknetz) der an das Plangebiet angrenzenden Grünlandflächen und des hü-

geligen Reliefs nicht geeignet. Die Auswertung der Daten der Ornithologische 



PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

75 

Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. (OAG SH) aus den letz-

ten 10 Jahren im Zeitraum von Anfang November bis Ende März ergab keine Beobach-

tung von rastenden Schwänen, Gänsen oder Kranichen innerhalb des Untersuchungs-

gebietes. Die Daten der einschlägigen Naturbeobachtungsportale wie Naturgucker und 

Ornitho bestätigen diese Einschätzung. 

Die Berichte der OAG SH zeigen, dass die sich die hauptsächlich genutzten Nahrungs-

flächen von Sing- und Zwergschwänen im Schaalseegebiet weiter östlich bzw. nordöst-

lich (Bereich Kittlitz, Mustin) befinden. 

Die Abfrage beim LfU zum Sachstand der Kartierungen im SPA Schaalsee-Gebiet ergab, 

dass für dieses Gebiet keine Kartierungen/Berichte zu den Rastvögeln vorliegen. Das 

Monitoringprogramm für das UNESCO-Biosphärenreservat Schaalsee umfasst nur die 

Kontrolle der Kranichschlafplätze und Erfassung (Sichtbeobachtungen) der Wasservö-

gel in der Zeit von September bis April jeweils Mitte des Monats an bundesweit festge-

legten Zählterminen mit vorgegebenen Zählbögen und an ausgewählten Seen im Ge-

biet, nicht jedoch die Feldfluren. 

Weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen) 

Säugetiere 

Weitere häufige Säugetiere wie Igel, Spitzmäuse, Eichhörnchen oder Marder sind im 

Untersuchungsgebiet zu erwarten. Der Vorhabenort selber hat aufgrund der überwie-

gend intensiven Nutzung höchstens allgemeine Bedeutung für die genannten Arten. Der 

als Abschirmung zum FFH-Gebiet geplante Gehölzsaum führt zu einer Aufwertung des 

Gebiets für Kleinsäuger. 

Amphibien und Reptilien 

Im Bereich Salemer Moor wurden Grasfrosch, Erdkröte, Teichfrosch, Bergmolch und 

Teich-molch nachgewiesen. Laichgewässer für diese Arten existieren im Wirkraum nicht, 

es sind aber Landlebensräume in den feuchten Senken, Gehölzen, Gärten und auf der 

Streuobstwiese zu erwarten. Aufgrund des Fehlens von Laichgewässern und der über-

wiegend intensiven Nutzung ist von einer höchstens allgemeinen Bedeutung des Unter-

suchungsgebietes für Amphibien auszugehen. 

An Reptilien kommen im Salemer Moor und seiner Umgebung Blindschleiche, Kreuzot-

ter, Ringelnatter und Waldeidechse vor. Im Wirkraum sind die Waldeidechse an trocke-

nen und sonnigen Säumen und gegebenenfalls die Ringelnatter in den feuchten Senken 

bzw. in Gewässernähe anzunehmen. Eine besondere Bedeutung des Untersuchungs-

gebiets für Reptilien ist aufgrund der überwiegend intensiven Nutzung nicht anzuneh-

men. 

Fische und Neunaugen 

Fische und Neunaugen sind in dem stark verlandeten und möglicherweise nur temporär 

wasserführenden Graben nördlich des Plangebietes nicht zu erwarten. 
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Insekten 

Es wurde im Wirkraum an dem nördlich des Plangebiets liegenden Gewässer gemäß 

Artenkataster LfU14 Libellenarten: Hufeisenazurjungfer, Gemeine Becherjungfer, Gro-

ßes Granatauge, Große Pechlibelle, Blaugrüne Mosaikjungfer, Herbstmosaikjungfer, 

Große Königslibelle, Falkenlibelle, Glänzende Smaragdlibelle, Großer Blaupfeil, Blutrote 

Heidelibelle, Große Heidelibelle, Gemeine Heidelibelle und Schwarze Heidelibelle vor-

gefunden. Es handelt sich ausschließlich um häufige und ungefährdete Arten. Die Daten 

sind allerdings veraltet (aus dem Jahr 1995). Aktuell dürfte das weitgehend zugewach-

sene und wahrscheinlich zeitweise trockenfallende Gewässer für die meisten der ge-

nannten Arten nicht mehr geeignet sein. Insgesamt ist von einer nur allgemeinen Bedeu-

tung des Untersuchungsgebietes für Insekten auszugehen, da blüten- und totholzreiche 

Strukturen weitgehend fehlen.  

Weichtiere 

In den Bereichen Salemer Moor und Schaalsee existieren Nachweise der Bauchigen 

Windel-schnecke und der Sumpfwindelschnecke. Der Graben im Wirkraum ist mit 

seiner stark beschatteten Uferzone und dem Fehlen eines entsprechenden Bewuch-

ses nicht für Windelschnecken geeignet. Eine besondere Bedeutung des Untersu-

chungsraums für Mollusken ist nicht gegeben. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Unter Berücksichtigung einer weiterhin regelhaften Pflege des Grünlandes würden sich 

die Tiere / Arten- und Lebensgemeinschaften voraussichtlich unter unveränderten Nut-

zungsvoraussetzungen wie bislang weiterentwickeln.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Tierarten 

Fledermäuse 

Der Untersuchungsraum befindet sich am Rande eines Siedlungsbereiches mit Gebäu-

den, Gärten und Gehölzen, die von Fledermäusen in verschiedenster Art und Weise 

genutzt werden können. Für die Erschließung der Grundstücke müssen voraussichtlich 

keine Bäume entfernt werden, jedoch werden die schütteren Obstbäume auf der Streu-

obstwiese gefällt. Tötungen einzelner Tiere und Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten sind daher in der Bauphase eher unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich auszu-

schließen. 

Während der Bauarbeiten könnten Tiere, die sich in Gebäuden oder Gehölzen des Un-

tersuchungsraums aufhalten, durch Lärm, Erschütterungen oder Beleuchtung bei Nacht-

arbeiten gestört werden, was den Erhalt lokaler Populationen beeinträchtigen kann. Eine 

erhebliche Störung ist aufgrund der Vorbelastungen durch die angrenzenden Siedlungs-

strukturen jedoch auszuschließen. 

Es können Tiere von Irritationen durch künstliches Licht oder ein verändertes Land-

schaftsbild betroffen sein. 
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Weitere Säugetiere  

Die Haselmaus ist in den Gehölzen in der Umgebung des Vorhabenortes nicht auszu-

schließen. Da diese bis auf einzelne Obstbäume und eine einzelne Haselsträucher er-

halten werden, ist sowohl ein Töten oder Verletzen von Tieren in der Bauphase als auch 

ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuschließen. Durch die Abgrenzung 

des Plangebiets gegenüber dem angrenzenden Grünland durch eine Bepflanzung mit 

Sträuchern werden eher weitere Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschaffen als zer-

stört. Erhebliche Störungen, die den Erhaltungszustand der lokalen Populationen ver-

schlechtern, sind sowohl in der Bau- als auch Anlagen- und Betriebsphase mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

Es sind keine Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz zu erwarten.  

Amphibien  

Sowohl Kammmolch als auch Laubfrosch und Moorfrosch können unterschiedliche Be-

reiche des Untersuchungsgebietes ganzjährig als Landlebensraum und Wanderkorridor 

nutzen. Die Rotbauunke entfernt sich in der Regel nicht so weit von ihren Fortpflanzungs-

gewässern wie die erstgenannten Arten. Laichgewässer aller genannten Arten sind nicht 

betroffen. 

Der Landlebensraum wird durch die Gehölzpflanzungen aufgewertet. Allerdings können 

Tötungen der Arten während der Wanderung zwischen Landlebensraum und Laichge-

wässer nicht ausgeschlossen werden, wenn die Bauarbeiten während der Laichplatz-

wanderung stattfinden. Erhebliche Störungen, die den Erhaltungszustand der lokalen 

Populationen verschlechtern, sind sowohl in der Bau- als auch Anlagen- und Betriebs-

phase mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

Reptilien 

Die Zauneidechse kann schütter bewachsene Flächen im Untersuchungsgebiet (sowohl 

im Bereich der Flächeninanspruchnahme als auch im Wirkraum) als Lebensraum nut-

zen.  

Die Bebauung kann zu einer Tötung von Tieren in der Bauphase und zu einem Lebens-

raumverlust führen. Erhebliche Störungen, die den Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lationen verschlechtern, sind sowohl in der Bau- als auch Anlagen- und Betriebsphase 

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

Europäische Vogelarten 

Für die ungefährdeten europäischen Vogelarten werden gildenbezogene Betrachtungen 

durchgeführt. Die Brutvögel der Gehölze und Nischenbrüter der Gilden 1 und 2 werden 

zusammengefasst betrachtet, da sich ihre Habitatansprüche in den Wirkräumen räum-

lich gleichen. Für einige gefährdete Brutvogelarten erfolgt die Relevanzprüfung im Rah-

men einer Einzelbetrachtung. Eine Einzelartbetrachtung wird ebenfalls für Koloniebrüter 

wie Haussperling und Dohle, aber auch für Arten des Anhangs I der EG-VSchRL erfor-

derlich. 
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Brutvögel der Gehölze (Gehölzhöhlen-, Gehölzfrei- und Nischenbrüter)  

Im Rahmen des Vorhabens kann es baubedingt durch Lärm und Bewegung auf der Bau-

stelle mit anschließender Brutaufgabe sowie durch Entfernung von Gehölzen zu Tötun-

gen und Verletzungen von Brutvögeln kommen. Verluste von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten sind aufgrund des geringen Verlustes von Sträuchern und Bäumen und dem 

Ersatz durch eine Gehölzpflanzung zur freien Landschaft hin nicht festzustellen. Ein Ver-

lust bzw. eine Entwertung von Nahrungsflächen in der Anlagenphase ist aufgrund der 

Kleinflächigkeit des Plangebietes, der intensiven aktuellen Nutzung als Pferdeweide und 

der vielfältigen Struktur der nördlich angrenzenden Flächen nicht anzunehmen. Störun-

gen durch die Wohnnutzung ist nicht relevant und erheblich, da die Grundstücke durch 

einen Gehölzstreifen gut gegenüber den angrenzenden Flächen abgeschirmt sind und 

somit vor allem die Bewegung von Menschen in den Gärten für Brutvögel auf den an-

grenzenden Flächen nicht sichtbar sind. 

Bodennah brütende Vögel der Gras- und Staudenflur und Bodenbrüter  

(gehölzgebunden)  

Im Rahmen des Vorhabens kann es baubedingt durch Lärm und Bewegung auf der Bau-

stelle mit anschließender Brutaufgabe sowie durch Baufeldfreimachung zu Tötungen 

und Verletzungen von Brutvögeln kommen. Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Ein Verlust bzw. eine Entwertung 

von Nahrungsflächen in der Anlagenphase ist aufgrund der Kleinflächigkeit des Plange-

bietes, der intensiven aktuellen Nutzung als Pferdeweide und der vielfältigen Struktur 

der nördlich angrenzenden Flächen nicht anzunehmen. Störungen durch die Wohnnut-

zung ist nicht relevant und erheblich, da die Grundstücke durch einen Gehölzstreifen gut 

gegenüber den angrenzenden Flächen abgeschirmt sind und somit vor allem die Bewe-

gung von Menschen in den Gärten für Brutvögel auf den angrenzenden Flächen nicht 

sichtbar sind. 

Offenlandbrüter 

Durch die Baufeldfreimachung sind keine Brutplätze des Wiesenpiepers betroffen. Di-

rekte Tötungen einzelner Tiere und der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

sind daher auszuschließen. 

Während der Bauarbeiten könnten Wiesenpieper, die auf Flächen des indirekten Wirk-

raums brüten, durch Lärm, Erschütterungen oder Bewegung von Menschen auf der Bau-

stelle gestört werden, was den Erhalt lokaler Populationen beeinträchtigen könnte. Das 

Plangebiet selbst kann Brutplätze auf angrenzenden Flächen entwerten, da Offenland-

brüter ein Meideverhalten gegenüber höheren Strukturen zeigen. Es kann außerdem zu 

einem Verlust oder einer Entwertung von Nahrungsflächen in der Anlagenphase. Stö-

rungen durch Lärm und Bewegung auf den Grundstücken sind nicht anzunehmen, da 

das Plangebiet durch einen Gehölzsaum gegenüber der Umgebung gut abgeschirmt 

wird. 



PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

79 

Ungefährdete Brutvögel menschlicher Bauten 

Brutplätze von ungefährdeten Brutvögeln menschlicher Bauten werden nicht in An-

spruch genommen, Tötung und Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist daher 

auszuschließen. Erhebliche Störungen sind aufgrund der Entfernung zum Bauort und 

der Störungstoleranz der betroffenen Arten nicht anzunehmen. Störungen durch Lärm 

und Bewegung auf den Grundstücken sind nicht anzunehmen, da die genannten Arten 

als Kulturfolger wenig störungsempfindlich sind. 

Ungefährdete Brutvögel der Binnengewässer inkl. Röhrichtbrüter 

Brutplätze von ungefährdeten Brutvögeln der Binnengewässer einschließlich Röhricht-

brüter werden nicht in Anspruch genommen, Tötung und Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten ist daher auszuschließen. Erhebliche Störungen in der Bauphase und 

später bei der Nutzung der Grundstücke sind aufgrund der Entfernung der Gewässer 

zum Bauort nicht anzunehmen. 

Neuntöter 

Brutplätze des Neuntöters werden nicht in Anspruch genommen, Tötung und Verlust von 

Fort-pflanzungs- und Ruhestätten durch die Baufeldfreimachung ist daher auszuschlie-

ßen. Erhebliche Störungen am Brutplatz sind nicht anzunehmen, da eine Abschirmung 

der Vorhabenfläche gegenüber dem FFH-Gebiet durch einen Gehölzstreifen geplant ist. 

Das Plangebiet stellt aufgrund der überwiegend intensiven Nutzung auch keinen essen-

tiellen Teil des möglichen Nahrungsrevieres dar. 

Star 

Brutplätze des Stars werden nicht in Anspruch genommen, Tötung und Verlust von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten durch die Baufeldfreimachung ist daher auszuschließen. 

Erhebliche Störungen am Brutplatz sind nicht anzunehmen, da sich die Brutplätze nicht 

in Gehölzen angrenzend an die überplanten Flächen befinden und eine Abschirmung 

der Vorhabenfläche gegenüber dem FFH-Gebiet durch einen Gehölzstreifen geplant ist. 

Das Plangebiet stellt aufgrund der überwiegend intensiven Nutzung auch keinen essen-

tiellen Teil des möglichen Nahrungsrevieres dar. 

Rebhuhn 

Brutplätze des Rebhuhns werden nicht in Anspruch genommen, Tötung und Verlust von 

Fort-pflanzungs- und Ruhestätten durch die Baufeldfreimachung ist daher auszuschlie-

ßen. Erhebliche Störungen am Brutplatz sind nicht anzunehmen, da sich die Brutplätze 

nicht in Stauden-fluren angrenzend an die überplanten Flächen befinden und eine Ab-

schirmung der Vorhabenfläche gegenüber dem FFH-Gebiet durch einen Gehölzstreifen 

geplant ist. Das Plangebiet stellt aufgrund der überwiegend intensiven Nutzung auch 

keinen essentiellen Teil des möglichen Nahrungsrevieres dar. 

Dohle 

Brutplätze von Dohlen werden nicht in Anspruch genommen, Tötung und Verlust von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baufeldfreimachung ist daher auszuschlie-

ßen. Erhebliche Störungen am Brutplatz sind aufgrund der Entfernung zum Bauort und 
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der Störungstoleranz der Dohle nicht anzunehmen. Das Plangebiet steht während und 

nach Ende der Bauarbeiten weiterhin als Nahrungsfläche zur Verfügung. 

Mauersegler 

Brutplätze von Mauerseglern werden nicht in Anspruch genommen, Tötung und Verlust 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baufeldfreimachung ist daher auszu-

schließen. Erhebliche Störungen am Brutplatz sind aufgrund der Entfernung zum 

Bauort und der Störungstoleranz der Mauersegler nicht anzunehmen. Das Plangebiet 

steht während und nach Ende der Bauarbeiten weiterhin als Nahrungsfläche zur Verfü-

gung. 

Mehlschwalbe 

Brutplätze von Mehlschwalben werden nicht in Anspruch genommen, Tötung und Ver-

lust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baufeldfreimachung ist daher aus-

zuschließen. Erhebliche Störungen am Brutplatz sind aufgrund der Entfernung zum 

Bauort und der Störungstoleranz der Mehlschwalbe nicht anzunehmen. Das Plangebiet 

steht während und nach Ende der Bauarbeiten weiterhin als Nahrungsfläche zur Verfü-

gung. 

Rauchschwalbe  

Brutplätze von Rauchschwalben werden nicht in Anspruch genommen, Tötung und Ver-

lust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baufeldfreimachung ist daher aus-

zuschließen. Erhebliche Störungen am Brutplatz sind aufgrund der Entfernung zum 

Bauort und der Störungstoleranz der Rauchschwalbe nicht anzunehmen. Das Plange-

biet steht während und nach Ende der Bauarbeiten weiterhin als Nahrungsfläche zur 

Verfügung. 

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-01  

Bauzeitenregelung für baumbewohnende Fledermäuse (nur bei Fällung von Bäumen)  

▪ nur Tagesquartierpotenzial (≥ 0,2 m Stammdurchmesser):   

Fällung außerhalb der Sommerquartierzeit der Fledermäuse, d.h. Durchführung die-

ser Eingriffe zwischen 01. Dezember und 28./29. Februar.  

▪ Wochenstuben- und Winterquartierpotenzial (≥ 0,3 m Stammdurchmesser):   

Überprüfung auf das Vorhandensein von Höhlen durch Klettereinsatz. Falls keine 

Quartiereignung besteht, ist das Fällen zwischen 01.Dezember und 28.Februar mög-

lich. Falls eine Winterquartiernutzung möglich ist (entsprechende Höhlen vorhanden), 

weiter mit Schritt 2.)  

2) Falls dies nicht möglich ist, durch Klettereinsatz. Falls keine Eignung besteht, ist 

das Fällen zwischen 01.12. und 28.02. möglich Falls eine Eignung besteht (ent-

sprechende Höhlen vorhanden), ist zusätzlich CEF-Maßnahme (CEF-01) erfor-

derlich.  
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2.)  Im Herbst (September / Oktober) vor dem Eingriff Kontrolle auf Besatz (ggf. mit-

tels Endoskopie).  

3)  Bei unbesiedelten Quartieren unmittelbares Verschließen des Quartieres, um ei-

nen Wiedereinflug vor der Baufeldfreimachung zu verhindern.  

4)  Bei besiedelten Quartieren ist eine abendliche Ausflugskontrolle durchführen, 

nach Ende des Ausflugs ist zu kontrollieren, ob noch Tiere im Quartier sind. Wenn 

keine Tiere mehr da sind, ist das Quartier umgehend zu verschließen. Anderen-

falls ist das Quartier mit einer Reuse auszustatten, die das Ausfliegen der Tiere 

erlaubt, aber einen erneuten Einflug verhindert. Es ist eine tägliche Kontrolle vor-

zunehmen, ob die Tiere das Quartier verlassen haben. Sind nach zwei Nächten 

immer noch Tiere im Quartier, so ist die Reuse abzubauen, die Tiere sind umzu-

siedeln. Zusätzlich ist eine CEF-Maßnahme (CEF-02) erforderlich.  

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-02  

Fledermausfreundlicher Bau:  

Zwischen Anfang März und Ende November sind Arbeiten unter Verwendung von künst-

lichem Licht zu vermeiden.  

Alternativ:   

Wenn Arbeiten zwischen März und Anfang Ende November durchgeführt werden, ist 

sicherzustellen, dass Gehölze sowie angrenzende Gebäude frei von jeglicher Beleuch-

tung bleiben, um Quartiere, Jagdgebiete und Flugrouten nicht zu entwerten. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-03  

Fledermausfreundlicher Beleuchtung:  

1. Bei der Auswahl des Leuchtmittels sind LED mit Farbtemperaturen von maximal 2700 

Kelvin, bestenfalls max. 2400 Kelvin zu verwenden. Zudem dürfen die Leuchtmittel 

keine hohen Blaulichtanteile abstrahlen und kein ultraviolettes Licht abgeben. Gege-

benenfalls sind Filter zu verwenden. Die genannten Eigenschaften treffen z.B. auf 

schmalbandige Amber-LED, warmweiße LED oder Natriumdampf-Nieder- und -Hoch-

drucklampen zu. 

2. Eine Abstrahlung in angrenzende Bereiche sowie in den oberen Halbraum ist durch 

Blenden zu verhindern. Die Anstrahlung soll nur von oben nach unten erfolgen und 

nur das zu beleuchtende Objekt treffen. Abstrahlungen auf Gehölzstrukturen sind 

auszuschließen. 

3. Es sind staubdichte Leuchtengehäuse mit einer Oberflächentemperatur von max. 

60°C zu verwenden. 

4. Die Beleuchtung ist auf die Dauer der tatsächlichen Nutzung zu beschränken. Über 

Bewegungssensoren, Zeitschaltuhr oder Dimmung kann eine bedarfsgerechte Be-

leuchtung sichergestellt werden. 
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Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-04  

Kartieren, ggf. Abfangen und Umsiedeln von Zauneidechsen: 

Falls die Kartierung einen Nachweis von Zauneidechsen ergibt, sind diese vor Baube-

ginn abzufangen und in ein geeignetes Habitat umzusiedeln, um Verletzungen oder Tö-

tungen zu vermeiden. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05  

Bauzeitenregelung Brutvögel:  

Eingriffe (wie Arbeiten zur Baufeldfreimachung, Gehölzrodungen, Abschieben und Ab-

graben von Boden, falls erforderlich) sind außerhalb der Brutperiode und dementspre-

chend zwischen Anfang Oktober und Ende Februar umzusetzen. Sollten keine vorberei-

tenden Eingriffe erforderlich sein, so ist die Bauphase vor Ende Februar zu beginnen 

und ohne Pause in der Brutzeit weiterzuführen, um die indirekte Tötung von Brutvögeln 

durch Aufgabe von Bruten zu vermeiden. 

c) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich  

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen sind zunächst keine weitere artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen er-

forderlich. 

Nach aktuellem Stand der Planung sind keine Eingriffe in Gehölze zu erwarten. Der Be-

stand wird planungsrechtlich gesichert und durch Maßnahmen wie einem Schutzstreifen 

gegenüber der vorhandenen Feldhecke geschützt.  

Sollten es jedoch im Rahmen der späteren Umsetzung zu Eingriffen kommen, sind nach-

folgende Maßnahmen zu beachten.  

CEF-Maßnahme CEF-01  

Ersatz von Wochenstuben (nur bei Fällung von Bäumen)  

Für jeden gefällten/gerodeten Baum mit potenzieller oder nachgewiesener Wochenstube 

ohne Eignung als Winterquartier Anbringen von fünf Wochenstubenquartieren an einem 

geeigneten Baum im Umfeld der überplanten Baums. Das Aufhängen von Fledermaus-

kästen ist vorgezogen (vor dem Fällen des Baumes) durchzuführen. 

CEF-Maßnahme CEF-02 

Ersatz von Winterquartieren (ggf. bei Fällung von Bäumen der Lindenallee) 

Für jeden gefällten/gerodeten Baum mit potenziellem oder nachgewiesenem Winter-

quartier Anbringen von drei Fledermausganzjahresquartieren (Fledermaushöhlen mit 

Dämmung, die auch als Überwinterungsquartier geeignet sind) und zwei Wochenstu-

benquartieren an geeigneten Bäumen im Umfeld des entfallenden Baums. Das Aufhän-

gen von Fledermauskästen ist vorgezogen (vor dem Fällen des Baumes) durchzuführen. 
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9.3.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Biologische Vielfalt 

a) Ausgangssituation 

Die Biologische Vielfalt umfasst, neben der Vielfalt an verschiedenen Tier- und Pflan-

zenarten, auch die genetische Vielfalt sowie die Vielfalt der Lebensräume. Gerade na-

turnah ausgeprägte Grünflächen und Gehölze verbessern das Lebensraumangebot für 

heimische Tier- und Pflanzenarten und leisten dadurch einen Beitrag zur biologischen 

Vielfalt. 

Gleichzeitig tragen diese Flächen zum Schutz von Grund- und Oberflächenwasser bei, 

schützen den Boden, wirken sich positiv auf die Luftqualität und das Lokalklima und das 

Stadt- und Landschaftsbild aus. 

Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten 

Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten wird innerhalb der Schutzgüter Tiere (Arten- und 

Lebensgemeinschaften) und Pflanzen (Arten- und Lebensgemeinschaften) detailliert be-

schrieben. 

Vielfalt der Lebensräume 

Der Plangeltungsbereich liegt zu Teilen im EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Gebiet“ 

DE2331-491, welches sich von Nord nach Ost um die Ortslage Salem erstreckt. Außer-

dem liegt das Gebiet zu Teilen im FFH-Gebiet „Salemer Moor und angrenzende Wälder 

und Seen“ DE2330-391.  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde sich das Plangeltungsgebiet innerhalb der 

Schutzgebiete wie bisher weiterentwickeln.   

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Durch die Randlage des Plangebietes zu den genannten sind geringe Auswirkungen 

abzuleiten.  

Natura 2000 

Aufgrund der Lage im EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Gebiet“ DE2331-491, welches 

sich von Nord nach Ost um die Ortslage Salem erstreckt und der Lage angrenzend an 

das FFH-Gebiet „Salemer Moor und angrenzende Wälder und Seen“ DE2330-391, er-

folgte im Rahmen der Bauleitplanaufstellung die Erarbeitung einer FFH-Verträglichkeits-

studie10, welche die Auswirkungen der Planung auf die beiden Schutzgebiete prüft.  

Die FFH-Verträglichkeitsstudie wurde in Anlehnung an den Verfahrensvorschlag des 

Leitfadens zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (Bundesministe-

rium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen), die Methodik-Leitlinie der EU-Kommission 

und den Gliederungsvorschlag für eine FFH-Verträglichkeitsstudie des LLUR 2011 auf-

gebaut.  

 
10  BBS Umwelt GmbH: Gemeinde Salem, B-Plan Nr. 13, Fachbeitrag Artenschutz und FFH-Verträglich-

keitsstudie, Stand: 12.02.2026 



Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Salem 

84 

FFH-Gebiet „Salemer Moor und angrenzende Wälder und Seen“ (DE 2230-391) 

Das FFH-Gebiet „Salemer Moor und angrenzende Wälder und Seen“ liegt etwa 4 km 

östlich von Ratzeburg und umfasst eine Fläche von 679 ha. Es schützt die Moor-, Wald- 

und Seenlandschaft im Umfeld des Salemer Moores. Es gehört zum Naturraum „West-

mecklenburgisches Seenhügelland“ und erstreckt sich vom Südufer des Lankower Sees 

im Norden bis nach Salem im Süden. Das gesamte Gebiet ist als Naturschutzgebiet 

ausgewiesen. 

Das Gebiet umfasst ein stark eingeschnittenes Talsystem mit den naturnahen Seen Gar-

rensee, Plötschersee und Schwarze Kuhle sowie das Salemer Moor und den Ruschen-

see mit den jeweils angrenzenden Wäldern. Die Mehrzahl der Seen gehört zu den sau-

ren bzw. nähr-stoffarmen Gewässern (dystrophe Stillgewässer bzw. oligotrophe Gewäs-

ser). Sie weisen zum Teil moorige Uferrandzonen aus Schwingrasen auf. Mit dem Plöt-

scher See kommt auch ein nährstoffreicherer See im Gebiet vor. 

Besonders hervorzuheben ist das Vorkommen des prioritären Lebensraumtyps des 

Moorwaldes, der hier als Waldkiefern- und Birken-Moorwald ausgeprägt ist. 

Die umgebenden Waldbestände werden vorwiegend von Waldmeister-Buchenwäldern 

mit Vorkommen von Perlgras (Melica uniflora) und Waldgerste (Hordelymus europaeus) 

eingenommen. Auf feuchteren Standorten tritt Eichen-Hainbuchenwald hinzu. Insbeson-

dere auf den nährstoffarmen Hängen finden sich Bestände des bodensauren Buchen-

waldes. An die Wald- und Seenlandschaft grenzen Kleingewässer und strukturreiche 

Extensivgrünländer an. Sie sind unter anderem Lebensraum von Kammmolch und Rot-

bauchunke. 

Das Salemer Moor als noch renaturierungsfähiges Hochmoor mit Restvorkommen hoch-

moortypischer Arten und Torfmoos-Schlenken ergänzt das Lebensraumspektrum. Unter 

den im Moor vorkommenden Tierarten sind der Moorfrosch und die Libellenart Große 

Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) besonders hervorzuheben. 

Im Gebiet kommen außerdem der Laubfrosch und die Knoblauchkröte vor. Es hat inter-

nationale Bedeutung als Lebensraum einer vielfältigen Vogelgemeinschaft und beher-

bergt z. B. Zwergschnäpper, Mittelspecht, Rohrdommel und Eisvogel. 

Die Wald-, Moor- und Seenlandschaft ist insgesamt mit dem Vorkommen seltener und 

charakteristischer Arten und Lebensräume, auch im Zusammenhang mit dem angren-

zenden Rinnen-system der Schaalsee-Landschaft, besonders schutzwürdig. 

Übergreifendes Schutzziel ist dementsprechend die Erhaltung der weitgehend unge-

nutzten Seen, der Moore, der extensiv genutzten bis ungenutzten Wälder sowie der an-

grenzenden Kleingewässerkomplexe und Extensivgrünlandflächen auch als Lebens-

räume des Kammmolches, der Rotbauchunke und der Großen Moosjungfer. Hierbei ist 

die Erhaltung naturgemäßer Grund- und Bodenwasserstände besonders wichtig. 

Für die Lebensraumtypen der nährstoffarmen Gewässer und der prioritären Moorwälder 

soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforderungen von Wirtschaft, 

Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten wiederher-

gestellt werden. 
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Die Gesamtbeurteilung der im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen ist fast durch-

gehend hervorragend bis gut, nur für die Oligo- bis mesotrophen kalkhaltigen Gewässer 

mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen und den Hainsimsen-Buchenwald wird 

eine durchschnittliche bis schlechte Gesamtbeurteilung erzielt. Der Erhaltungsgrad ist 

nur für die natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 

Hydrocharitions, Dystrophe Seen und Teiche, Übergangs- und Schwingrasenmoore und 

Moorwälder teilweise hervorragend. 

Bei den aufgeführten Arten wird nur für die Rotbauchunke, den Schmalbindiger Breitflü-

gel-Tauchkäfer und die Große Moosjungfer ein hervorragender Erhaltungszustand und 

eine gute Gesamtbeurteilung angegeben, die Gesamtbeurteilung ist für fast alle anderen 

genannten Arten lediglich durchschnittlich bis schlecht. 

Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Übergreifende Ziele 

Erhaltung weitgehend ungenutzter Seen, Moore, extensiv genutzter bis ungenutzter 

Wälder und angrenzender Kleingewässer- und strukturreicher Extensivgrünlandflächen, 

unterschiedlichen Trophie- und Entwicklungsstadien mit naturgemäßen Grund- und Bo-

denwasserständen, auch als Lebensräume des Kammmolches, der Rotbauchunken so-

wie der Großen Moos-jungfer. 

Für die Lebensraumtypen Code 3160 (Dystrophe Seen und Teiche) und 7140 (Über-

gangs- und Schwingrasenmoore) soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit 

den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und 

örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden. 

EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Gebiet“ (DE 2331-491) 

Beschreibung des Schutzgebietes 

Das EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Gebiet“ umfasst eine Fläche von 8.474 ha. Es 

bildet einen bedeutenden Teil des Naturparks „Lauenburgische Seen“ mit Seen, zahlrei-

chen Wäldern, Mooren und landwirtschaftlichen Nutzflächen. Es gehört zum Naturraum 

„Westmecklenburgisches Seenhügelland“ und erstreckt sich vom Nordufer des 

Mechower Sees bis fast zum südlichen Ende des Schaalsees. 

Die Schaalseeregion ist eine reich strukturierte Seenlandschaft, deren Ursprung in der 

letzten (Weichsel-)Vereisung liegt. In die lang gezogenen flachwelligen Höhenzüge ist 

ein vielgestaltiges Mosaik aus kalkreichen, teilweise tiefen Seen, Auen- und Bruchwäl-

dern mit Erlen und Eschen neben Mooren, Trockenbiotopen und Grünland eingebettet. 

Durch die ehemalige Grenzlage haben sich in den naturnahen Lebensräumen zahlreiche 

bedrohte Tier- und Pflanzenarten erhalten. 

Zahlreiche kleinere und größere Seen prägen die Schaalseeregion. An den Seen liegen 

teil-weise steile Uferkanten neben breiten Schilfzonen. Der Schaalsee selbst ist mit einer 

Gesamt-fläche von etwa 2.300 ha und einer Tiefe von maximal 71,5 m der größte See 

der Umgebung und einer der tiefsten Seen Norddeutschlands. Hervorzuheben ist auch 

die Vielfalt der zahlreichen Kleingewässer in der Umgebung. 
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Das Schaalsee-Gebiet weist internationale Bedeutung als Brut- und Rastgebiet für Vögel 

auf. Zum typischen Arteninventar gehören vorwiegend Arten, die bevorzugt tiefe Klar-

wasserseen besiedeln. 

Der Erhaltungsgrad der im Gebiet vorkommenden Rastvogelarten und Wintergäste ist 

fast durchgehend hervorragend, für den Singschwan wird ein guter Erhaltungsgrad an-

gegeben. Der Erhaltungszustand des Mittelspechtes ist ebenfalls gut, der des Schwarz-

spechtes wird als durchschnittlich bis schlecht bezeichnet.  

Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Übergreifende Ziele 

Das Gebiet bietet ein komplex vernetztes System hoher Vielfalt an wenig gestörten na-

türlichen bis halbnatürlichen Lebensräumen. Erhaltung an diese Verhältnisse angepass-

ter stabiler Brutpopulationen und die Erhaltung des Gebietes als bedeutender Gastvo-

gellebensraum für Nahrung suchende, rastende und überwinternde Vögel. 

Zum Schutz der Großvögel ist das Gebiet von weiteren vertikalen Fremdstrukturen, wie 

Windkraftanlagen und Hochspannungsleitungen, insbesondere im Umfeld der Bruthabi-

tate freizuhalten. 

Ziele für Vogelarten 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der genannten Arten und ihrer Lebens-

räume. 

Beziehungen des Schutzgebiets zu anderen Natura 2000-Gebieten 

Das Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Gebiet“ umschließt folgende FFH-Gebiete: 

▪ 2230-391 Wälder und Seeufer östlich des Ratzeburger Sees 

▪ 2330-391 Salemer Moor und angrenzende Wälder und Seen 

▪ 2331-391 Amphibiengebiete westlich Kittlitz 

▪ 2331-392 Schaalsee mit angrenzenden Wäldern und Seen 

▪ 2431-391 Amphibiengebiet Seedorfer Forst 

▪ 2431-392 Hakendörfer Wälder 

Bewertung der Erheblichkeit 

Durch das Vorhaben kommt es im Randbereich des FFH-Gebiets „Salemer Moor und 

angrenzende Wälder und Seen“ und EU-Vogelschutzgebiets „Schaalsee-Gebiet“ zu ei-

ner geringfügigen Flächeninanspruchnahme im Bereich des Vogelschutzgebietes. Da-

bei werden weder Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie und ihre charak-

teristischen Arten noch Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie beeinträchtigt. Lediglich 

für die hier schützenswerten Amphibienarten Kammmolch und Rotbauchunke werden 

mögliche Landlebensräume überbaut, die allerdings so weit entfernt von den bekannten 

Laichgewässern liegen, dass eine Nutzung sehr unwahrscheinlich ist und höchstens 

durch einzelne Tiere erfolgt. Nach der Abschirmung des Wohngebiets gegenüber den 
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Schutzgebietsflächen durch einen 10 m breiten, naturnahen Gehölzsaum stehen außer-

dem neue, für Amphibien nutzbare Landlebensräume im Gebiet zur Verfügung. 

Größere Brutvorkommen schützenswerter Vogelarten sind im Gebiet aufgrund der 

Strukturierung weitgehend auszuschließen, einzelne Bruten im Umfeld des Bauvorha-

bens sind möglich und werden durch die Abschirmung des Wohngebiets durch einen 

Gehölzsaum gegenüber den nordwestlich angrenzenden Flächen vor Störungen ge-

schützt. 

Eine Erhöhung des Störungspotenzials für Rastvögel in einem geringen Anteil (< 1%) 

der Schutzgebiete ist nicht anzunehmen, da das überplante Gebiet und sein Wirkraum 

keine Bedeutung für Rastvögel wie Gänse, Schwäne und Kraniche hat und aufgrund der 

Nähe zu den Siedlungsgebieten in Salem bereits heute durch die ortsüblichen Störungen 

(Fahrzeugverkehr, Spaziergänger mit und ohne Hunde) vorbelastet ist 

Die durch die Entwicklung des Plangebiets entstehenden geringfügigen Beeinträchtigun-

gen werden aus diesen Gründen als nicht erheblich bewertet, das Vorhaben steht nicht 

in Konflikt mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebiets „Salemer Moor und angrenzende 

Wälder und Seen“ und EU-Vogelschutzgebiets „Schaalsee-Gebiet“. 

Eine kumulative Wirkung des hier betrachteten Vorhabens in Zusammenhang mit ande-

ren Plänen oder Projekte ist nur denkbar, wenn diese im direkten Umfeld des Wirkraums 

des hier betrachteten Vorhabens Auswirkungen besitzen. Begründet ist dies damit, dass 

die durch das hier betrachtete Vorhaben keine bedeutenden Verschiebungen von Raum-

nutzungen ausgelöst werden. So wären kumulative Wirkungen nur denkbar, wenn das-

selbe Brut- oder Nahrungsrevier eines Individuums wie durch das hier betrachtete Vor-

haben betroffen wäre. Solche Projekte sind im Umfeld des hier betrachteten Vorhabens 

nicht bekannt. Kumulative Wirkungen sind nicht zu erwarten. 

Tab. 8:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen des Schutzgutes Biologische Vielfalt 

Minimierungsmaßnahme Auswirkungen 

▪ Fläche für Eingrünung ▪ Landschaftliche Einbindung des Wohngebietes 

durch Eingrünung 

c) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich  

Auszugleichende Beeinträchtigungen durch die Planung sind nicht zu erwarten. Aus-

gleichsmaßnahmen sind demnach nicht erforderlich.  

9.3.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

a) Ausgangssituation 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ergibt sich aus dem Zusammenwirken flächiger, linienartiger und 

punktueller Landschaftselemente, die entweder natürlichen oder anthropogenen Ur-

sprungs sind. Weithin sichtbare Landschaftselemente können das Landschaftsbild 
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positiv prägen oder negativ beeinträchtigen. Letzteres ist dann der Fall, wenn sie über-

dimensioniert wirken und in Formgebung, Material und Farbe nicht der naturraumtypi-

schen Eigenarten entsprechen. 

Die Beschreibung des Landschaftsbildes erfasst folglich nicht nur den Plangeltungsbe-

reich, sondern erfolgt großmaßstäblich. 

Eigenart/Leitbild 

Der Umgebung der Ortslage Salem ist insbesondere durch die intensiv genutzten Acker- 

und Grünlandflächen, welche durch Knicks und Gehölze gegliedert werden, geprägt. 

Weitere Merkmale des Landschaftsbildes sind die, die Gemeinde umgebenden Waldflä-

chen, welche die Strukturvielfalt der Landschaft erhöhen.  

Südlich und östlich des Plangebietes schließen Wohngrundstücke mit Gärten unter-

schiedlicher Ausprägungen an. Die Bebauung wird durch Großteils Einzelhausbebauung 

geprägt.  

Aufgrund der geringen Verkehrsdichte kann die Straße Kammberg als Wander- und 

Radweg für die Naherholung genutzt werden. 

Naturnähe 

Als naturnah werden Landschaften empfunden, die noch zahlreiche vom Menschen 

weitgehend unbeeinflusste Strukturen, wie beispielsweise Wald, Wiese, See und Fluss 

etc. aufweisen. 

Eine ausgesprochene Naturnähe lässt sich für den Plangeltungsbereich folglich nur be-

dingt darstellen. Gleichwohl ist die Naturnähe des Plangeltungsbereiches im Vergleich 

zur restlichen Ortslage als höher zu bewerten. Das liegt vor allem an dem Vorhandensein 

zahlreicher Grünstrukturen angrenzend an das Plangebiet und des relativ unversiegelten 

Grünland- und Ackerflächen. Dem großmaßstäblichen Landschaftsbild in der Einheit von 

Ackerflächen, Dörfer und bewaldeten Flächen kann eine mittlere Naturnähe zugeordnet 

werden. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Unter Berücksichtigung einer weiterhin regelmäßigen Pflege des Grünlands würde sich 

das Landschaftsbild voraussichtlich unter unveränderten Nutzungsvoraussetzungen wie 

bislang weiterentwickeln.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bauphase 

Im Zuge der baulichen Umsetzung des Vorhabens sind temporäre Einschränkungen der 

Sichtbeziehungen durch das Aufstellen von Baufahrzeugen und -kränen möglich. We-

sentliche Auswirkungen auf die Landschaft sind jedoch nicht zu erwarten.  

Nutzungsbedingte Entwicklungen 

Das grundsätzliche Ziel der Bauleitplanung bedeutet eine umfassende Veränderung des 

Charakters und der Gestalt der Fläche. Das geplante Wohngebiet stellt jedoch eine 
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Erweiterung der bestehenden Siedlungsstruktur dar und die zu erwartenden Verände-

rungen werden durch die Anlage einer Fläche für Eingrünung zur freien Landschaft hin 

gemindert.  

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Der Bebauungsplan trifft unterschiedliche Festsetzung zur Sicherung der Einbindung in 

das Landschaftsbild. Hierbei werden Regelungen zum Maß der baulichen Nutzung durch 

die Festsetzung einer Grundflächenzahl und die zeichnerische Festsetzung von Bau-

grenzen sowie Höhenfestsetzungen getroffen.  

Mit den Regelungen der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen wird zudem die gestal-

terische Einbindung der Bebauung sichergestellt.  

Tab. 9:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen der Schutzgüter Landschaft und Erholung 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzungen zum Maß der  

baulichen Nutzung  

▪ Festsetzung von Baugrenzen 

▪ Höhenbeschränkung 

▪ Definition und Sicherung der geplanten Bebau-

ung unter Berücksichtigung des städtebaulichen 

und hochbaulichen Konzeptes. 

▪ Festsetzung zur Gestaltung der Fas-

saden und zur Dachgestaltung als 

bauordnungsrechtliche Festsetzun-

gen gemäß Landesbauordnung. 

▪ Sicherung des Einfügens in das Orts- und Land-

schaftsbild  

Minimierungsmaßnahme Auswirkungen 

▪ Fläche für Eingrünung ▪ Landschaftliche Einbindung des Wohngebietes 

durch Eingrünung 

▪ Minimierung der Sichtbeziehungen  

c) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

sind keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf das 

Schutzgut Landschaft erforderlich. 

9.3.9 Auswirkungen auf die Schutzgüter Kultur- und sonstige Sachgüter 

a) Ausgangssituation 

Im Plangeltungsbereich sind keine Kultur- oder sonstigen Sachgüter bekannt. Im weite-

ren Umfeld des Plangebietes (> 1,0 km Entfernung) sind jedoch mehrere archäologische 

Interessengebiete gemäß den Angaben des Archäologie-Atlas Nord vorhanden. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Da keine Kultur- oder Sachgüter im Plangebiet bekannt sind, kann keine voraussichtliche 

Entwicklung benannt werden. 
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b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bauphase 

Im Zuge der baulichen Umsetzung des Vorhabens sind temporären Einschränkungen 

durch das Aufstellen von Baufahrzeugen und -kränen möglich. Wesentliche Auswirkun-

gen auf den Umgebungsbereich des Kulturdenkmales sind jedoch nicht zu erwarten.  

Nutzungsbedingte Entwicklungen 

Nach heutigem Kenntnisstand ist infolge der Planung von keiner Beeinträchtigung des 

kulturellen Erbes auszugehen, da keine Baudenkmale vorhanden sind und davon aus-

gegangen werden kann, dass Bodendenkmale im Plangeltungsbereich nicht vorhanden 

sind. 

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeinträch-

tigung von Kulturgütern zu vermeiden. Die Bauleitplanung weist hierbei auf die beste-

henden Regelungen des Denkmalschutzgesetzes hin.  

Tab. 10:  Vermeidungsmaßnahmen für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Hinweis auf die Regelungen des 

§ 15 DSchG zum Auffinden von Kul-

turdenkmalen.  

▪ Sicherung erforderlichen Maßnahmen zum 

Schutz und zur Erforschung möglicher Funde 

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahme sind keine Maßnahmen 

zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf die Schutzgüter des kulturellen 

Erbes und sonstiger Sachgüter erforderlich. 

9.3.10 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

a) Ausgangssituation 

Wohn- und Wohnumfeld-Funktionen  

Die innerhalb des Plangebietes gelegene Grünlandfläche besitzt keine besondere Be-

deutung für das Schutzgut Mensch, da sie kein Wohnstandort ist und keine Erholungs-

eignung aufweist. Sie erfüllt allenfalls Funktionen als Fläche für die Produktion von Nah-

rungsmitteln für Tiere. 

Erholung 

Bei den Flächen des Plangebietes handelt es sich um private landwirtschaftliche Flä-

chen, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.  
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Lärm 

Aufgrund der untergeordneten Erschließungsfunktion der Straße Kammberg ist keine 

Belastung durch Verkehrslärm im Bestand abzuleiten. 

Gerüche 

Im Rahmen der Bauleitplanung wurde ein Geruchsgutachten11 erstellt, welches die po-

tenziellen Konflikte zwischen landwirtschaftlicher Nutzung (im speziellen der Tierhal-

tung) und dem geplanten Wohngebiet untersucht.  

Aktuell befinden sich keine gewerblich betriebenen und damit auch keine geruchsrele-

vanten Tierhaltungsanlagen in Salem. Alle früheren Tierhaltungsanlagen im Dorf sind 

aktuell nicht in Betrieb. Nach Aussage der Gemeinde besteht ausschließlich für die ehe-

malige Rinderhaltungsanlage am Kammberg Nr. 2 die Möglichkeit den Tierhaltungsbe-

trieb ohne eine Neugenehmigung wieder aufzunehmen. An den anderen Standorten 

wurden die Ställe zu anderen Nutzungen umgebaut. Auch die Güllebehälter sind nur 

noch zum Teil für die Zwischenlagerung von Gülle anderer Betriebe in Benutzung. Für 

den Standort am Kammberg 2 wurde im Gutachten davon ausgegangen, dass der Be-

trieb der Anlage mit einer Auslastung von 100 % betrieben wird. Als weitere Geruchs-

quellen in Salem können der Güllebehälter auf dem Hof im Dorotheenhofer Weg 7a 

(etwa 350 m westlich des Plangebietes) und eine Pferdehaltung (weniger als 10 Pferde, 

etwa 450 m südwestlich des Plangebietes) genannt werden. Auf Grund der großen Ent-

fernung zum Gebiet und der geringen zu erwartenden Geruchsemissionen kann jedoch 

auf eine Berücksichtigung in der Ausbreitungsrechnung verzichtet werden. Außerdem 

werden auf der Fläche westlich des Plangebietes im Winter Galloway-Rinder gehalten. 

Die Tiere werden ganzjährig im Freien gehalten. Die Geruchsemissionen bei dieser Hal-

tungsform sind äußerst gering und werden deshalb in den Berechnungen ebenfalls nicht 

berücksichtigt.  

Die Gesamtbelastung im Plangebiet liegt bei maximal 8 % der Jahresstunden. Als ma-

ximale Geruchsbelastung auf einer Beurteilungsfläche in der sich ein Wohngebäude be-

findet, wurde ein Wert von 0,03 ermittelt. Innerhalb des südlichen Plangeltungsbereiches 

(Beurteilungspunkt BUP_1 des Geruchsgutachtens) liegt die belästigungsrelevante 

Kenngrößen der Geruchsbelastung bei 0,02 (2,4 % der Jahresstunden). Werte oberhalb 

des Immissions(grenz)wertes von 0,10 (entsprechend 10 % der Jahresstunden) werden 

im gesamten Gebiet nicht erreicht. Damit ist der Immissionswert der TA Luft für Wohn-

gebiete im gesamten Plangebiet eingehalten bzw. deutlich unterschritten.  

Gewerbelärm 

Das Plangebiet ist von landwirtschaftlichen Flächen und Wohnbebauung umgeben. Da-

her sind Emissionen aus Gewerbebetrieben nicht anzunehmen.  

 
11 TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG, Gemeinde Salem, Bebauungsplan Nr. 13, Ausbreitung und 

Beurteilung der Geruchsimmissionen im Gebiet, Stand 10.10.2025 
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Verkehrslärm  

Ausgehend von der Straße Kammberg sind Lärmbelastungen durch den Verkehr gege-

ben. Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung ist nicht von einer Beeinträchtigung der 

geplanten Wohnnutzung auszugehen.  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde sich das Plangeltungsgebiet innerhalb der 

Schutzgebiete wie bisher weiterentwickeln.  

Der maßgebliche Wert für die Geruchsbelastung in Allgemeinen Wohngebieten wird im 

Bereich des Plangebietes eingehalten, so dass auch im Bestand hieraus keine Auswir-

kungen abgeleitet werden können. 

b) Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Pla-

nung 

Bauphase 

Die Schadstoffbelastung durch die Emissionen des Baubetriebes wird sich nach dem 

Stand der Technik bei modernen Baumaschinen im üblichen Rahmen halten und daher 

keine merklich nachteiligen Veränderungen im Umfeld der Baustellen hervorrufen. 

Schadstoffeinträge durch Unfälle sind in ihrer Menge nicht abzuschätzen. Möglich sind 

im Wesentlichen Treib-, Kühl- und Schmiermittelverluste der Baumaschinen, deren Aus-

wirkungen jedoch durch einen sach- und fachgerechten Betrieb vermieden werden kön-

nen.  

Im Plangebiet ist in der Bauphase voraussichtlich mit einer erhöhten Lärm-, Staub- und 

Abgasentwicklung zu rechnen. Es handelt sich dabei jedoch nur um eine temporäre Be-

lastung.  

Nutzungsbedingte Entwicklungen 

Wohn- und Wohnumfeld-Funktionen  

Durch die Umnutzung von landwirtschaftlich genutzter Fläche wird dringend benötigter 

Wohnraum geschaffen und die Wohn- und Wohnumfeld- Funktionen dadurch innerhalb 

der Gemeinde verbessert. 

Erholung  

Das Plangebiet stellt mit seinem landwirtschaftlichen Erscheinungs- und Nutzungsbild 

bisher den Übergang vom Siedlungsbereich in die Freie Landschaft dar. Mit der Umset-

zung der Planung verschiebt sich dieser Wahrnehmungsbereich in die benachbarten 

weiterhin landwirtschaftlich genutzten Flächen. Dies stellt für Menschen, die landschafts-

gebundene Erholung suchen, eine geringfügig nachteilige Entwicklung dar. Die Erho-

lungsfunktion ist jedoch insgesamt auch weiterhin gegeben. Durch die geplante Eingrü-

nung wird das Vorhaben zur freien Landschaft hin abgegrenzt. 
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Immissionsschutz  

Von einer relevanten verkehrlichen Belastung mit den entsprechenden Lärmemissionen 

kann aufgrund der Lage des Plangebietes abseits stark befahrener Straßen nicht aus-

gegangen werden. 

Da auch von der kleinräumigen Planung keine relevanten Beeinträchtigungen der um-

gebenden Bereiche verbunden sein können, ist mit relevanten Beeinträchtigungen des 

Wohnumfeldes in Bezug auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden insge-

samt nicht zu rechnen.  

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Landschaftseingrünung 

An der westlichen und nördlichen Grenze des Plangebietes wird zur Eingrünung ein Ge-

hölzstreifen festgesetzt. Dieser soll als freiwachsende Hecke mit einer Breite von 10,0 m 

mit standortangepassten und gebietseigenen Baum- und Straucharten aus dem Vor-

kommensgebiet 1 „Norddeutsches Tiefland“ bepflanzt werden und schafft somit eine 

Einbindung der Planung in das Orts- und Landschaftsbild.  

Begrünung 

Zur Eingrünung des Plangebiet ist je 300 m² Grundstücksfläche mindestens ein stand-

ortheimischer Obstbaum gemäß Pflanzliste zu pflanzen. Somit wird eine gleichmäßige 

Mindestpflanzung von Bäumen in den Gärten über das ganze Plangebiet sichergestellt.  

Straßenbäume 

Zur Sicherung einer straßenbegleitenden Eingrünung und der gestalterischen Aufwer-

tung des öffentlich wahrnehmbaren Straßenraumes werden die entlang der Straße 

Kammberg bestehenden Einzelbaumpflanzungen zum Erhalt festgesetzt.  

Vorgartenflächen 

Zum Schutz des Artenreichtums und des Mikroklimas ist es Ziel des Bebauungsplanes 

die Bepflanzung und Begrünung der Vorgartenflächen zu steuern.  

Vorgärten stellen einen wichtigen Baustein zur Auflockerung und Gestaltung des Orts- 

und Straßenbildes in Baugebieten dar. Pflanzen senken zudem Temperaturen durch Be-

schattung und Verdunstungskälte, filtern Staub und Lärm, nehmen Kohlendioxyd auf, 

spenden Sauerstoff, verbessern den Wasserhaushalt und dienen somit der Gesundheit 

aller Bürger:innen.  

Erhalt von Baum- und Gehölzbeständen 

Die im südlichen Plangebiet bestehende Feldhecke bleiben erhalten und werden ent-

sprechend festgesetzt.  
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Tab. 11:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zum Schutz Menschen  

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzungen zum Erhalt der im 

Plangebiet vorhandenen Feldhecke 

▪ Sicherung des vorhandenen Eingrünung  

Minimierungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzung einer Landschaftsein-

grünung  

▪ Einbindung des Wohngebietes in das Orts- und 

Landschaftsbild 

▪ Festsetzungen zur Bepflanzung der 

Vorgartenflächen  

▪ Sicherung der Gestaltung des Orts- und Straßen-

bildes innerhalb des Baugebietes 

▪ Festsetzungen zur Pflanzung zur 

Begrünung der Grundstücksflächen 

durch Obstbaumpflanzungen 

▪ Sicherung der Gestaltung des Orts- und Straßen-

bildes innerhalb des Baugebietes 

 

Abgesehen davon, dass eine landwirtschaftliche Nutzfläche entfällt, sind keine durch die 

Planung bedingten relevanten Veränderungen absehbar. Nachteilige Auswirkungen auf 

das Schutzgut Mensch lassen sich nicht ableiten. 

c) Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

sind keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf den 

Menschen und die menschliche Gesundheit erforderlich. 

9.3.11 Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen den Schutzgütern 

Bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens sind auch stets die 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu berücksichtigen. Aufgrund von beste-

henden oder durch das Vorhaben neu entstehenden Wechselwirkungen können sich 

bestimmte Auswirkungen gegenseitig verstärken oder aber vermindern oder aufheben.  

Tab. 12:  Wechselwirkungen 

Schutzgut/Schutzgutfunktion 
Wechselwirkungen mit anderen Belangen  

des Umweltschutzes 

Menschen und seine Gesundheit  

sowie die Bevölkerung insgesamt 

Immissionsschutz 

Erholung 

Der Mensch greift über seine Nutzungsansprüche bzw. die 

Wohn-, Wohnumfeldfunktion sowie die Erholungsfunktion in 

ökosystemare Zusammenhänge ein. Es ergibt sich eine Be-

troffenheit auch anderer Schutzgüter. 

Pflanzen 

Biotopfunktion 

Biotopkomplexfunktion 

Abhängigkeit der Vegetation von den Standorteigenschaften 

Boden, Klima, Wasser 

Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick auf die Wirk-

pfade Pflanzen-Mensch, Pflanzen-Tiere 
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Schutzgut/Schutzgutfunktion 
Wechselwirkungen mit anderen Belangen  

des Umweltschutzes 

Tiere 

Lebensraumfunktion 

Abhängigkeit der Tierwelt von der Lebensraumausstattung 

(Vegetation, Biotopvernetzung, Boden, Klima, Wasser) 

Spezifische Tierarten als Indikator für die Lebensraumfunk-

tion von Biotoptypen 

Fläche 

Erholung 

Biotopfunktion  

Lebensraumfunktion 

Biotopentwicklungspotenzial 

Wasserhaushalt 

Regional- und  

Geländeklima 

Landschaftsbild 

Betroffenheit von Menschen, Pflanzen, Tiere, Klima, Boden, 

Wasser und Landschaft bei Nutzungsumwandlung, Versiege-

lung und Zerschneidung der Fläche 

Boden 

Biotopentwicklungspotenzial 

Landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit 

Schutzwürdigkeit von Böden, abgebildet 

über die natürlichen Bodenfunktionen und 

die Archivfunktion   

Ökologische Bodeneigenschaften, abhängig von den geolo-

gischen, geomorphologischen, hydrogeologischen, vegetati-

onskundlichen und klimatischen Verhältnissen 

Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

Boden als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf Wirk-

pfade Boden-Pflanzen, Boden-Wasser, Boden-Mensch, Bo-

den-Tiere 

Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasserhaus-

halt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion, Grund-

wasserschutz) 

Wasser 

Bedeutung im Landschaftswasserhaushalt 

Lebensraumfunktion der Gewässer und 

Quellen 

Potenzielle Gefährdung gegenüber Ver-

schmutzung 

Potenzielle Gefährdung gegenüber  

einer Absenkung 

Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von klimatischen, 

boden- und vegetationskundlichen bzw. nutzungsbezogenen 

Faktoren 

Oberflächennahes Grundwasser als Faktor der Bodenent-

wicklung und als Standortfaktor für Biotope, Pflanzen und 

Tiere 

Grundwasser als Transportmedium für Schadstoffe im Wirk-

gefüge Wasser-Mensch 

Klima und Luft 

Regionalklima  

Geländeklima 

Klimatische Ausgleichsfunktion 

Lufthygienische Ausgleichsfunktion 

Geländeklima in seiner klimaphysiologischen Bedeutung für 

den Menschen 

Geländeklima als Standortfaktor für Vegetation und Tierwelt 

Abhängigkeit von Relief und Vegetation/Nutzung 

Lufthygienische Situation für den Menschen 

Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygienische 

Ausgleichsfunktion 

Luft als Transportmedium im Hinblick auf Wirkgefüge Luft-

Pflanze, Luft-Mensch 
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Schutzgut/Schutzgutfunktion 
Wechselwirkungen mit anderen Belangen  

des Umweltschutzes 

Landschaft 

Landschaftsgestalt 

Landschaftsbild 

Abhängigkeit der Landschaftsgestalt und des Landschaftsbil-

des von Landschaftsfaktoren wie Relief, Vegetation, Gewäs-

ser, Leit- und Orientierungsfunktion für Tiere 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturelemente 

Kulturlandschaften 

Historischer Zeugniswert als wertgebender Faktor der Land-

schaftsgestalt und des Landschaftsbildes 

 

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleich-

maßnahmen ist jedoch nicht von einer wesentlichen Beeinträchtigung auszugehen.  

9.3.12 Kumulierende Wirkungen 

Gemäß Anlage 1 Ziffer 2. Abs. b) Ziffern ff) zu § 2 Abs. 4 BauGB und den §§ 2a und 4c 

BauGB sind die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebs-

phase der geplanten Baumaßnahmen im Plangebiet auf die o.g. Schutzgüter zu be-

schreiben, unter anderem infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter 

Plangebiete. 

Der Begriff „Kumulierung“ ist in Anlage 1 zum BauGB nicht definiert. Infolgedessen wird 

hierzu auf § 10 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 

12.12.2019 zurückgegriffen. 

Nach § 10 Absatz 4 UVPG liegen kumulierende Vorhaben vor, wenn mehrere Vorhaben 

derselben Art von einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in 

einem engen Zusammenhang stehen.  

Ein enger Zusammenhang liegt u.a. vor, wenn 

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 

2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. 

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen 

oder baulichen Einrichtungen verbunden sein. 

Derzeit sind keine weiteren baulichen Maßnahmen derselben Art im Umfeld des Plan-

gebietes bekannt, die eine Kumulierung auslösen. Auswirkungen auf die Schutzgüter 

durch eine Kumulierung mit anderen Vorhaben liegen nach derzeitigem Kenntnisstand 

nicht vor. 

9.4 Prognose der Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die bewertungsrelevanten Schutzgüter verbleiben in ihrem jetzigen Zustand wobei eine 

aus Sicht des Umweltschutzes positive Entwicklung nicht zu erwarten ist. Besonders 

nachteilig hervorzuheben sind dabei die Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse der Be-

völkerung, von Familien mit Kindern, die Schaffung und Einhaltung sozialer stabiler 
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Bewohnerstrukturen und die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung gemäß 

(gemäß § 1 Abs. 6 BauGB), da bei Nichtumsetzung der Planung keine Verbesserung 

der Wohnraumversorgung erfolgt.  

Bei Nichtdurchführung würde die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen bestehen blei-

ben. Der Umweltzustand würde sich gegenüber dem jetzigen Zustand kaum verändern.  

9.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Bei der Betrachtung anderweitiger Planungsmöglichkeiten sind grundsätzlich die Ziele 

und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplanes zu berücksichtigen. Zu prüfen sind 

mithin allein plankonforme Alternativen. Nicht erforderlich sind Überlegungen, ob unter 

Umweltaspekten für den betroffenen Bereich andere Nutzungsausweisungen in Betracht 

kommen, etwa die Ausweisung naturnaher Flächen anstelle der geplanten Bebauung.  

Die übergeordnete Betrachtung von Standortalternativen erfolgt im Rahmen der vorbe-

reitenden Bauleitplanung durch die parallel in Aufstellung befindliche 22. Änderung des 

Flächennutzungsplanes.  

Im Rahmen der Konzeptentwicklung wurden unterschiedliche Bebauungsskizzen erar-

beitet und mit den städtebaulichen Zielen abgeglichen. Hierbei wurden unterschiedliche 

Gebäudetypologien und bauliche Dichten sowie mögliche Grünstrukturen entwickelt.  

Zunächst wurde eine lockere Bebauung auf großzügigen Grundstücken betrachtet. Hier-

bei sollen bewusst unterschiedliche Grundstücksgrößen Berücksichtigung finden. Es 

wurden unterschiedliche Ansätze der Bauweise geprüft, wobei sich im Ergebnis eine 

Mischung aus Einzel- und Doppelhäusern als sinnvoll erwiesen hat. Es besteht die 

Chance, durch dieses Angebot Wohnraum für Menschen in unterschiedlichen Lebens-

situationen - Familien, Senioren, Singles oder Paare - zu schaffen und somit der demo-

graphischen Entwicklung durch Förderung eines altersübergreifenden und integrativen 

Zusammenlebens positiv zu begegnen. 

Im Übergang zur freien Landschaft ist eine Landschaftseingrünung geplant, welche die 

Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild sichert. Diese Einbindung wurde mehrfach 

in der Breite und Lage angepasst und stellt nunmehr einen verträglichen Kompromiss 

für die Anforderungen des Artenschutzes und des Landschaftsbildes sowie der Zielset-

zung zur Entwicklung eines Wohngebietes dar.  

9.6 Zusätzliche Angaben 

9.6.1 Sachgerechter Umgang mit Abfällen 

Die Art und Menge der erzeugten Abfälle können auf Planebene noch nicht belastbar 

benannt und beziffert werden. Gemäß KrWG (Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen) gilt jedoch 

grundsätzlich folgende Rangfolge bei der Abfallbewirtschaftung:  

1. Vermeidung des Entstehens von Abfällen,  

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfällen,  
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3. Recycling von Abfällen,  

4. Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung,  

5. Beseitigung von nicht wiederverwendbaren oder verwertbaren Abfällen.  

Durch die Einhaltung dieser Rangfolge und ergänzende Gesetze zur Verbringung, Be-

handlung, Lagerung und Verwertung des Abfalles können schädliche Auswirkungen auf 

die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a, c und d BauGB (Tiere, Pflanzen, 

Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Wirkungsgefüge, Landschaft, biologische Vielfalt, 

Mensch, Kultur- und Sachgüter) vermieden werden.  

Im vorliegenden Fall würde möglicherweise durch den Rück- oder Umbau der Bestand-

gebäude Abfälle entstehen, die jedoch nicht dem Planvollzug des Bebauungsplanes zu-

zuordnen sind, da sich diese planunabhängig im Rückbau der Gebäude begründen.  

Es ist davon auszugehen, dass alle geltenden gesetzlichen / abfallrechtlichen Vorschrif-

ten bei der Durchführung der baulichen Maßnahmen eingehalten werden. 

9.6.2 Beschreibung erheblich nachteiliger Auswirkungen durch Unfälle oder 

Katastrophen 

Unfälle oder Katastrophen 

Unbeschadet des § 50 Satz 1 BImSchG sind durch die Festsetzungen des Bauleitplanes 

keine schweren Unfälle oder Katastrophen zu erwarten.  

Im direkten Umfeld des Plangeltungsbereiches befinden sich weder Industrie- oder Ge-

werbeanlagen noch landwirtschaftliche Großbetriebe, die bei Unfällen nachteilige Aus-

wirkungen auf die Planung bewirken könnten.  

Es befinden sich keine derartig erhöhten Geländeformen, so dass infolge von Erdrut-

schen nachteilige Auswirkungen für die Planung entstehen könnten. 

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen durch Hochwasserereignisse zu erwarten. 

Im Plangeltungsbereich sind keine Betriebsbereiche nach § 3 Abs. 5 a BImSchG geplant, 

so dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen und schweren Unfälle auf schutzbedürf-

tige Gebiete in der Nachbarschaft entstehen. 

Klimawandel  

Zur Berücksichtigung von Klimawirkungen ist von einem maximalen Zeitraum auszuge-

hen, welcher der Lebensdauer des Vorhabens entspricht.  

Der im Rahmen der Bauleitplanung vorbereitete Standort mit der erforderlichen Erschlie-

ßung und die dauerhafte Versiegelung von Fläche verursachen keine erheblichen Men-

gen an Treibhausgasemissionen. Durch die im Bestand vorhandene Straße Kammberg 

werden hingegen bereits vorhandene Systeme genutzt und eine weitere Versieglung zu 

Erschließung von Bauflächen vermieden.  

Durch die Planung wird nicht in Ökosysteme mit besonderer Senkenfunktion für Treib-

hausgase, wie Wälder oder Moore, eingegriffen. 
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Die Planung beeinträchtigt keine Schutzgüter, die in Folge des Klimawandels besonders 

empfindlich sind. Der Boden im Plangeltungsbereich besteht nicht aus klimasensitiven 

Böden. 

Das Vorhaben ist weder erheblich anfällig gegenüber Hitze noch gegenüber Kälte. 

Starkregenereignisse werden unter Ansatz der geplanten Niederschlagswasserbeseiti-

gung durch Versickerung vor Ort berücksichtigt.  

9.6.3 Gutachten und umweltbezogene Informationen 

Die verschiedenen Gutachten sind unter den vorangegangenen Kapiteln detailliert be-

schrieben und als Anlage beigefügt.  

▪ PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Salem, Bebauungsplan 

Nr. 13, Bestand Biotop- und Nutzungstypen, Stand: 24.09.2025 

▪ PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Salem, Bebauungsplan 

Nr. 13, Baulückenkartierung, Stand: 12.05.2025 

▪ BBS Umwelt GmbH: Gemeinde Salem, B-Plan Nr. 13, Fachbeitrag Artenschutz und 

FFH-Verträglichkeitsstudie, Stand: 12.02.2026 

▪ TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG: Gemeinde Salem, Bebauungsplan 

Nr. 13, Ausbreitungsrechnung und Beurteilung der Geruchsimmissionen im Gebiet, 

Stand: 10.10.2025 

▪ Ingenieurbüro Höppner: Gemeinde Salem, Bebauungsplan Nr. 13, Geotechnische 

Stellungnahme, Stand: 21.10.2025 

9.7 Angaben zum Verfahren und zur Methodik 

9.7.1 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Gemäß § 4c i. V. m. Anlage 1 Pkt. 2 c und 3 b BauGB sind des Weiteren auch die 

geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen des Planungs-

vorhabens auf die Umwelt zu benennen (Monitoring). Für das Monitoring sind in der Re-

gel die Gemeinden zuständig, wobei genauere Festlegungen bzgl. der Überwachungs-

zeitpunkte, der Methoden oder der Konsequenzen den Gemeinden freigestellt sind.  

Hierzu gehören z.B. Artenkontrollen, Dauerbeobachtung von Flächen oder Erfolgs-/ 

Nachkontrollen von Kompensationsmaßnahmen. Der Schwerpunkt des Monitoring liegt 

lt. Gesetz in der Erkennung von unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen.  

Des Weiteren hat gemäß § 4c das Monitoring auch die Durchführung von Ausgleichs-

maßnahmen gemäß § 1a Abs. 3 Satz 2 und von externe Kompensationsmaßnahmen 

nach § 1a Abs. 3 Satz 4 zu überwachen. 

Es wird empfohlen während und nach Beendigung der Baumaßnahmen und im Abstand 

von 5 Jahren zu kontrollieren, ob die verschiedenen Vermeidungs-, Minimierungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt wurden und eine plankonforme Nutzung der Flächen 

erfolgt. 
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Ab dem Jahr nach Beendigung der Gewährleistung für die Durchführung der Pflanzmaß-

nahmen ist auch zu prüfen, ob die Gehölzneupflanzungen erfolgreich angewachsen 

sind. Abgestorbene Gehölze sind bei Bedarf zu ersetzen. 

9.7.2 Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichtes 

Die allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltbereiches wird im weiteren 

Verfahren ergänzt.  

10 Maßnahmen zur Bodenordnung 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des künftigen Bauleitplanes befinden sich 

teils in privatem Eigentum sowie im Eigentum der Gemeinde. Maßnahmen zur Boden-

ordnung sind daher nicht erforderlich.  

11 Kosten/Finanzwirksamkeit 

Durch Aufstellung des Bebauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungsplanes 

entstehen der Gemeinde Kosten für die Erarbeitung der Planungen sowie der zugehöri-

gen Fachgutachten.  

Die spätere Umsetzung führt zu Herstellungs- und Unterhaltungskosten für die Anpas-

sung der vorhandenen Erschließung, die Anlage der Grünflächen sowie des Ausglei-

ches. Die Herstellungs-, Unterhaltungs- und Folgekosten verbleiben nach Umsetzung 

bei der Gemeinde.  

Durch den Verkauf der späteren Baugrundstücke werden Einnahmen generiert. 

12 Beschluss 

Die Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Salem am 

……………... gebilligt.  

 

 

Salem, den ....................................... ....................................... 

  Bürgermeister 

  (Schmidt) 


